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Kapitel 1.  Einleitung und Überblick über den Gang
der Darstellung

Der Einsatz von Plastikkarten im Zahlungsverkehr ist in den achtziger

und neunziger Jahren sprunghaft angestiegen. Gründe hierfür sind im

Ausbau des Netzes der Geldautomaten und Bankomaten und in der

Schaffung neuer bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten wie der automati-

sierten Warenkasse (point of sale mit Zahlungsgarantie, das POS –

 System, oder point of sale ohne Zahlungsgarantie, das POZ - System) zu

sehen. Hierdurch können nahezu alle Zahlungsvorgänge des täglichen

Lebens mit Plastikkarten getätigt werden. Im Zuge dieser Entwicklung

wurde auch das bargeldlose Telefonieren von öffentlichen Fernsprechern

durch eine Plastikkarte ermöglicht bzw. in die Funktionen der Plastik-

karten integriert.

Anfang der neunziger Jahre hat die Deutsche Bundespost bzw. die Deut-

sche Telekom als deren Rechtsnachfolgerin zum einen Telefonkarten mit

einem abtelefonierbaren Guthaben auf den Markt gebracht, mit denen

von öffentlichen Kartentelefonzellen bargeldlos telefoniert werden kann.

Diese Telefonkarten werden abtelefoniert und weggeworfen. Zum ande-

ren gibt es auch Telefonkarten der Deutschen Telekom, mit denen zu

Lasten des Fernsprechkontos des Karteninhabers oder eines aufgeladenen

Guthabens telefoniert werden kann1. Diese Karten ermöglichen unbe-

grenztes bzw. längeres Telefonieren. Sie sind nicht für den einmaligen

Gebrauch bestimmt. Sie können immer benutzt bzw. wieder aufgeladen

werden. Die Telefonkarten ermöglichen auch an öffentlichen Fernspre-

chern ein komfortables und benutzerfreundliches Telefonieren. Der Kun-

de muß nicht mehr Münzgeld in einer bestimmten Höhe vorrätig halten,

sondern kann mit der Telefonkarte in der von ihm gewünschten Dauer

telefonieren.

                                                          
1 Broschüren der Deutschen Telekom zur T – Card, Stand Februar 1998
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Die Deutsche Telekom hat die Einführung von Telefonkarten und die

Aufstellung der entsprechenden Kartentelefone auch um eigener Vorteile

willen betrieben. Hierbei stand die Kostendämpfung im Vordergrund.

Die Kartentelefone müssen nur der Wartung wegen angefahren werden,

so daß die regelmäßigen Fahrten zur Münzentleerung entfallen. Die öf-

fentlichen Münzfernsprecher waren Ziel von kriminellen Übergriffen.

Neben der Entwendung der sich in den Apparaten befindlichen Gelder

kam es in den allermeisten Fällen zu Beschädigungen oder gar zur Zer-

störung der Fernsprecher sowie der Telefonzellen. Die Reparaturkosten

überstiegen meist die Summe des entwendeten Geldes um ein Vielfaches.

Die Deutsche Telekom ging bei der Planung der Einführung von Tele-

fonkarten davon aus, daß sich in den Kartentelefonen keine Werte befin-

den, die aus den Kartentelefonen entwendet werden können. Die Zusatz-

kosten für Reparaturen, die durch kriminelle Übergriffe entstanden sind,

sollten mit der Umrüstung in Kartentelefone entfallen.

Parallel zu dieser Entwicklung wurden auch andere Plastikkarten, z.B.

Kreditkarten, mit Telefonfunktionen ausgestattet. Mitglieder des Diners

Club können eine Telefonkarte bekommen, mit der z.B. bargeldlos von

Deutschland in die USA telefoniert werden kann2. Die VISACARD und

die EUROCARD - Mastercard verschiedener Banken können ebenfalls

zum Telefonieren benutzt werden3 .

Entgegen der Erwartungen der Deutschen Telekom sind die öffentlichen

Kartenfernsprecher mißbräuchlichen Benutzungen ausgesetzt. Die Deut-

sche Telekom zeichnete technisch Störungen auf, die bei Telefonaten in

öffentlichen Fernsprechern auftreten. Vermehrte „Fehlermeldungen“

führten zu dem Schluß, daß die öffentlichen Kartentelefone nicht ord-

nungsgemäß bedient wurden.

                                                          
2 Henke, Bargeldlose Zukunft und Kartenkriminalität, S.16
3 Broschüre der Deutschen Bank zu Deutsche Bank – Kreditkarten, Stand 5/97
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Im Jahre 1994 wurden die ersten Attacken dieser Art in verschiedenen

Regionen4, besonders in Großstädten, bekannt. Dort wurden irreguläre

Telefonkarten eingesetzt, die ein Telefonieren ermöglichen, ohne daß das

entsprechende Entgelt an die Deutsche Telekom floß. Derart eingesetzte

Telefonkarten werden unter dem Begriff „Telefonkartensimulatoren“

geführt. Ende 1996 wurden in Berlin und Hamburg solche Telefonkar-

tensimulatoren eingesetzt. Im Jahre 1997 stieg die Anzahl der registrier-

ten Einsätze von Telefonkartensimulatoren bundesweit an. „Genereller

Schwerpunkt“ war hier nach Angaben der Deutschen Telekom Berlin5.

Diese Entwicklung war im Jahre 1998 rückläufig6. Technische Verbesse-

rungen der Telefonkartensimulatoren waren dafür verantwortlich, daß

weniger Fehlermeldungen bei der Deutschen Telekom registriert wurden.

Demnach ist es sehr wahrscheinlich, daß mehr manipulierte Telefonkar-

ten zum Einsatz kamen, als die Deutsche Telekom aus den Fehlermel-

dungen abgeleitet hat. Es liegt nahe, daß nur die Anzahl der offiziell be-

kannten Fälle absank. Somit ist von einer hohen Dunkelziffer auszuge-

hen.

Die technischen Informationen zur Herstellung von Telefonkartensimu-

latoren sind im Internet jedem frei zugänglich7. Das Know – How eines

Studenten der Informatik8, der Elektrotechnik oder eines versierten

„Hobbybastlers“9 reicht zur Fertigung eines Telefonkartensimulators aus.

Die Simulatoren stammen in kleiner Stückzahl aus „Bastelkellern“ und in

                                                          
4 Rhein – Neckar – Zeitung vom 22.11.1997; Stuttgarter Zeitung vom

24.11.1997
5 Berliner Morgenpost 25.03.1997, http://www.berliner – morgenpost.de
6 Information auf Grund eines Interviews der Deutschen Telekom in Darmstadt

am 23.07.1998
7 Rhein – Neckar – Zeitung vom 22.11.1997; Stuttgarter Zeitung vom

24.11.1997
8 Bild am Sonntag vom 02.03.1997
9 Reutlinger Generalanzeiger vom 13.06.1997
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höherer Auflage aus Fabriken, die meist in der Tschechei10 oder anderen

Ländern in Osteuropa gelegen sind. Es gibt auch Hinweise darauf, daß

viele Telefonkartensimulatoren aus den USA in die Bundesrepublik

Deutschland gelangen11. Bei den sich in Umlauf befindlichen Telefon-

kartensimulatoren zeichnet sich insgesamt eine steigende Qualität und

ein erhöhtes Vorkommen ab. Bei der Deutschen Telekom, den Staatsan-

waltschaften und der Polizei nimmt die Vermutung zu, daß sowohl die

Herstellung als auch der Handel mit den Telefonkartensimulatoren flo-

riert und zunehmend Teil der organisierten Kriminalität wird12.

Mit der Herstellung von Telefonkartensimulatoren wird das Ziel verfolgt,

sich möglichst viel Geld zu verschaffen. Zur „Vermarktung“ der Tele-

fonkartensimulatoren sind verschiedene Möglichkeiten bekannt. Die Te-

lefonkartensimulatoren werden pro Stück für DM 20013 bis DM 4.00014

verkauft, wobei der übliche Preis bei DM 1.00015 bis DM 1.40016 liegt.

Der Käufer kann für den eigenen Gebrauch „kostenlos“ telefonieren. Die

Telefonkartensimulatoren eignen sich als ständige Einnahmequelle, wenn

                                                          
10 Rhein – Neckar – Zeitung vom 22.11.1997; Stuttgarter Zeitung vom

24.11.1997
11 SZ vom 09.12.1997 / München, SzonNet,

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/mu_b.htm
12 Reutlinger – Generalanzeiger vom 13.06.1997 SZ vom 09.12.1997 / Mün-

chen, SzonNet 3.1. http://www.sueddeutsche.de/aktuell/muc_b.htm
13 „Pfälzischer Merkur“ Zweibrücken vom 02.07.1997
14 SZ vom 09.12.1997 / München, SzonNet 3.1.

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/muc_b.htm
15 Reutlinger General – Anzeiger vom 13.06.1997; Hamburger Morgenpost vom

25.07.1997
16 Südwest – Presse vom 17.12.1997; Schwarzwälder Bote 17.12.1997
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sie zeitweise gegen Entgelt vermietet werden17. Dabei werden ca. DM 1

bis DM 2 Mietzins pro Minute erzielt18.

Die Schäden der Deutschen Telekom liegen bundesweit mindestens in

zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr19. Allein in Hamburg wur-

den im Juli 1997 täglich 4000 Telefonate mit Telefonkartensimulatoren

geführt. Dies entspricht einem geschätzten Schaden der Deutschen Tele-

kom in Höhe von DM 58 Millionen pro Tag20. Die gesamten Schäden

können aber wegen der hohen Dunkelziffer nicht genau beziffert werden.

Sie resultieren aus mehreren Faktoren. Zunächst ist wegen „kostenlosen“

Telefonierens von einem hohen Einnahmeverlust der Deutschen Telekom

auszugehen. Brennpunkt des Einsatzes sind Gegenden mit Asylbewer-

berheimen21. Die Bewohner der Asylbewerberheime stammen meist aus

entlegenen Ländern. Die nahezu einzige Verbindung zu ihren Angehöri-

gen in ihrem Heimatland sind kostenintensive Telefonate. Die Heimat-

länder liegen meist in „Weltzone 4“ der Deutschen Telekom. In dieser

Tarifzone wird alle 2,31 Sekunden eine Tarifeinheit verbraucht. Bei Tele-

fonkarten zu DM 6 bzw. DM 12 kostet eine Tarifeinheit DM 0,20, so daß

ein Telefonat in „Weltzone 4“ DM 5,19 pro Minute kostet. Bei Telefon-

karten zu DM 50 fallen pro Tarifeinheit DM 0,19 an, so daß pro Minute

                                                          
17 Hohenloher Zeitung vom 02.11.1997; Reutlinger – Generalanzeiger vom

13.06.1997
18 Rhein – Neckar – Zeitung vom 17.12.1997; Schwarzwälder Bote vom

17.12.1997; Pirmasenser Zeitung vom 08.07.1997
19 Reutlinger – Generalanzeiger vom 13.06.1997; Hamburger Morgenpost vom

25.07.1997
20 Hamburger Morgenpost vom 25.07.1997, S. 2
21 Reutlinger – Generalanzeiger vom 13.06.1997; Südwest – Presse Ulm vom

17.12.1997; Schwarzwälder Bote vom 17.12.1997; Pirmasenser Zeitung vom

08.07.1997; Pfälzischer Merkur Zweibrücken vom 02.07.1997; Reutliger Nach-

richten 03.06.1997
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für ein solches Gespräch DM 4,93 zu bezahlen sind22. Die Mietpreise von

DM 1 bis DM 2 lohnen sich für den Mieter. In Anbetracht der geringen

finanziellen Mittel von Asylbewerbern stellt das Telefonieren mit Tele-

fonkartensimulatoren eine willkommene Möglichkeit dar, Kosten zu er-

sparen. Es ist also leicht vorstellbar, daß der Deutschen Telekom Ein-

nahmeverluste in Millionenhöhe entstanden sind.

Weitere Schäden liegen im Imageverlust der Deutschen Telekom durch

Veröffentlichung des Telefonkartenmißbrauchs in den Medien. Die Ent-

wicklungskosten für technische Gegenmaßnahmen und die Aufwendun-

gen für Personal, das zur Bekämpfung der Telefonkartenkriminalität

notwendig ist, stellen ebenfalls Schäden dar.

Ausgangspunkt der Aufdeckung der Telefonkartenkriminalität sind übli-

cherweise Fehlermeldungen im Telefonnetz der Deutschen Telekom23

oder „ungewöhnlich hohe Umsätze an einer bestimmten Telefonzelle“24.

Daraus geht hervor, daß möglicherweise ein Telefonkartensimulator be-

nutzt wurde und wo er eingesetzt wurde. Sobald eine solche Fehlermel-

dung auftritt, fährt Personal der Deutschen Telekom zur fraglichen Tele-

fonzelle. Beim Antreffen einer Person, die in der Telefonzelle telefoniert,

wird die Polizei verständigt25. Die Polizei kann dann eine Festnahme

vornehmen und die Ermittlungen aufnehmen. Nicht alle Kartenfernspre-

                                                          
22 Stand Juni 1999, mitgeteilt von der Staatsanwaltschaft München anläßlich

eines persönlichen Gesprächs am 18.06.1999
23 SZ vom 09.12.1997, SzonNet,

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/muc_b.htm; Pfälzischer Merkur Zweibrük-

ken vom 02.07.1997; Berliner Morgenpost vom 25.03.19997,

http://www.berliner-morgenpost.de
24 Bild am Sonntag vom 02.03.1997; Pfälzer Merkur Zweibrücken vom

02.07.1997
25 SZ vom 09.12.1997, SzonNet,

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/muc_b.htm; Informationen der Deutschen

Telekom bei einem Interview in Darmstadt am 23.07.1998
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cher können Telefonkartensimulatoren beim Wiederaufladen erkennen.

Nicht immer kann so schnell reagiert werden, daß die Person noch beim

Telefonieren angetroffen wird. Obige Vorgehensweise wird zunehmend

zurückgedrängt, da die Telefonkartensimulatoren technisch ständig wei-

terentwickelt werden und deren Benutzung von den Fernsprechautomaten

nicht mehr erkannt werden können.

Anhand der Seriennummer kann zwar festgestellt werden, wie viele Ge-

spräche insgesamt mit einem Telefonkartensimulator geführt wurden26.

Damit ist aber nicht dargetan, daß diese Gespräche von der jetzt beim

Telefonieren mit dem Simulator angetroffenen Person geführt wurden.

Daraus wird klar, daß es nicht nur diffizil ist, das Benutzen aufzudecken.

Vielmehr ist der konkrete Nachweis des Benutzens in vollem Umfang

schwer zu führen.

Noch komplizierter ist die Aufdeckung des Handels mit Telefonkarten-

simulatoren und deren Vermietung. Nur zufällig werden solche „Deals“

beobachtet und die Beteiligten gefaßt. Aufgrund der Beziehungen zum

„Benutzer“ halten sich „Händler“ und „Vermieter“ manchmal in der Nä-

he von Telefonzellen auf, in denen Telefonkartensimulatoren benutzt

werden. Bei der Aufdeckung des Benutzens können unvorhergesehen

„Händler“ bzw. „Vermieter“ entdeckt werden. Wenn eine Person mit

einer Stoppuhr oder mehreren Telefonkartensimulatoren in der Nähe ei-

ner Telefonzelle, in der mit Telefonkartensimulatoren telefoniert wird,

angetroffen wird27, ist ihr noch nicht nachgewiesen, daß sie Telefonkar-

tensimulatoren vermietet bzw. verkauft hat. Der Verkauf oder das Ver-

mieten von Telefonkartensimulatoren ist prinzipiell noch schwieriger als

das Benutzen nachzuweisen.

                                                          
26 Angaben der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen Ge-

sprächs am 18.06.1999
27 Hamburger Morgenpost vom 27.07.1997, S. 2
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Ähnlich schwierig ist die Aufdeckung der Hersteller von Telefonkarten-

simulatoren. Selbst wenn Räumlichkeiten entdeckt werden, in denen Te-

lefonkartensimulatoren hergestellt werden, läßt sich meist nicht bewei-

sen, wer konkret Simulatoren gebaut hat. In den meisten Fällen ist  le-

diglich der Besitz von Telefonkartensimulatoren zweifelsfrei festzustel-

len.

In der Rechtsprechung gibt es zu diesem ganzen Themenbereich nur we-

nige Urteile. Meist werden die Verfahren durch einen Strafbefehl been-

det, welche in ihrer rechtlichen Beurteilung den Urteilen folgen. Höchst-

richterliche Rechtsprechung existiert nicht. Die vorhandenen Urteile ord-

nen die Herstellung von Telefonkartensimulatoren nach §§ 269, 270

StGB als Fälschung beweiserheblicher Daten ein28. Das Telefonieren mit

den Telefonkartensimulatoren stellt einen Computerbetrug nach § 263 a

StGB dar29. Besitz und Handel mit Telefonkarten werden als Anstif-

tungs– oder Beihilfehandlungen zu § 263 a StGB bewertet30. Aus dieser

gegenwärtigen Rechtsprechung folgt, daß ohne nachweisbare Haupttaten

Besitz und Handel straflos bleiben.

Die Deutsche Telekom bemängelt insbesondere, daß der Handel und der

Besitz von Telefonkartensimulatoren straflos bleiben. Von der Firmen-

seite wird deswegen gefordert, daß der Gesetzgeber diesbezüglich neue

                                                          
28 unveröffentlichte Entscheidung des AG Berlin Az.: (245) 90 Js 697/95 Ls

(46/95); unveröffentlichte Entscheidung des LG Berlin Az.: (503) 90 Js 2276/96

Kls (9/97)
29 unveröffentlichte Entscheidung des AG München Az.: 319 Js 46812/97; un-

veröffentlichte Entscheidung des AG München Az.: 319 Js 32188/98
30 unveröffentlichte Entscheidung des AG Mannheim Az.: 3 Ls 182/97 SG 1 –

95/97; bestätigt durch unveröffentlichte Entscheidung des LG Mannheim Az.:

15 Ns 307 Js 33/97
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strafrechtliche Vorschriften schafft. Auch einige Staatsanwälte sind der

Meinung, daß strafwürdiges Verhalten bisher nicht geahndet wird31.

Die oben angesprochenen Vorschriften sind in den existierenden Urteilen

und Strafbefehlen nicht ausführlich durchgeprüft worden. Ohne tiefge-

hende rechtliche Argumentation werden Sachverhalte unter die Vor-

schriften § 263 a StGB oder §§ 269, 270 StGB subsumiert. Die Frage, ob

Handlungen an und mit Telefonkartensimulatoren strafbar sind, findet in

der Literatur keine Beachtung.

Vor diesem Hintergrund drängt sich eine umfassende Bearbeitung der

Problematik „strafrechtliche Konsequenzen bei Telefonkartenmißbrauch“

auf. Aus den Positionen der Rechtsprechung, der Staatsanwaltschaften

und der Deutschen Telekom ergeben sich für die Bearbeitung des The-

mas folgende Fragestellungen:

- Greifen die von der Rechtsprechung angewandten strafrechtlichen

Vorschriften ?

- Bestehen bei Heranziehung aller strafrechtlichen Vorschriften und

Auslegungsmöglichkeiten die von Staatsanwaltschaften und der

deutschen Telekom beklagten Strafbarkeitslücken ?

Um diese Fragestellungen in obiger Form formulieren zu können, waren

umfangreiche Recherchen notwendig. Presseberichte, die Deutsche Tele-

kom AG und spezielle Abteilungen verschiedener Staatsanwaltschaften

des gesamten Bundesgebietes lieferten Fallmaterial und Lösungsansätze.

Persönliche Besuche bei der Staatsanwaltschaft München und der Deut-

schen Telekom in Darmstadt trugen dazu bei, diese Informationen durch

Einzelmeinungen und Erfahrungsberichte anzureichern. Viele in der Ar-

beit aufbereitete Fakten stammen aus solchen persönlichen Gesprächen.

                                                          
31 Diese Angaben beruhen auf internen Informationen, die im Rahmen vertrauli-

cher Gespräche mit der Deutschen Telekom und Staatsanwälten verschiedener

Staatsanwaltschaften weitergegeben wurden.
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Sie wurden im Vertrauen darauf mitgeteilt, daß die internen Quellen

nicht zitiert werden. Das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Stel-

len und Personen mußte berücksichtigt werden. Andererseits hätte ein

Verzicht auf diese Informationen die Aktualität und den realen Bezug der

Arbeit reduziert. Soweit persönliche Angaben und interne Quellen in die

Arbeit eingeflossen sind, können sie deswegen nicht immer exakt belegt

werden.

Die Existenz unterschiedlicher Arten und Funktionsweisen von Telefon-

kartensimulatoren beeinflußten die Form der Arbeit insofern, als bei allen

Überlegungen nach den AArrtteenn  ddeerr  TTeelleeffoonnkkaarrtteennssiimmuullaattoorreenn zu unter-

scheiden ist. Die Untersuchung der obigen Fragestellungen orientiert sich

weiterhin an allen möglichen HHaannddlluunnggeenn an bzw. mit Tele-

fonkartensimulatoren, welche zu einer strafrechtlichen Beurteilung füh-

ren können. Nahezu alle Arten von Telefonkartensimulatoren werden

hergestellt, über Vermietung oder Verkauf weitergeleitet und schließlich

benutzt. Um allen denkbaren Handlungsvarianten gerecht zu werden, in

denen Telefonkartensimulatoren strafrechtlich relevant werden können,

ist der Arbeit eine ffaalllloorriieennttiieerrttee  VVoorrggeehheennsswweeiissee zu Grunde gelegt. Die

Kreuzung dieser drei Prämissen ergibt die Gliederung der nachfolgen-

den Arbeit. Für jede Art von Telefonkartensimulatoren werden anhand

fallartiger Lebenssachverhalte verschiedene Handlungen auf ihre Straf-

barkeit überprüft. Hierbei wird die bei einem fallbezogenen Vorgehen

übliche Prüfungsweise verfolgt.

Im Kapitel 2 werden die verschiedenen Telefonkarten auf ihre zivilrecht-

liche Konstruktion und ihre Funktionsweise untersucht. Die Strafbarkeit

des Herstellens, Benutzens, Weiterleitens und des Besitzes wird anhand

von Fallkonstellationen behandelt und ist Thema der Kapitel 3, 4 und 5.

Die Ergebnisse der Kapitel 3 - 5 und die Schlüsse hieraus bezüglich vor-

liegender Strafbarkeitslücken sind Gegenstand von Kapitel 6. In Kapitel

7 wird erörtert ob und wie vorhandene Strafbarkeitslücken geschlossen
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werden. In Kapitel 7 wird eine mögliche Fortführung des Themas dieser

Arbeit angedeutet.

Im Hinblick darauf, daß kaum Literatur und Rechtsprechung existiert,

soll diese Arbeit einen ersten Einstieg in das Thema „strafrechtliche

Konsequenzen bei Telefonkartenmißbrauch“ darstellen. Die Untersu-

chung bezieht sich auf die Telefonkarten und die T - Card der Deutschen

Telekom und auf Kreditkarten mit Telefonfunktion. Die vorliegende Ar-

beit überprüft denkbare Handlungsweisen mit den bestehenden Straf-

rechtsnormen und schließt mit einer Vorausschau auf Reaktionsmöglich-

keiten des Gesetzgebers.
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Kapitel 2.  Funktionsweise und zivilrechtliche Kon-
struktion der verschiedenen Telefonkar-
ten

Um die Untersuchung der Manipulationen an Telefonkarten und deren

Verwendung in strafrechtlicher Sicht in der Darstellung möglichst über-

sichtlich zu halten, werden die Funktionsweisen der verschiedenen Tele-

fonkarten und deren zivilrechtlichen Grundlagen vorab in einem eigenen

Kapitel in der gleichen Gliederungsstruktur wie die strafrechtliche Unter-

suchung selbst vorangestellt. Mit Vorkenntnissen dieser Zusammenhänge

fällt zum einen eine strafrechtliche Beurteilung der technischen Manipu-

lationen und der darauf folgenden Verfahrensweise mit den manipulier-

ten Karten leichter. Andererseits können sie beim Nachschlagen durch

die gleiche Gliederungsanordnung leicht aufgefunden werden. Gleich-

zeitig soll versucht werden, die Telefonkarten in den bargeldlosen Zah-

lungsverkehr einzuordnen. Dazu werden die Funktionsweisen der Tele-

fonkarten mit dem POS - bzw. POZ - System verglichen.

Es ist zwischen den verschiedenen Arten der Telefonkarten zu unter-

scheiden. Diese lassen sich in zwei große Bereiche einteilen, die auf-

grund ihrer unterschiedlichen Konzeptionen getrennt von einander zu

untersuchen sind. Einerseits gibt es die üblichen Telefonkarten der Deut-

schen Telekom. Andererseits sind Telefonkarten auf dem Markt, bei de-

nen die Telefonfunktion in kreditkartenähnliche Karten integriert wur-

den.

A. Telefonkarte mit in einem Chip aufgespeicherten und
abtelefonierbarem Guthaben

Im Rahmen der Umstellung von öffentlichen Münztelefonen auf öffentli-

che Kartentelefone hat die Deutsche Telekom eine Telefonkarte entwik-

kelt. Es handelt sich hierbei um eine mit einem Chip ausgestattete Pla-

stikkarte in Kreditkartenformat. Sie kann bei der Post, an Kiosken,  T -
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 Punkt - Läden und in Zügen der deutschen Bundesbahn erworben wer-

den. Sie ist in verschiedenen Guthabenshöhen erhältlich. Die Telefon-

karte wird abtelefoniert und dann weggeworfen.

I. Funktionsweise der Telefonkarte mit abtelefonierbarem
Guthaben

Die Telefonkarte ermöglicht bargeldloses Telefonieren an öffentlichen

Fernsprechern der Deutschen Telekom. Zu diesem Zweck hinterlegt die

Deutsche Telekom ein Guthaben an Telefoneinheiten auf einem in die

Telefonkarte eingebauten sog. „Semi - Permanentspeicher“32. Diesem

Telefoneinheitenguthaben entspricht ein bestimmter Gegenwert in Geld

(DM 6,00, DM 12,00 oder DM 50,00). Für diese auf den Chip geladenen

Einheiten kann derjenige, der die körperliche Gewalt über die Telefon-

karte hat, an öffentlichen Fernsprechern bargeldlos Telefongespräche

führen.

Öffentliche Kartenfernsprecher überprüfen beim Einschieben einer Tele-

fonkarte zunächst deren Gültigkeit. Dies erfolgt durch einen „sehr

schnellen Austausch von technisch eher einfach gelagerten Bit - Folgen

zwischen Telefonkartenautomat und Telefonkarte“33. Dieser Prüfvorgang

erfolgt „offline”, ohne daß die auf der Telefonkarte befindlichen Daten

von einer außerhalb des Telefonautomaten gelagerten Stelle überprüft

werden können34. Der Fernsprechautomat erkennt den Einheitenwert auf

der Telefonkarte und weist diese als ungültig zurück, wenn ihr Einhei-

tenwert „Null” ist. Aus dem Chip kann der Telefonautomat sowohl die

Produktionsdaten, den Chiptyp, den Chiphersteller als auch die Serien -

                                                          
32 Informationen der Deutschen Telekom anläßlich eines persönlichen Inter-

views in Darmstadt am 23.07.1998
33 Informationen der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines vertraulichen

Gesprächs am 20.08.1998
34 Informationen der Deutschen Telekom anläßlich eines persönlichen Gesprä-

ches am 23.07.1998; Informationen der Deutschen Telekom unter der Telefon-

nummer 0130 / 2050 im Februar 1999
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und die Individualnummer der jeweiligen Telefonkarte lesen. Wenn diese

Angaben nicht mit dem übereinstimmen, was der Telefonautomat als

“gültig” anerkennen darf, wird die Telefonkarte ebenfalls abgewiesen.

Die Eingabe einer PIN - Nummer ist nicht vorgesehen. Danach wird bei

einer gültigen Telefonkarte durch Wählen einer Telefonnummer eine

Telefonverbindung aufgebaut. Sobald die Telefonverbindung steht, wird

im jeweiligen Einheitentakt der abtelefonierte Betrag von dem auf dem

Chip gespeicherten Guthaben abgezogen.

Die Deutsche Telekom setzt drei verschiedene Typen von Telefonauto-

maten ein. Für die weitere Untersuchung ist aber nur ein Typus relevant.

Bei diesem Telefonautomat ist es der Deutschen Telekom möglich, die

Chipdaten und sonstige bei dem Gespräch auftretende Signale für weitere

Sicherheitsprüfungen heranzuziehen. Dies geschieht durch eine “softwa-

retechnische Ansteuerung” des Telefonautomaten. Dies bedeutet, daß die

Deutsche Telekom über einen speziell eingerichteten Datenterminal an

diesen Typ Telefonautomat angeschlossen ist. Sie kann die dort geführ-

ten Telefonate überprüfen und eventuelle Fehlermeldungen aufzeich-

nen35.

II. Vergleich mit dem POS – System

Die Telefonkarte mit aufladbarem und abtelefonierbarem Guthaben soll

nachfolgend in den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeordnet werden.

Ein beispielhafter Vergleich des Telefonierens mit Telefonkarte mit dem

bargeldlosen Bezahlen mit der ec – Karte in der Variante POS – System

erleichtert diese Einordnung. Hier wird auf die Spielart des POS –

 Systems abgestellt, da diese der Verwendungsweise der Telefonkarte am

ähnlichsten erscheint.

                                                          
35 Informationen der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen

Gesprächs am 20.08.1998
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Das POS - System ist eine Variante des bargeldlosen Bezahlens mit der

ec - Karte, deren Bedeutung für den modernen Zahlungsverkehr am An-

fang der Einleitung bereits beschrieben wurde. Die ec – Karte wird beim

Händler in den Kartenleser des Terminals an der Kasse eingeschoben, der

die auf der Karte gespeicherten Daten einliest (Kontonummer, BLZ, Ver-

fallsdatum). Der Karteninhaber gibt auf einer Tastatur des Kartenlesers

seine persönliche Identifikationsnummer ein, die sogenannte PIN. Die

Daten werden dann über eine Verbindung des Kartenlesers mit dem kar-

tenausgebenden Institut (on – line) dorthin gesendet. Dort wird die zu

dem Konto gespeicherte PIN mit der eingegebenen PIN auf Überein-

stimmung geprüft. Aufgrund vorliegender Sperrmeldungen, Kreditlimits

u.ä. kann die ec - Karte zurückgewiesen werden. Bei positiver Rückmel-

dung an das Terminal ist das Einstehen des Kartenausstellers für die Ver-

bindlichkeit des Karteninhabers gegenüber dem Händler garantiert36.

Beim Telefonieren mit der Telefonkarte wird die Karte in den öffentli-

chen Kartenfernsprecher ohne Eingabe einer PIN eingeschoben. Es findet

keine on - line Abfrage statt. Das Entgelt für die geführten Telefonge-

spräche ist schon im Voraus durch die Bezahlung der Telefonkarte ent-

richtet. Die Zahlung ist bereits erfolgt und muß nicht mehr durch den

Kartenaussteller autorisiert werden. Damit fehlen der Telefonkarte mit

abtelefonierbarem Guthaben wesentliche Merkmale, um ihre Funktions-

weise mit dem POS - Systems in Verbindung bringen zu können. Die

Telefonkarte wird hier beinahe so flexibel wie Bargeld eingesetzt. Denn

die Deutsche Telekom kann über den abtelefonierten Betrag schon im

voraus verfügen, da ihn der Käufer bereits beim Erwerb der Telefonkarte

bezahlt hat.

                                                          
36 Harbeke WM 1994, Beil 1, 7; Kränzlein, Electronic Banking, S 21 f.; Rossa

CR 97, S. 138
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III. Rechtsnatur der vertraglichen Beziehungen der Telefon-
karte mit abtelefonierbarem Guthaben

Für die spätere strafrechtliche Einordnung muß die Rechtsnatur der Tele-

fonkarte mit aufspeicherbarem und abtelefonierbarem Guthaben be-

stimmt werden. Alle Plastikkarten im bargeldlosen Zahlungsverkehr un-

terscheiden sich in ihrer rechtlichen Konstruktion danach, ob zwei oder

drei Partner beteiligt sind. Entweder besteht nur eine Beziehung zwi-

schen kartenausgebendem Institut und Karteninhaber („Zwei –

 Partner - System”) oder es kommt noch die Beziehung zwischen

Karteninhaber und Vertragshändler hinzu, so daß drei Parteien beteiligt

sind („Drei – Partner - System”). Vertragshändler ist derjenige, der die

Plastikkarte akzeptiert wie z.B. Kaufhäuser, Supermärkte, Tankstellen,

Restaurants etc..

Bei der Telefonkarte besteht eine vertragliche Beziehung zwischen der

Deutschen Telekom und dem Inhaber der Telefonkarte, also zwischen

nur zwei Partnern. Im Gegensatz hierzu bestehen bei Kreditkarten ver-

tragliche Beziehungen zwischen Karteninhaber, kartenausgebendem In-

stitut und Vertragshändler. Der Kreditkarte liegt somit das „Drei –

 Partner - System“ zugrunde37. Mit der Telefonkarte kann nur an

Telefonautomaten der Deutschen Telekom telefoniert werden. Der

Kartenausgeber ist der „Vertragshändler”. Die Telefonkarte entspricht

somit nicht dem „Drei – Partner - System”.

Fraglich ist, ob die Telefonkarte mit einer Kundenkarte vergleichbar ist,

die auf dem „Zwei - Partner – System” basiert38. Kundenkarten im

„Zwei – Partner - System“ werden meist von Kaufhäusern oder Mietwa-

genunternehmen ausgegeben39. Die Kundenkarten gelten nur im Verhält-

                                                          
37 Tröndle/Fischer, § 266 b Rdnr. 5
38 Flöge, Zur Kriminalisierung von Mißbräuchen im Scheck – und Kreditkar-

tenverfahren nach § 266 b, S.18; Henke, Bargeldlose Zukunft und Kartenkrimi-

nalität, S. 15
39 Flöge, S. 18; Henke, S. 15
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nis zwischen Karteninhaber und ausgebendem Unternehmen. Gegen

Vorlage der Karte und Unterzeichnung eines Belegs können Inhaber sol-

cher Kundenkarten die Leistungen des Kartenausstellers bargeldlos in

Anspruch nehmen. Die einzelnen Beträge werden über eine gewisse Zeit-

spanne gesammelt und dem Kunden dann insgesamt berechnet. Die kar-

tenausgebenden Unternehmen bedienen sich hierfür des Lastschrift-

verfahrens von einem Kundenkonto oder stellen dem Karteninhaber für

den Abrechnungszeitraum eine Rechnung40. Der Kartenaussteller garan-

tiert die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Karteninhabers nicht. Wirt-

schaftlich wird dem Karteninhaber mit der Ausgabe der Kundenkarte ein

hauseigener Kredit bewilligt. Beim Einkaufen mit der Kundenkarte findet

keine abermalige Kontrolle der Kreditwürdigkeit des Kunden statt41,

sondern es wird nur die Identität des Inhabers der Karte mit demjenigen

überprüft, der die Karte zum Einkaufen benutzt.

Die Telefonkarte ist nicht auf einen auf der Karte ausgewiesenen Inhaber

bezogen. Die Telefoneinheiten, die auf der Karte aufgespeichert sind,

werden durch den Kartenpreis im voraus bezahlt. Es wird kein Kredit

eingeräumt. Die Telefonkarte ist somit keine Kundenkarte im „Zwei –

 Partner - System“.

                                                          
40 Flöge, S. 18 f.
41 Henke, S. 15
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B. Karten, die mit einem Chip ausgestattet sind, der zeit-
lich unbegrenztes bzw. längeres bargeldloses Telefo-
nieren ermöglicht

In Abgrenzung zur oben beschriebenen Telefonkarte gibt es Karten, mit

denen beliebig lange bargeldlos telefoniert werden kann. Dies kann mit

zwei verschiedenen Karten erfolgen, nämlich Kreditkarten mit Telefon-

funktion und der T – Card der Deutschen Telekom. Diese beiden Karten

unterscheiden sich nach Funktionsweise und Rechtsnatur.

I. Kreditkarte mit Telefonfunktion

Die Kreditkarte ist mit einem Magnetstreifen ausgestattet, welcher not-

wendige Informationen für die Funktion der Kreditkarte enthält. Es exi-

stieren Kreditkarten, die zusätzlich mit einer Telefonfunktion versehen

sind. Auf Wunsch des Kreditkarteninhabers kann beispielsweise in die

Kreditkarte „EUROCARD” der verschiedensten Banken dafür ein Tele-

fonchip integriert werden42. Mit den Kreditkarten, die über diesen Tele-

fonchip verfügen, kann innerhalb ihrer Laufzeit beliebig lange an öffent-

lichen Telefonautomaten telefoniert werden. Ab Januar 1999 bestehen

z.B. bei der Deutschen Bank und der Dresdner Bank Tendenzen dazu,

ihre „EUROCARD” nicht mehr mit Telefonchip auszustatten. In den

aktuell ausgegebenen Broschüren der Banken wird die Telefonfunktion

allerdings angeboten43. Über die genauen Hintergründe dieser Tendenz

kann nur gemutmaßt werden. Nach meiner Ansicht könnten wirtschaftli-

che Überlegungen der Deutschen Telekom dahinterstehen, die Telefonie-

ren mit einer Kreditkarten nur noch mit der T – Card der Deutschen Te-

lekom ermöglichen möchte. Die Deutsche Telekom könnte so Kunden an

sich binden und eventuelle Gebühren an die kartenausgebenden Banken

einsparen.

                                                          
42 Broschüre der Deutschen Bank zu Deutsche Bank – Kreditkarten (EURO-

CARD und VISA ), Stand 5/97, ausgegeben im Januar 1999
43 Broschüre der Deutschen Bank zu Deutsche Bank – Kreditkarten (EURO-

CARD und VISA )
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1. Funktionsweise der Kreditkarte mit integrierter Telefon-
funktion

Die Kreditkarte ist in ihrer Funktion ein Instrument des bargeldlosen

Zahlungsverkehrs. Genau diese Funktion wird ihr auch als Telefonkarte

zuteil. Die Funktion der Kreditkarte mit integriertem Telefonchip wird

beispielhaft an der EUROCARD erklärt, welche die verschiedensten

Banken ausgeben. Zum Telefonieren muß die EUROCARD in den Tele-

fonautomaten eingeschoben werden. Dieser liest die auf dem Telefonchip

enthaltenen Informationen ein ( PIN / Geheimzahl ). Dann muß der Kar-

teninhaber seine EUROCARD - PIN / Geheimzahl für die Telefonfunk-

tion eingeben. Die PIN wird dann mit der Information auf dem Chip ver-

glichen. Wenn die eingegebene PIN mit der PIN der EUROCARD über-

einstimmt, wird durch Wählen einer Rufnummer die Leitung freige-

schaltet und das Führen eines Telefongesprächs ermöglicht44. Die durch

die Länge des Telefonats anfallenden Einheiten werden mit den Daten

des Chips verknüpft und dem Kreditkarteninstitut in Rechnung gestellt.

Die vertelefonierten Einheiten berechnet das Kreditkarteninstitut dem

Kreditkartennehmer mit der periodischen Abrechnung.

Im Gegensatz hierzu kann z.B. die VISACARD der verschiedensten

Kreditinstitute nicht mit einem Telefonchip ausgestattet werden. Mit der

VISACARD und der dazugehörigen Visaphone – Nummer können von

jedem Telefonapparat und jeder Telefonzelle Telefongespräche geführt

werden. Dazu muß der Karteninhaber die gebührenfreie Zugangsnummer

(Visaphone – Nummer) wählen. Danach muß er über die Tastatur des

Telefons seine VISACARD – Nummer und seine persönliche Telecode –

 Nummer eingeben. Hierdurch wird das Telefongespräch mit dem ge-

wünschten Gesprächspartner aufgebaut. Die Telefongebühren, die für die

Gespräche angefallen sind, die über die Visaphone – Nummer geführt

                                                          
44 Gebrauchsanweisung der Dresdner Bank für Kreditkarten mit Telefonfunkti-

on zugeschickt am 15.01.1999
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wurden, rechnet das Kreditkarteninstitut in gewissen Abständen über die

Kreditkartenrechnung ab45. Die Telefongespräche, die mit der VISA-

CARD geführt werden, hängen nicht vom Einschieben der Karte in den

öffentlichen Kartenfernsprecher ab. Ansatzpunkt für Manipulationen ist

demgemäß nicht die Karte bzw. ein Telefonchip, so daß die VISACARD

nicht Gegenstand der nachfolgenden Untersuchungen sein kann.

Neben dem Telefonchip kann der Karteninhaber der EUROCARD auf

Wunsch auch über den Connect – Service der Deutschen Telekom verfü-

gen. Weltweit kann er damit von jedem Telefon telefonieren. Der Inhaber

der EUROCARD muß ebenfalls eine Zugangsnummer wählen, seine

EUROCARD – Nummer, seine Connect – Geheimzahl und die ge-

wünschte Rufnummer eingeben46. Die über den Connect – Service ge-

führten Telefongespräche finden Eingang in die EUROCARD –

 Abrechnung. Das Telefonieren mit dem Connect – Service hängt nur

von der Eingabe der richtigen Nummern und nicht von einer in der Karte

angelegten Funktion ab. Ebenso wie bei der Visaphone – Nummer,

entfällt eine Überprüfung von Manipulationen des Connect – Service der

EUROCARD im Rahmen dieser Arbeit.

2. Vergleich mit dem POS – System und dem POZ – System

Zur Einordnung des Telefonierens mit einem auf einer Kreditkarte inte-

grierten Telefonchip in den bargeldlosen Zahlungsverkehr soll eine Pa-

rallele zu den bargeldlosen Zahlungsvarianten der ec – Karte gezogen

werden. Beim Telefonieren mit der Kreditkarte mit Telefonchip findet

eine off - line Abfrage der PIN statt. Das POS - System setzt aber eine

on - line Verbindung voraus, so daß die Funktionsweise der Kreditkarte

nichts mit dem POS - System zu tun hat.

                                                          
45 Informationen des Visaphone – Services unter der Telefonnummer 0130 /

825489 am 22.03.1999
46 Broschüre der Deutschen Bank über Deutsche Bank – Kreditkarten (VISA

und EUROCARD), Stand 5/97, ausgegeben Januar 1999
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Das POZ - System ist eine Spielart des POS - Systems. Beim

POZ - System werden die Daten der ec - Karte ohne Eingabe einer

PIN - Nummer off - line eingelesen. Dann wird aus den Daten der Karte

eine Lastschriftermächtigung erstellt und ausgedruckt, die der Kartenin-

haber unterschreiben muß. Durch die Unterschrift berechtigt er seinen

Vertragspartner, bei Nichteinlösung der Lastschrift beim Kartenausgeber

seine persönlichen Daten zu erfragen und den Betrag durch Rechnung-

stellung einzutreiben47. Das die ec - Karte ausgebende Institut gibt für

Zahlungsvorgänge über das POZ - System keine Zahlungsgarantie.

Beim Telefonieren mit dem Telefonchip einer Kreditkarte ist die Eingabe

einer Geheimnummer erforderlich. Weiterhin werden die abtelefonierten

Einheiten der Kreditkarte auf die monatliche Kreditkartenabrechnung

gesetzt und keine einzelne durch die Geheimzahl autorisierte Lastschrif-

termächtigung erstellt. Das Telefonieren mit dem Telefonchip der Kre-

ditkarte löst eine durch das Kreditkarteninstitut garantierte Zahlung aus.

Das Telefonieren mit dem Telefonchip der EUROCARD ist mithin keine

Ausprägung des POZ - Systems.

3. Rechtsnatur der vertraglichen Beziehungen der Kredit-
karte mit integrierter Telefonfunktion

Bei Kreditkarten mit Telefonfunktion sind drei Vertragsbeziehungen zu

unterscheiden, nämlich das Vertragsverhältnis zwischen Kreditkartenin-

stitut und Kreditkarteninhaber (Deckungsverhältnis), die vertragliche

Beziehung zwischen Kreditkarteninhaber und der Deutschen Telekom als

Kreditkartenakzeptant bzw. Vertragsunternehmen (Valutaverhältnis) und

der Vertrag zwischen Kreditkarteninstitut und der Deutschen Telekom

als Vertragsunternehmen (Vollzugsverhältnis). Somit spricht man bei der

Kreditkarte mit Telefonfunktion vom sogenannten „Drei – Partner – Sy-

stem“, dem Kreditkarten immer unterliegen (Schaubild 1).

                                                          
47 Dazu Harbeke, WM Sonderbeilage 94/1, 3 ff.
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Schaubild 1:

Deckungsverhältn
is Valutaverhältnis

Vollzugsverhältnis

Kreditkarteninstitut Vertragsunternehmer

Kreditkarteninhaber

Mit der Telefonkartenfunktion der Kreditkarte kann der Karteninhaber

Leistungen der Deutschen Telekom (das Benutzen der Leitung für Tele-

fongespräche) erhalten, wenn die Kreditkarte mit Telefonchip in den öf-

fentlichen Fernsprecher eingeschoben wird. Das Telefonieren wird dem

Karteninhaber gewährt, nachdem er durch Einlesen die Informationen auf

der Kreditkarte in den Datenverarbeitungsvorgang eingebracht hat. Mit

dem Telefonieren wird das Valutaverhältnis eingegangen. Durch Einle-

sen und Überprüfen der Daten der Telefonkarte akzeptiert die Deutsche

Telekom als Vertragshändler gleichzeitig die eingeschobene Kreditkarte.

Dies stellt die auf die Datenverarbeitung übertragene Vorlage der Kredit-

karte dar, die normalerweise vom Kreditkarteninhaber gegenüber dem

Vertragshändler persönlich vorgenommen wird. Bezüglich der Ge-

sprächsdauer gilt, wie bei allen Telefonaten, die Zeitmessung durch die

Deutsche Telekom, in die der Teilnehmer vertraut.

Durch das Vollzugsverhältnis der Deutschen Telekom mit dem Kredit-

karteninstut hat das Kreditkarteninstitut gegenüber der Deutschen Tele-

kom als Vertragsunternehmen das Garantieversprechen abgegeben, für

die Verbindlichkeiten desjenigen einzustehen, der über eine Kreditkarte
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des betreffenden Kreditkarteninstituts verfügt48. Dieses Garantieverspre-

chen ist an die Überprüfung der Kreditkarte geknüpft. Ein solcher Prü-

fungsvorgang hat im Fernsprecher stattgefunden. Auf dieser Grundlage

kann die Deutsche Telekom gegenüber dem Kreditkarteninstitut abrech-

nen.

Der Kreditkarteninhaber hat mit dem Kreditkarteninstitut vertraglich

(Deckungsverhältnis) vereinbart, das Gespräch nicht sofort bezahlen zu

müssen. Das Kreditkarteninstitut rechnet dem Karteninhaber gegenüber

die Telefonate mit seinen in regelmäßigen Abständen an ihn gestellten

Kreditkartenabrechnungen ab. Der durch die Kreditkartenabrechnung

ausgewiesene Betrag wird üblicherweise per Lastschriftverfahren einge-

zogen.

Bei den beispielhaft herangezogenen VISA- und EUROCARDS kommt

zu der kartenausgebenden Bank, dem Karteninhaber und dem Vertrags-

händler noch VISA bzw. EUROCARD als Unternehmen hinzu. Auch bei

der VISACARD und der EUROCARD einer Bank „verpflichtet sich die

Bank gegenüber dem Vertragsunternehmen, die fälligen Forderungen

gegen den Karteninhaber zu erwerben und zu bezahlen”49. Fraglich ist

hier, welche Rolle VISACARD und EUROCARD als Unternehmen

spielen und ob sich dadurch etwas am „Drei – Partner – System” ändert.

Dazu muß auf die Geschichte von EUROCARD und VISACARD einge-

gangen werden.

                                                          
48 Bedingungen für Deutsche Bank - Kreditkarte, Ziff. 6, Stand 5/97, ausgege-

ben Januar 1999
49 Bedingungen für Deutsche Bank - Kreditkarte, Ziff. 6, Stand 5/97, ausgege-

ben Januar 1999
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In Deutschland haben sich alle deutschen Kreditinstitute zusammenge-

schlossen und 1976 die EUROCARD Deutschland GmbH gegründet.,

welche 1982 von der Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS)

übernommen wurde50. Diese Gesellschaft ermöglicht den einzelnen Ban-

ken seit 1989, die EUROCARD „in eigener Regie auszugeben”51. Dies

ist eine Art Lizenz für die Einzelbanken. Ebenso können Einzelbanken

Einzelverträge mit VISA International abschliessen, und so VI-

                                                          
50 Henke, S.14; m.w.N.
51 Henke, S. 14; m.w.N. auf a la CARD, Kartenhandbuch, S. 48



                                                               Seite   32

SA - Lizenznehmer werden52 und die VISACARD ausgeben. Die Kar-

teninhaber können bei Vertragsunternehmen des EUROCARD / Ma-

sterCard – bzw. VISA – Verbundes bargeldlos bezahlen. Aufgabe von

VISA International und VISA USA ist das internationale Clearing (Ab-

rechnungsservice) und der Autorisierungsservice. Dies veranschaulichen

Grafiken über das VISA – System und den EUROCARD - Aufbau53.

                                                          
52 Henke, S. 14
53 Henke, Tabellen (im Anhang)
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II. Die T - Card

Die von der Deutschen Telekom ausgegebene T - Card dient dem bar-

geldlosen Telefonieren. Die T - Card der Deutschen Telekom vereinigt

verschiedene Funktionen in sich, nämlich die der TeleCard, die der Pay-

Card und die der CallingCard. Alle diese Funktionen sind als Service

zum Telefonieren eingerichtet. Die PayCard ist zusätzlich eine Geldkarte,

mit der für eine Vielzahl anderer Geschäfte bargeldloses Bezahlen er-

möglicht wird.

1. Funktionsweise der T - Card

Mit dem TeleCard - Service kann an jedem öffentlichen Kartentelefon

bargeldlos telefoniert werden. Bei der Inanspruchnahme dieses Tele-

Card - Service wird die T - Card in einen öffentlichen Fernsprecher ein-

geschoben. Dieser liest die auf dem Telefonchip der Telekom enthaltenen

Informationen ein (PIN). Dann muß der Karteninhaber seine TeleCard –

PIN eingeben. Die PIN wird dann mit der Information auf dem Chip ver-

glichen. Wenn die eingegebene PIN mit der PIN der TeleCard überein-

stimmt, kann durch das Wählen einer Nummer ein Telefongespräch auf-

gebaut werden. Die Telefoneinheiten werden durch Verknüpfung mit den

Informationen (T - Cardnummer) des TeleCard – Chips der Telefonrech-

nung des Inhabers der TeleCard zugeordnet und abgerechnet54 . Die Te-

leCard - Funktion erweitert den Vertrag eines Telefonteilnehmers für

seinen persönlichen terrestrischen Anschluß auf den Gebrauch der öf-

fentlichen Kartenfernsprechzellen, da die Abrechnung über das für die

Telefonnummer eingerichtete Fernsprechkonto bei der Deutschen Tele-

kom erfolgt.

                                                          
54 Broschüren der Deutschen Telekom zur T – Card, Stand Februar 1998, aus-

gegeben Januar 1999, allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Tele-

kom zur T – Card, Stand 13.01.1999,

http://agb.telekom.de/aktuell/1/1_21/12107.pdf
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Der PayCard - Service entspricht einer Geldkarte, mit der bei Vertrags-

händlern, die diese Karte akzeptieren, bargeldlos bezahlt werden kann.

An öffentlichen Kartentelefonen kann nach Eingabe und Überprüfung

des PayCard – PIN - Codes ein Betrag von bis zu DM 400 auf den Chip

der T - Card aufgeladen werden. Der Inhaber der T - Card muß gegen-

über der Deutschen Telekom ein Konto angeben, von dem im Last-

schriftverfahren gemäß der Einzugsermächtigung des Karteninhabers die

aufgeladenen Beträge eingezogen werden. Mit dem auf die PayCard auf-

geladenen Geld kann an öffentlichen Kartentelefonen telefoniert werden.

Dazu wird die T - Card in den Telefonautomaten eingeschoben, der Pay-

Card - Service ausgewählt und ohne Eingabe einer PIN die gewünschte

Rufnummer eingegeben. Das Guthaben, welches vorher auf die PayCard

aufgeladen wurde, wird nun schrittweise (im Einheitentakt) reduziert55.

Mit dem aufgeladenen Geld der PayCard können beispielsweise auch

Bahnfahrkarten und Fahrscheine für den öffentlichen Personennahver-

kehr gelöst werden. An Automaten mit PayCard – Symbol, die diese Lei-

stungen anbieten, müssen die Hinweise dieser Automaten beachtet wer-

den. Um mit dem PayCard – Service der T – Card zu bezahlen, muß die

T – Card eingeschoben werden, damit der angezeigte Betrag abgebucht

werden kann56. Für die Zukunft ist ein noch größerer Einsatzbereich der

PayCard geplant.

Der CallingCard - Service hängt nicht vom Einschieben der T - Card in

den Telefonautomaten ab, sondern vom Wählen einer Nummer in Kom-

bination mit einer PIN, die sich aber von den PINs der beiden anderen

Services unterscheidet. Mit dem CallingCard - Service kann von jedem

beliebigen Telefon aus so telefoniert werden wie vom eigenen Telefon-

apparat zu Hause. Dazu muß von dem Telefonapparat, von dem aus tele-

foniert werden soll, zunächst eine Zugangsnummer gewählt werden.

                                                          
55 Broschüre der Deutschen Telekom zur T – Card, Stand Februar 1998, ausge-

geben im Januar 1999
56 Broschüre der Deutschen Telekom zur T – Card, Stand Februar 1998, ausge-

geben im Januar 1999
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Dann muß nach den Ansagen des „Operators” die Kartennummer, die

CallingCardPIN und die Rufnummer eingegeben werden. Die angefalle-

nen Gebühren im CallingCard - Service werden über die Telefonrech-

nung abgerechnet57. Diese Servicevariante kann also nicht durch Mani-

pulationen an der T - Card selbst beeinträchtigt werden, so daß sie für die

weiteren Untersuchungen nicht in Betracht kommt.

2. Vergleich mit dem POS – System und dem POZ – System

Stellt man die T – Card der ec – Karte in der Variante des POS – Systems

und des POZ – Systems gegenüber, vereinfacht dies die Einstufung der

T – Card als Instrument des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Sowohl

beim PayCard - Service, als auch beim TeleCard - Service der T - Card

erfolgt die Gültigkeitsprüfung off - line an den öffentlichen Kartenfern-

sprechapparaten. Obwohl der TeleCard - Service von der Eingabe einer

PIN abhängt, weisen der TeleCard – Service und der PayCard - Service

der T - Card mangels on – line  –  Abfrage keine Gemeinsamkeiten mit

dem POS - System auf.

Beim Telefonieren mit dem TeleCard - Service der T - Card ist die Ein-

gabe einer Geheimnummer erforderlich. Die abtelefonierten Einheiten

finden Eingang in die monatliche Telefonrechnung. Einzelne durch die

Geheimzahl autorisierte Lastschriftermächtigungen werden nicht erstellt.

Das Aufladen der PayCard löst ein Lastschriftverfahren aus, zu welchem

der Karteninhaber die Deutsche Telekom ermächtigt hat. Das Telefonie-

ren auf Kosten des aufgeladenen Guthabens jedoch bewirkt keine ein-

zelne Lastschriftermächtigung, denn der auf der PayCard aufgeladene

Betrag wurde bereits durch das Aufladen autorisiert und dem Konto des

Karteninhabers bei seinem Kreditinstitut belastet. PayCard - Service und

TeleCard - Service der T - Card laufen anders ab als das POZ - System.

Die Deutsche Telekom muß warten, bis sie über das vertelefonierte Geld

                                                          
57 Broschüre der Deutschen Telekom zur T – Card, Stand Februar 1998, ausge-

geben im Januar 1999
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verfügen kann, denn das wird erst später durch die Telefonrechnung bzw.

vom Konto eingezogen.

3. Rechtsnatur der vertraglichen Beziehungen der T - Card

Beim TeleCard - Service der T - Card besteht nur eine vertragliche Be-

ziehung zwischen dem Kartenausgeber Deutsche Telekom und dem In-

haber der T - Card. Mit dieser Funktion der T - Card kann ausschließlich

an öffentlichen Fernsprechern der Deutschen Telekom bargeldlos telefo-

niert werden. Die so geführten Telefonate werden über die monatliche

Telefonrechnung abgerechnet. Es werden demgemäß bargeldlos Leistun-

gen des Kartenausstellers in Anspruch genommen, so daß eine Kredit-

karte im „Zwei – Partner - System“58 vorliegt.

Der PayCard - Service der T - Card entspricht der rechtlichen Konstruk-

tion nach der Geldkarte. Bei der Geldkarte bestehen ebenso wie bei der

Kreditkarte drei Leistungsbeziehungen. Das Deckungsverhältnis zwi-

schen dem Inhaber der T - Card und der Deutschen Telekom als karten-

ausgebendem Institut, das Valutaverhältnis zwischen Vertragshändler

und Karteninhaber und das Vollzugsverhältnis zwischen Vertragshändler

und kartenausgebendem Institut. Wenn mit der PayCard beispielsweise

Bahnfahrkarten beim Vertragshändler Deutsche Bundesbahn bezahlt

werden, besteht dieses „Drei – Partner - System” (Schaubild 2).

                                                          
58 Zur Definition des „Zwei – Partner – Systems“, s. Kapitel 2, A, III, S. 23 ff.
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Schaubild 2:

Deckungsverhältn
is Valutaverhältnis

Vollzugsverhältnis

Deutsche Telekom
(kartenausgebendes 

Institut)
Vertragsunternehmer

T-Card Inhaber
(PayCard - Service)

Im speziellen Fall des Telefonierens an einem öffentlichen Telefonau-

tomaten  mit der T - Card als PayCard ist die Deutsche Telekom sowohl

kartenausgebendes Institut als auch Kartenakzeptant bzw. Vertragshänd-

ler. Die ansonsten im Vollzugsverhältnis bestehende Garantie des karten-

ausgebenden Instituts gegenüber dem Vertragshändler kann hier entfal-

len, da die Deutsche Telekom sich selbst gegenüber keine Garantie über-

nehmen muß. Das „Drei – Partner - System” wird in diesem besonderen

Fall zum „Zwei – Partner - System” (Schaubild 3).
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Schaubild 3:

Deckungsverhältn
is

Valutaverhältnis

Deutsche Telekom
(kartenausgebendes Institut)

Vollzugs   verhältnis

Vertragsunternehmer
(Deutsche Telekom)

T-Card Inhaber
(PayCard - Service)

C. Ergebnis

Für alle Kartenarten ist festzuhalten, daß bei allen keine on – line, son-

dern eine off – line Abfrage stattfindet. Sie sind schon deshalb nicht dem

POS – System zuzuordnen. Beim Telefonieren wird aus dem Inhalt der

Telefonkarte keine einzelne Lastschriftermächtigung für ein einzelnes

Telefongespräch erstellt, die dann vom Telefonkarteninhaber unter-

schrieben wird. Keine der Telefonkarten kann deswegen mit dem POZ –

 System verglichen werden.

Die Kreditkarte mit Telefonchip und die TeleCard – Funktion der T –

Card sind über die Eingabe einer PIN abgesichert. Der Aufladevorgang

des PayCard – Service erfordert ebenfalls die Eingabe einer PIN. Das

Telefonieren über den PayCard – Service der T – Card findet dann aber

ohne Eingabe einer PIN statt. Die Telefonchipkarte mit aufgespeichertem

und abtelefonierbarem Guthaben verfügt über keinen Schutz einer PIN.
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Die Kreditkarte mit Telefonchip basiert auf dem „Drei – Partner –

 System”. Der TeleCard – Service der T – Card ist auf dem „Zwei –

 Partner – System” aufgebaut. Beim Telefonieren an öffentlichen

Fernsprechern liegt beim PayCard – Service der T – Card ebenfalls das

„Zwei – Partner – System” vor. Die Telefonchipkarte mit

aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben läßt sich weder dem

„Drei – Partner – System” noch dem „Zwei – Partner – System”

zuordnen.

Mit PIN Ohne PIN Offline Online
POS - 
System

POZ - 
System

Kein 
System

2 - Partner -
System

3 - Partner -
System

Kein 
System

Telecard 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Telefon-
ieren 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

andere 
Geschäf-
te

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Callingcard fällt aus der Prüfung

1 01 0 1 0 0 0

Vergleich Rechtsnatur
Kar-
tenart

weitere Unter-
teilung

Funktionsweise

T-Card

10 0 1 0

1 0

00

*  Chipkarte = Telefonkarte mit in einem Chip aufgespeicherten und abtelefonierbarem Guthaben

Kredit-
karte 
mit 

Telefon-
chip

Chip-
karte *

Legende:
0 = trifft nicht zu

1 = trifft zu

0 1 1

Paycard
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Kapitel 3.  Strafbarkeit der Herstellung von mani-
pulierten Telefonkarten

Telefonkartenmißbrauch erfolgt mit Telefonkarten, die nicht zum Tele-

fonieren berechtigen. Für solche Telefonkarten wurde bereits in der Ein-

leitung der Begriff „Telefonkartensimulatoren” festgelegt. Mißbrauch

kann bei der Herstellung, dem Vertrieb und dem Gebrauch der Tele-

fonkartensimulatoren geschehen. Insofern bietet sich die Unterteilung

nach diesen verschiedenen Handlungsweisen für dieses Kapitel und die

beiden folgenden Kapitel an.

In derselben Weise wie es unterschiedliche Arten von Telefonkarten gibt,

existieren korrespondierend verschiedene Telefonkartensimulatoren. Die

Untersuchung der Strafbarkeit der Herstellung wurde nach der Art des

Telefonkartensimulators gegliedert. Jede Telefonkartensimulatorart weist

eine andere zivilrechtliche Konstruktion und eine andere Funktionsweise

auf. Dies kann sich auch bei der strafrechtlichen Beurteilung auswirken.

Deswegen wird bei der Herstellung ebenfalls zwischen diesen verschie-

denen Telefonkartensimulatorarten unterschieden. Es können Simulato-

ren von Telefonkarten der Deutschen Telekom mit aufgespeicherten und

abtelefonierbaren Guthaben hergestellt werden. Simulatoren von Karten,

die bargeldloses Telefonieren in beliebiger Länge oder für ein maximales

Guthaben in Höhe von DM 400 ermöglichen, können ebenfalls angefer-

tigt werden. Telefonkartensimulatoren einer Art können auf unterschied-

liche Weise hergestellt werden. Diese Herstellungsweisen können auch in

ihrer strafrechtlichen Beurteilung differieren, so daß die Arten der Tele-

fonkartensimulatoren nach ihrer Herstellungsweise untergliedert sind.

Bei Telefonkarten mit in Chips aufgespeichertem und abtelefonierbarem

Guthaben sind die meisten Herstellungsvarianten denkbar. Aus Verwei-

sungsgründen wird deswegen diese Telefonsimulatorenart zuerst behan-

delt.
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A. Manipulationsvarianten von Telefonkarten mit in
Chips aufgespeicherten und abtelefonierbaren Gutha-
ben

Bei den Telefonkarten mit aufgespeicherten und abtelefonierbaren Gut-

haben gibt es folgende Möglichkeiten, Simulatoren herzustellen:

Jede Originaltelefonkarte kann in einen Simulator umgebaut werden. Es

kann aber auch aus einem Kartenrohling ein Telefonkartensimulator ent-

stehen. Des weiteren können abtelefonierte Originaltelefonkarten mit

speziellen Geräten wieder auf ihr ursprüngliches Guthaben aufgeladen

werden. Diese drei unterschiedlichen Herstellungsvarianten werden nach-

folgend auf ihre Strafbarkeit überprüft. Die Varianten, die sich aus der

Kombination dieser Herstellungsweisen ergeben, können dann aus den

Ergebnissen der obigen Grundfälle abgeleitet werden.

I. Veränderung durch Anbringen zusätzlicher Teile an ei-
ner Telefonkarte der Deutschen Telekom

Eine von der Deutsche Telekom ausgegebene Originaltelefonkarte kann

in einen Telefonkartensimulator umgewandelt werden. Dazu wird der

Originaltelefonkartenchip aus der Telefonkarte herausgetrennt. An die-

sem Chip werden zusätzliche elektronische Bauteile (z.B. durch Ver-

drahten) angebracht. Dieser Chip wird an der Telefonkarte mit Klebe-

band oder Abdeckfolie fixiert. In dieser Weise wird ein sogenannter

„Endlos - Chip“ hergestellt, der bewirkt, daß sich eine Telefonkarte,

nachdem ihr Guthaben abtelefoniert wurde, wieder auf ihr ursprüngliches

Guthaben auflädt.

Dieser Telefonkartensimulator fingiert am öffentlichen Fernsprecher ein

durch die Deutsche Telekom auf den im Chip der Karte befindlichen

„Semi - Permanentspeicher“ aufgeladenes Einheitenguthaben. Die Gül-

tigkeitsprüfung des Fernsprechautomaten wird durch die im Telefonkar-

tensimulator eingebauten technischen Vorrichtungen so beeinflußt, daß

der Telefonkartensimulator als „echte Telefonkarte” vom Fernsprecher
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akzeptiert wird. Durch Abtelefonieren des simulierten Einheitengutha-

bens wird das kostenfreie Telefonieren an öffentlichen Kartentelefonen

der Deutschen Telekom ermöglicht.

Die Manipulationen an Originalkarten sind von unterschiedlicher Perfek-

tion in Aussehen und Technik. Die gegenwärtig einzige Möglichkeit der

Deutschen Telekom einen Telefonkartensimulator zu erkennen, besteht

über Fehlermeldungen der öffentlichen Telefonkartenautomaten. Eine

Fehlermeldung tritt bei der Art von Telefonautomaten auf, die software-

technisch angesteuert werden können, wenn sich der Chip des Telefon-

kartensimulators während eines Telefongesprächs selbst wieder auflädt.

Die Fehlermeldung entsteht dadurch, daß ein Einheitenguthaben z.B. von

DM 0 auf DM 50 aufgeladen wird, ohne daß ein Kartenwechsel stattfin-

det. Dies ist deswegen auffällig, da bei einem Telefongespräch mit einer

Original – Telefonkarte ein Gespräch nicht ohne Kartenwechsel weiter-

geführt werden kann, wenn die Karte abgelaufen ist.

Neuere Telefonkartensimulatoren vermeiden beim Abtelefonieren diesen

sogenannten „Nullsprung”. Bei der Deutschen Telekom ist durch diese

Entwicklung die Anzahl der Fehlermeldungen deutlich zurückgegangen.

Deswegen ist von einer hohen Dunkelziffer bezüglich der eingesetzten

Telefonkartensimulatoren auszugehen. Andere neuere Telefonkartensi-

mulatoren sind so beschaffen, daß bei jedem Gespräch eine andere Seri-

ennummern ausgelesen wird59. Die bei Telefonkartensimulatoren ent-

standenen Fehlermeldungen können durch diese verschiedenen Serien-

nummern nicht mehr anhand der Seriennummern einem bestimmten Te-

lefonkartensimulator zugeordnet werden. Es ist der Deutschen Telekom

deshalb nicht möglich, die genaue Anzahl der Telefonkartensimulatoren

zu bestimmen, von denen die Fehlermeldungen stammen. Die Deutsche

Telekom kann sich mangels eindeutiger Identifikation der Seriennummer

auch kein Bild mehr darüber machen, mit welchem Telefonkartensimu-

lator wann, wo und in welcher Dauer telefoniert wurde. Die Deutsche
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Telekom hat dann einige Telefonautomaten mit Einrichtungen ausge-

stattet, die sogenannte „Induktionsprüfungen”  vornehmen. Diese

Prüfvorrichtungen erkennen zusätzliche Chips und Leitungen auf den

Telefonkartensimulatoren und weisen sie dann als ungültig zurück. Je-

doch ist schon die nächste Generation der Telefonkartensimulatoren „auf

dem Markt”. Die manipulierten Telefonchips sind dem Originalchip an-

geglichen worden und können so die Induktionsprüfung überlisten60.  Der

Herstellerkreis reicht vom einzelnen Tüftler bzw. Student der Informatik

oder Elektrotechnik bis zur Massenproduktion von gedruckten Schaltun-

gen in Osteuropa.

1. Beeinträchtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Das Telefonieren mit der Telefonkarte am öffentlichen Fernsprecher er-

folgt bargeldlos. Das Herstellen eines Telefonkartensimulators aus einer

Telefonkarte der Deutschen Telekom ermöglicht bargeldloses Telefonie-

ren, ohne daß dies über den Kartenpreis bezahlt wird. Durch das Her-

stellen könnte das in § 152 a StGB geschützte eigenständige Rechtsgut

der „Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsver-

kehrs“61 verletzt werden.

a. Fälschung von Zahlungskarten (§ 152 a I Nr. 1, 2. Alt. StGB)

Durch Einrichten eines „Endlos - Chips“ auf der Telefonkarte könnte

eine inländische Zahlungskarte verfälscht worden sein und § 152 a I Nr.

1, 2. Alt. StGB zutreffen.

                                                                                                                                             
59 Stuttgarter Zeitung vom 24.11.1997
60 Informationen der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen

Gesprächs am 18.06.1999
61 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
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Die Telefonkarte mit auf einem Chip aufladbarem und abtelefonierbarem

Guthaben müßte eine inländische Zahlungskarte sein. Um dies zu beur-

teilen, muß der Begriff der Zahlungskarte näher beleuchtet werden. Die

Zahlungskarten sind in § 152 a IV StGB legaldefiniert. Zahlungskarten i.

S. d . § 152 a IV StGB sind „alle Karten, die es ermöglichen, den Aus-

steller im Zahlungsverkehr zu einer garantierten Zahlung zu veranlas-

sen“62.

aa. Argumente für die Abdeckung der Telefonkarte durch den Begriff der
Zahlungskarte nach § 152 a IV StGB

Es sind Argumente denkbar, die dafür sprechen, die Telefonkarte unter

den Begriff der Zahlungskarte i.S.d.. § 152 a StGB zu subsumieren.

Durch den Wortlaut „garantierte Zahlung” rückt das Bezahlen mit der

Zahlungskarte in die Nähe eines Garantieversprechens des kartenausge-

benden Instituts. Mit der „garantierten Zahlung” könnte also die im

„Drei – Partner – System” gemeint sein. Die Telefonkarte mit aufgespei-

chertem und abtelefonierbarem Guthaben beruht nicht auf dem „Drei –

 Partner - System”63. Sie kann also nur dann Zahlungskarte i.S.d. § 152 a

StGB sein, wenn die garantierte Zahlung des Kartenaustellers eben nicht

mit der garantierten Zahlung im „Drei – Partner - System”64 gleichgesetzt

wird.

Grund für die Änderung des § 152 a StGB vom 26.01.1998 war der

sprunghafte Anstieg von Mißbräuchen im Kreditkarten – und Eu-

roscheckkartenverkehr. Perfekte Fälschungen von Kredit – und Eu-

roscheckkarten stellen eine Gefahr für die Sicherheit und Funktionsfä-

higkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehr dar65. Parallel zu dieser Ent-

wicklung boomte auch die Fälschung von Telefon - und anderen Plastik-

karten.

                                                          
62 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
63 Kapitel 2. A.III  S. 23 ff.
64 Kapitel 2. B.I.3 S. 28 ff.
65 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
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Diese Plastikkarten bestimmen den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Sie

müßten vom Schutzgut des bargeldlosen Zahlungsverkehrs umfaßt sein.

Vor diesem Hintergrund könnte es notwendig erscheinen, diese Zah-

lungskarten als solche des § 152 a IV StGB anzusehen. Dies wirft die

Frage auf, warum nach § 152 a IV StGB der bargeldlose Zahlungsver-

kehr nur dann schützenswert sein soll, wenn die Kartenverwendung den

Aussteller zu einer garantierten Zahlung im „Drei – Partner - System”

veranlaßt. Durch die Anknüpfung an diese Zahlungsgarantie des Aus-

stellers würden Kundenkarten im „Zwei – Partner - System“, die nur ei-

nen hauseigenen Kredit mit Abrechnung in bestimmten Zeiträumen bie-

ten, nicht unter § 152 a StGB fallen. Ebenso verhielte es sich mit den

Telefonkarten mit auf einem Chip aufgespeichertem und abtelefonierba-

rem Guthaben. Ein Großteil der Geschäfte, die mit Plastikkarten abge-

wickelt werden, fallen unter das „Zwei – Partner - System“ oder unter gar

kein System. Der Akzeptant der Karte vertraut wie im „Drei –

 Partner - System” auf die Leistungsfähigkeit des Karteninhabers, welche

durch die Karte manifestiert wird. Er bekommt dafür nicht die im „Drei –

 Partner - System” geltende Garantie. Seine Befriedigung ist aber ebenso

sicher, so daß er diesen Weg des bargeldlosen Zahlungsverkehr wählen

kann. Die Bezahlung ist somit durchaus in gewissem Sinne „garantiert”.

Nach dieser Argumentation ist der Kartenakzeptant einer jeglichen

Plastikkarte ebenso schutzwürdig wie derjenige, der eine Karte

akzeptiert, die dem „Drei – Partner - System” unterfällt. Aus diesen

Gründen könnten diese Karten eine „garantierte Zahlung” i.S.d. § 152 a

IV StGB auslösen.

Bargeldloser Zahlungsverkehr findet überall dort statt, wo anstatt Bargeld

Surrogate akzeptiert werden. Das Schutzgut des § 152 a StGB „bargeld-

loser Zahlungsverkehr” ist zu schützen, gleichgültig welchem System die

Zahlungskarte angehört. Denn die Tatsache, daß bargeldlos bezahlt wer-

den kann und dies breite Akzeptanz im Geschäftsgebaren gefunden hat,

muß für die Schutzwürdigkeit ausreichen.
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Die Telefonkarte, bei der in einem Chip ein Guthaben eingespeichert ist,

welches dann abtelefoniert werden kann, stellt ein Surrogat für das Ein-

werfen der Münzen dar, die vertelefoniert werden. Die Telefonkarte ist in

diesem Sinne auch Zahlungskarte. Die Deutsche Telekom als Ausstelle-

rin vertraut auf die Echtheit solcher Karten, wenn sie eingeschoben wer-

den und der öffentliche Fernsprecher auf ihr gespeicherte und abtelefo-

nierbare Werteinheiten erkennt. Der abtelefonierbare Wert ist über den

Kartenwert schon im voraus bezahlt. Dies ist mehr als durch eine garan-

tierte Zahlung erreicht werden kann. Die Deutsche Telekom muß nicht

auf das Geld warten, welches über die Einheiten abtelefoniert wird, son-

dern verfügt über den gesamten durch die Telefonkarte dargestellten Be-

trag, bevor die Karte überhaupt zum Einsatz kommt. Mit der Telefon-

karte kann in ganz Deutschland an jedem öffentlichen Kartentelefon tele-

foniert werden. Die Telefonkarte kann beinahe mit Bargeld gleichgesetzt

werden, da sie deutschlandweit einsetzbar ist. Sie geht über eine garan-

tierte Zahlung hinaus und ist somit mit dieser erst recht gleichzustellen.

Aufgrund dieser Überlegung könnte die Telefonkarte als inländische

Zahlungskarte i.S.d. § 152 a IV StGB eingeordnet werden.

ab. Argumente gegen die Abdeckung der Telefonkarte durch den Begriff der
Zahlungskarte nach § 152 a IV StGB

Obige Überlegungen könnten aber am Wortlaut des § 152 a IV StGB

scheitern. Die Zahlungskarten sind in § 152 a IV StGB legaldefiniert.

Zahlungskarten i. S. d . § 152 a IV StGB sind „alle Karten, die es ermög-

lichen, den Aussteller im Zahlungsverkehr zu einer garantierten Zahlung

zu veranlassen“66. Der Wortlaut könnte mithin vom Kartenaussteller for-

dern, für die Zahlung ein eigenes Garantieversprechen abzugeben. Die

Anlehnung der Änderungen an § 152 a a. F. StGB spricht für die An-

knüpfung an ein Garantieversprechen des Ausstellers. § 152 a a.F. StGB

erfaßte vor seiner Änderung am 26.01.1998 die Fälschung von Vordruk-

ken für Euroschecks und Euroscheckkarten. Die Geldähnlichkeit des Eu-

                                                          
66 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
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roschecks wurde beim §  152 a a.F. StGB über die Garantie der ec –

 Karte hergeleitet67. Aufgrund dieser Ähnlichkeit mit Bargeld „bedürfen

sie daher eines vergleichbaren Schutzes”68.

Die Vorschläge für die Änderung des § 152 a StGB knüpften an die Ent-

wicklung im Kartenverkehr der letzten Jahre und an die Gemeinsamkei-

ten der Karten mit dem Euroscheckverfahren an. Auslöser der Änderung

war die steigende Verwendung internationaler Kreditkarten, die neue

Funktion der Euroscheckkarte im „Point of sale“ – Verfahren und die

Einführung der Geldkarte. Ebenso wie im Euroscheckverkehr zieht der

Einsatz dieser Karten das garantierte Einstehen des Kartenausstellers für

die Verbindlichkeit des Karteninhabers gegenüber dem Akzeptant der

Karte nach sich. Über die Vergleichbarkeit dieser Karten mit dem Eu-

roscheck wird ihr bargeldloser Einsatz durch die Zahlungsgarantie zum

geldähnlichen Zahlungsmittel69.

Nur geldähnliche Zahlungsmittel können über das Rechtsgut des § 152 a

a.F. StGB, den Schutz der Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bar-

geldlosen Zahlungsverkehrs geschützt werden, so daß die Auslösung

einer garantierten Zahlung des Kartenausstellers mit in die Legaldefini-

tion des § 152 a IV StGB aufgenommen wurde70. Der Akzeptant der

Karte hat wegen des Garantieversprechens des Ausstellers besonderes

Vertrauen in die Karte. Daraus resultiert ihre besondere Schutzwürdig-

keit71. Die Telefonkarte basiert nicht auf einem Garantieversprechen der

Deutschen Telekom, nicht auf dem „Drei – Partner - System” und kann

demnach, mangels Zahlungsgarantie, nicht unter § 152 a StGB fallen.

                                                          
67 Tröndle, § 152 a a.F. Rdnr. 2
68 Tröndle, § 152 a a.F. Rdnr. 2
69 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
70 BT – Drucksache 13/8587, S. 30
71 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
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b. Ergebnis

§ 152 a n.F. StGB entstand in Anlehnung an § 152 a a.F. StGB. Die ga-

rantierte Zahlungsverpflichtung knüpft mithin an das „Drei –

 Partner - System” an. Denn die ec – Karte, auf die § 152 a a.F. StGB

abzielt , basiert auf dem „Drei – Partner – System”. Es besteht zwischen

dem Kreditkarteninstitut, welches die ec – Karte ausgibt, und dem

Inhaber der ec – Karte ein Vertragsverhältnis (Deckungsverhältnis).

Zwischen dem Inhaber der ec – Karte und demjenigen Händler, der den

Euroscheck annimmt, existiert ebenfalls ein Vertragsverhältnis

(Valutaverhältnis). Das Kreditinstitut hat dem Händler gegenüber ein

Garantieversprechen abgegeben (Vollzugsverhältnis). Kreditkarten basie-

ren ebenfalls auf dem „Drei – Partner - System"72. Das Gleiche gilt für

die ec – Karte in der Variante des „POS – Systems”73 und die

Geldkarte74. Die Karten, auf die die Erweiterung des § 152 a StGB

abzielt, beruhen alle auf den „Drei – Partner – System“.

Die Zahlungsgarantie mit etwas anderem als der im „Drei – Partner –

 System” zu vergleichen, würde der Entwicklungsgeschichte

widersprechen. Karten, die dem „Zwei – Partner – System” angehören,

sind nach Fischer keine Zahlungskarten i.S.d. § 152 a n.F. StGB75. Nach

Wortlaut und Entwicklung aus dem § 152 a a.F. StGB überwiegen die

Argumente dafür, Telefonkarten mit in Chips aufgespeichertem und

abtelefonierbarem Guthaben n. F. nicht als Zahlungskarten i.D. §152 a

StGB einzuordnen.

Zur Ablehnung des § 152 a StGB führen darüber hinaus noch zwei wei-

tere, vom obigen Streit unabhängige Feststellungen. Zusätzlich verlangt

§ 152 a IV StGB, daß die Zahlungskarte durch Ausgestaltung oder Co-

dierung besonders gegen Nachahmung gesichert ist. Eine solche Absi-

                                                          
72 Kapitel 2. B.I.3, S.28.ff
73 Kapitel 2. A.II S. 21.
74 Kapitel 2. B.II.3, S. 36 ff.
75 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 3
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cherung ist bei den zur Zeit existierenden „Kreditkarten, Euroscheckkar-

ten und elektronischen Geldbörsen“ vorhanden76. Sie sind durch die Ein-

gabe einer PIN oder durch ein „in die Karte eingelassenes Hologramm“
77 geschützt. Der Chip der Telefonkarte ist zwar ebenfalls durch eine Co-

dierung abgesichert. Es fehlt aber eine PIN oder ein Hologramm. Der

Standard der Schutzmechanismen ist somit nicht auf derselben Ebene

anzusiedeln wie der bei Kreditkarten und Euroscheckkarten.

Nach § 152 a IV StGB müßte die Zahlungskarte weiterhin zur Zahlung

im Zahlungsverkehr gebraucht werden. Fraglich ist , ob der Einsatz einer

Karte am öffentlichen Fernsprecher, der das Freischalten einer Leitung

auslöst, als Einsatz im Zahlungsverkehr gewertet werden kann. Zahlung

i.S.d. § 266 b StGB ist nicht nur rein technisch im Sinne der Hingabe von

Bargeld zu verstehen, sondern es ist jede Geldleistung gemeint, insbe-

sondere die im Verrechnungswege78 . Als Zahlungen im Zahlungsverkehr

i. S. d. § 152 a StGB können alle Handlungen definiert werden, welche

die Hingabe von Geld umfassen und ersetzen. Nach § 152 a IV StGB

muß dazu der Aussteller der Karte zu einer Zahlung veranlaßt werden.

Das Verringern der Werteinheiten ersetzt zwar das Einwerfen von Geld,

dieses Geld ist der Deutschen Telekom aber schon mit der Entrichtung

des Kartenpreises zugeflossen. In dem Moment, in dem die Telefonkarte

eingeführt und die Verbindung aufgebaut wird, hat die Deutsche Tele-

kom das Entgelt für das Telefongespräch schon erhalten. Sie kann mithin

nicht mehr zur Zahlung veranlaßt werden. Die Deutsche Telekom als

Ausstellerin erbringt selbst die Leistung des Freischaltens der Leitung.

Dies stellt das der Zahlung gegenüberstehende Gegenstück dar und kann

mithin nicht als Zahlung im Zahlungsverkehr gewertet werden. Zu dem-

selben Ergebnis ohne nähere Begründung kommt auch Fischer79. Die

Tatbestandsmerkmale „durch Ausgestaltung oder Codierung besonders

                                                          
76 BT – Drucksache 13/8587, S. 30
77 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 3
78 Tröndle/Fischer, § 266 b Rdnr. 3
79 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 3
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gegen Nachahmung gesichert” und „zu einer ...Zahlung zu veranlassen”

sind nicht erfüllt. § 152 a StGB in der Fassung des Gesetzes vom

26.01.1998 träfe deswegen selbst dann nicht zu, wenn die Telefonkarte

nach den Argumenten der ersten Ansicht als Zahlungskarte i.S.d. § 152 a

StGB angesehen würde.

2. Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Rechts – und Beweisverkehrs durch Anbringen zusätzli-
cher Teile

Der aus der Telefonkarte der Deutschen Telekom hergestellte Telefon-

kartensimulator könnte das Rechtsgut der Sicherheit und Zuverlässigkeit

des Rechts - und Beweisverkehrs verletzen. Demnach sind die §§ 267,

268 StGB und § 269 StGB i.V.m. § 270 StGB zu prüfen.

a. Urkundenfälschung (§ 267 StGB)

Die Urkundenfälschung nach § 267 StGB ist nicht einschlägig. Eine Ur-

kunde muß die Perpetuierungsfunktion erfüllen, d.h. sie muß „eine ver-

körperte allgemein oder für Eingeweihte verständliche, menschliche Ge-

dankenerklärung”80 enthalten. Die äußere Erscheinung dieser Gedanken-

erklärung muß dem Erfordernis der Sichtbarkeit genügen81. Etwas ist

dann visuell wahrnehmbar, wenn es mit den Sinnen erkannt, also gesehen

werden kann. Die Sichtbarkeit bezieht sich auf die „Darstellung und nicht

auf den Inhalt”82.

Der Chip einer Telefonkarte ist zwar so angebracht, daß er von außen

sichtbar ist. Die genauen Informationen, bzw. Erklärungen, die in diesem

Chip enthalten sind, können aber nicht wahrgenommen werden. Der In-

halt des Chips ist nach außen hin für den Menschen nicht erkennbar, da

er ihn nicht lesen kann. Wenn die Telefonkarte in den Telefonautomaten

                                                          
80 Tröndle/Fischer, § 267 Rdnr. 2
81 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 267 Rdnr. 48
82 Lenckner/Winkelbauer, CR 1986, S. 484
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eingeschoben wird, erscheint auf dem Display die Einheitenanzahl. Von

den Informationen, die auf dem Chip enthalten  sind, können also die-

jenigen sichtbar gemacht werden, die die Höhe des Einheitenguthabens

bestimmen. Die eine Erklärung verkörpernden Zeichen müssen aber

selbst optisch erkannt werden83. Es reicht also nicht aus, daß die Höhe

des Einheitenguthabens über das Display wahrnehmbar wird. Es ist eine

technische Umformung zur Sinneswahrnehmung nötig. Es fehlt somit an

der erforderlichen sichtbaren Verkörperung des Inhalts des Chips. Die

Telefonkarte ist keine Urkunde, da sie bezüglich ihres Inhalts die Perpe-

tuierungsfunktion nicht erfüllt.

b. Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB)

Die Herstellung eines Telefonkartensimulators stellt keine Fälschung

technischer Aufzeichnungen nach § 268 I, 2. Alt StGB bzw. § 268 III

StGB dar. „Technische Aufzeichungen” sind in § 268 II StGB legaldefi-

niert. Der Begriff der „technischen Aufzeichnung“ umfaßt danach auf

einen Nenner gebracht jegliche Darstellung von Informationen84. Da-

durch sind auch Darstellungen der Datenverarbeitung, welche beispiels-

weise elektromagnetisch gespeichert sind, als „technische Aufzeichnung”

einzuordnen 85. Das sich auf dem Chip der Telefonkarte befindliche Ein-

heitenguthaben könnte eine solche technische Aufzeichnung sein. Dazu

müßte es jedoch von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein86.

Nach einer Ansicht ist die Darstellung von technischen Aufzeichnungen

dann dauerhaft, wenn es sich um Informationen handelt, die „in einem

selbständigen und dauerhaft verkörperten vom Gerät abtrennbaren Stück

                                                          
83 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 267 Rdnr. 48
84 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3
85 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3 und 4; LK – Tröndle, 268 Rdnr. 11
86 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3
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enthalten sind“87. Beim Telefonieren mit der Telefonkarte ändert sich der

Zählerstand an Einheiten durch kontinuierliche Subtraktion der vertele-

fonierten Einheiten. Durch die Telefonkarte wird aber keine „Quittung”

über die durch das Telefongespräch verbrauchten Einheiten am Telefo-

nautomaten ausgegeben. Beim Telefonieren mit der Telefonkarte entsteht

kein „abtrennbares Stück”. Wenn diese Ansicht auf den „Bereich der

EDV” übertragen wird, bedarf es einer „elektromagnetisch ablesbaren

Fixierung” der Informationen anstatt eines „abtrennbaren Stückes”88.

Beim nächsten Telefonieren mit derselben Karte wird das Einheitengut-

haben weiter verringert, wobei der vorige Stand des Einheitenguthabens

nicht vermerkt wird. Der jeweilige vorige Stand des Einheitenguthabens

wird nicht „elektromagnetisch ablesbar” fixiert. Da dem Einheitengutha-

ben das Merkmal der dauerhaften Darstellung fehlt, liegt mit der Tele-

fonkarte keine technische Aufzeichnung vor.

Die Gegenmeinung fordert für eine dauerhafte Darstellung der techni-

schen Aufzeichnung kein abtrennbares Stück, welches den Inhalt der

technischen Aufzeichnung wiedergibt. Die technische Aufzeichnung ist

nach dieser Ansicht dauerhaft, wenn der vorige Meßwert bzw. der Zu-

stand des Anzeigegeräts nicht vollständig untergeht, sondern im späteren

Zustand noch erkennbar bleibt89. Nach dieser Ansicht liefern Geräte nur

dann keine dauerhaften Darstellungen von Informationen, wenn bei ihnen

beispielsweise ein Meßvorgang durch Zeigerausschlag / Zählwerk vorge-

nommen wird und dieser Zeiger / dieses Zählwerk nach dem Meßvor-

gang wieder in seine ursprüngliche Position zurückgeht. Gemeint sind

hier Zählwerke oder Zeigerausschläge von Waagen oder Strommeßgerä-

                                                          
87 BGHSt 29, S. 204, S. 205; Kienapfel JR 1980, S. 429; Puppe JZ 1986, S. 949;

LK - Tröndle, § 268 Rdnr. 11,
88 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3
89 OLG Frankfurt NJW 1979, S. 118; SK – Hoyer, § 268 Rdnr. 10

Sch/Sch/Cramer, § 268 Rdnr. 9; Sonnen, JA 1979, S. 168
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ten. Die Daten, die im Arbeitsspeicher eines Computers enthalten sind,

erfüllen das Merkmal der Dauerhaftigkeit ebenfalls nicht90.

Fraglich ist nun, ob die Einheiten auf der Telefonkarte hiermit vergleich-

bar sind. Das Einheitenguthaben auf der Telefonkarte geht nach dem Te-

lefonieren nicht in seine Ursprungsstellung zurück. Daran scheitert die

Dauerhaftigkeit der Darstellung somit nicht. Diese Ansicht anerkennt

z.B. den Kilometerzähler eines Kfz als dauerhafte technische Aufzeich-

nung, da die gefahrenen Kilometer als Teil der Endsumme in den Ge-

samtkilometerstand aufgenommen werden. Sie fordert für die Dauerhaf-

tigkeit also zumindest die Konservierung des vorigen Zustandes im End-

stand. Die Telefonkarte funktioniert zwar umgekehrt wie der Kilometer-

zähler, da von einem Anfangsguthaben an Telefoneinheiten bis auf Null

hinunter gezählt wird. Auf der Telefonkarte ist aber die Höhe des jewei-

ligen Startguthabens vermerkt. Durch Kombination des verbleibenden

Einheitenguthabens mit dem Startguthaben kann immer genau angegeben

werden, wieviel von dem Startguthaben übrig ist bzw. wieviel vertelefo-

niert wurde. Aus dem Einheitenstand geht indirekt hervor, wie viele Ein-

heiten vertelefoniert wurden. Damit wird der vorherige Zustand zumin-

dest indirekt konserviert. Beim Zugrundelegen der zweiten Ansicht liegt

eine technische Aufzeichnung vor.

Die beiden Ansichten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Somit

muß entschieden werden, welcher Meinung zu folgen ist. Zunächst ist

nach dem Wortlaut auszulegen, was unter einer „technischen Aufzeich-

nung“ zu verstehen ist. Ausschlaggebend ist das Wort „Aufzeichung”

und nicht das Wort „Darstellung”, da der Sonderausschuß für die Straf-

rechtsreform den Begriff „Aufzeichnung“ als führend ansah91. „Auf-

zeichnung umfaßt nach dem allgemeinen Sprachgebrauch das Festhalten

von etwas in Wort, Bild, Schrift oder Ton sowie das Festgehaltene

                                                          
90 SK – Hoyer, § 268 Rdnr. 10, m.w.N. auf Hirsch, ZStW 85 (1973), S. 715 f.;

Kienapfel, JZ 1971, S. 164
91 BT – Drucksache V / 4094, S. 34
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selbst“92. Der BGH folgert hieraus, daß „gleichviel ob der Vorgang als

solcher oder sein Produkt umschrieben wird, das Verständnis des Begrif-

fes i.d.R. die Verkörperung  des Aufgezeichneten auf einen selbständigen

vom aufzeichnenden Menschen oder Gerät abtrennbaren Zeichenträger

meint“93.

Weiterhin ist der Wille des Gesetzgebers ein Hinweis darauf, daß die

erste Meinung vorzugswürdig ist. Die Geräte, die durch die Vorschrift

geschützt werden sollten, halten ihre Werte alle gesondert abtrennbar

fest94. Systematisch wird § 268 StGB bei den Urkundendelikten einge-

ordnet. Die technische Aufzeichnung ist somit an die Urkunde angegli-

chen95. Eine Urkunde zeichnet sich aber dadurch aus, daß „ihr Erklä-

rungsinhalt in einem selbständigen Stück enthalten ist, welches mit dem

Erklärenden nicht fest verbunden ist und losgelöst von ihm Beweis er-

bringen kann“96.

Der BGH sieht auch in dem kriminalpolitischen Zweck des § 268 StGB

keinen Hinweis dafür, daß die Norm auch „bloße Anzeigegeräte” erfas-

sen soll97. Anzeigegeräte fallen nicht unter § 268 StGB, weil für sie i.d.R.

die Straftatbestände der §§ 263 ff. StGB sowieso einschlägig sind. Die

erste Meinung ist also aus Gründen des Wortlauts, der Systematik und

der Kriminalpolitik vorzugswürdig. Diesen Argumenten und damit der

ersten Meinung ist zu folgen. § 268 StGB ist somit nicht einschlägig.

                                                          
92 vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch A - Z
93 BGHSt 29, S. 204 ff., S. 206
94 BGHSt 29, S. 204 ff., S. 206
95 BGHSt 29, S. 204 ff., S.207, S. 208
96 BGHSt 29, S. 204 ff., S. 209
97 BGHSt 29, S. 204 ff., S. 209
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c. Fälschung beweiserheblicher Daten (§§ 269 I, 2. Alt., 270 StGB)

Durch Anbringen zusätzlicher Bauteile werden an der Telefonkarte Ver-

änderungen vorgenommen. Durch diese Veränderungen könnten be-

weiserhebliche Daten gemäß § 269 I 2. Alt. StGB gefälscht worden sein.

aa. Datenbegriff und Beweiserheblichkeit des Einheitenguthabens der Telefon-
karte

§ 269 StGB setzt voraus, daß die in dem ursprünglichen Chip der Ori-

ginaltelefonkarte enthaltenen Informationen Daten sind. Unter Daten

versteht man nach herrschender Meinung „codierte auf einen Datenträger

fixierte Informationen über eine außerhalb des Zeichensystems befindli-

che Wirklichkeit“98. Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine weitere

Verarbeitung der Daten stattfindet, die Information muß nur so codiert

sein, daß dies für die Datenverarbeitung erkennbar ist99.

Bei der Ablehnung der Urkundenqualität der Telefonkarte ist bereits

festgestellt worden, daß die Informationen auf der Telefonkarte visuell

nicht wahrnehmbar sind100. Der Streit darüber, ob nur visuell nicht wahr-

nehmbare Daten unter § 269 StGB fallen 101 oder ob dies keine prakti-

sche Bedeutung hat und aus dem Wortlaut so nicht abgeleitet werden

kann102, muß deshalb nicht entschieden werden.

Der Chip stellt das Medium dar, auf dem festgehalten ist, wie viele Ein-

heiten noch vertelefoniert werden können. Er enthält also die codierte

Information über das in der Karte enthaltene Guthaben einer bestimmten

                                                          
98 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 4
99 Rösler, iur 87, S. 413; Lenckner/Winkelbauer CR 1986, S. 483, S. 484;

Sch/Sch/Cramer, § 268 Rdnr. 11
100 Kapitel 3, A, I, 1, a,  S. 44 ff.
101 Lenckner/Winkelbauer, CR 1986, S. 824 f.; Wegscheider CR 1989,S. 923 ff.,

S. 996, S. 998; Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 4
102 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 413
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Anzahl von Telefoneinheiten. Es ist möglich, dieses Guthaben abzutele-

fonieren. Das Guthaben gibt Auskunft darüber, wie lange man dafür Te-

lefonate führen kann. Dies ist eine außerhalb des Zeichensystems lie-

gende Wirklichkeit. Die Telefonkarte ist Datenträger, bzw. enthält in

ihrem Chip einen Datenträger. Im Chip der Telefonkarte sind Daten

elektronisch gespeichert. Damit kann die Frage unbeantwortet bleiben,

ob die Daten nur optisch nicht erkennbar gespeichert sein müssen103 oder

ob die Daten das zusätzliche Erfordernis der elektronischen oder magne-

tischen Speicherung erfüllen müssen104 bzw. optische Speicherung aus-

reicht105. Denn die Datenspeicherung auf der Telefonkarte erfüllt alle

diese Voraussetzungen.

Beweiserheblich sind Daten nur dann, wenn „sie dazu bestimmt sind, bei

einer Verarbeitung im Rechtsverkehr als Beweisdaten für rechtlich er-

hebliche Tatsachen benutzt zu werden“106. Die Informationen im Chip

erbringen im Rechtsverhältnis zwischen Deutscher Telekom und dem

Kunden, der die Telefonkarte erworben hat, den Beweis darüber, wie

viele Einheiten zum Telefonieren zur Verfügung stehen. Die Deutsche

Telekom will sich nach außen hin nur an dieses, von ihr selbst ausgege-

bene, Guthaben binden lassen, so daß beweiserhebliche Daten vorliegen.

Auf der Telefonkarte mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Gut-

haben sind beweiserhebliche Daten i.S.d. § 269 StGB vorhanden.

ab. Hypothetische Subsumtion der Telefonkarte unter den Urkundenbegriff des
§ 267 StGB

§ 269 StGB verlangt weiterhin, daß „...bei Wahrnehmung...“ der Daten

                                                          
103 Haß, Der strafrechtliche Schutz von Computerprogrammen, in Lehmann

(Hrsg.), Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, Rdnr. 45
104 Mürbe, Jura 1992, S. 325
105 Möhrenschlager, wistra, 1986, S.128 ff., S. 134; RA - BT – Drucksache

10/5058, S. 34; Ganderath DB 1986, Beil.18,1,5; Wegscheider, CR 1989, S.

1001
106 BT – Drucksache 10/5058, S. 34
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„eine...Urkunde vorliegen würde...“. Dies erfordert eine hypothetische

Prüfung, ob die Daten auf der Telefonkarte einer Urkunde entsprächen,

wenn sie z.B. durch Ausdrucken stofflich fixiert würden. § 269 StGB

wurde eingeführt, um Strafbarkeitslücken im Bereich der Urkundende-

likte abzudecken107, die durch mangelnde Verkörperung und Visualisier-

barkeit von Datenverarbeitungsvorgängen entstanden sind108. Jedoch soll

der Schutzbereich bei § 267  StGB und § 269 StGB der gleiche sein. Dies

hat der Gesetzgeber durch die hypothetische Prüfung des § 267 StGB

zum Ausdruck gebracht.

Es muß ermittelt werden, wie die auf der Telefonkarte enthaltenen Daten

aussehen würden, wenn man sie stofflich fixieren würde. Die Telefon-

karte enthält ein Leistungsversprechen des Ausstellers Deutsche Tele-

kom. Dieses Leistungsversprechen könnte folgendermaßen formuliert

werden: „Beim Einschieben der Telefonkarte Nr. X erhalten Sie von der

Deutschen Telekom an deren öffentlichen Fernsprechern die Möglichkeit

zu Telefonaten im Gegenwert von DM Y. Der Wert Y wird durch den

Inhalt des Datenspeichers ausgewiesen, der von einer Anfangsgröße aus-

gehend dergestalt bestimmt wird, daß während des Telefongespräches

der der Dauer des Gesprächs entsprechende Betrag abgezogen wird.“

Diese unterstellte stoffliche Fixierung muß nun einer Urkunde entspre-

chen. Dazu müssen die Merkmale einer Urkunde und damit Perpetuie-

rungs-, Beweis- und Garantiefunktion erfüllt werden.

(1) Perpetuierungsfunktion

Das Leistungsversprechen der Deutschen Telekom, welches die Telefon-

karte beinhaltet, muß dem Perpetuierungselement der Urkunde genügen.

Es muß sich um eine „Verkörperung einer allgemein oder für die Betei-

                                                          
107 Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 18 ff.; Möhrenschlager, wistra 1986, S. 134;

Welp, CR 1992, S. 354
108 Welp, CR 1992, S. 354
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ligten verständlichen menschlichen Gedankenerklärung“109 handeln. Das

Leistungsversprechen der Deutschen Telekom, in Höhe des auf der Tele-

fonkarte aufgespeicherten Einheitenguthabens Telefonate zu ermögli-

chen, stellt einen Sachverhalt dar, der durch einen Menschen erklärt wer-

den kann. Dieser Sachverhalt, ein durch Daten dargestelltes Einheiten-

guthaben, wurde zunächst ohne inhaltliche Veränderung auf den Chip

fixiert. Er ist somit unverändert als menschlicher Gedanke entstanden

und seine Erhaltung ist zunächst zweifelsfrei.

Fraglich ist nun, ob dieser Inhalt der Telefonkarte eine menschliche Ge-

dankenerklärung bleibt, wenn die Telefoneinheiten beim Führen von Te-

lefonaten bearbeitet werden, in dem sie im öffentlichen Fernsprecher –

einer Datenverarbeitungsanlage - automatisch vermindert werden. Denn

wenn sich der Inhalt nicht durch einen Menschen, sondern durch die Da-

tenverarbeitung ändert, könnte er nicht mehr vom Menschen herrühren

und so die Qualität einer Gedankenerklärung verlieren110.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Telefonkarte hatte die Deutsche

Telekom, und damit Menschen, die Herrschaft über die weitere Verwen-

dung der in den beweiserheblichen Daten enthaltenen Gedankenerklä-

rung. Die Telefonkarte soll in den Fernsprechautomaten zum Telefonie-

ren benutzt werden. Damit ist der Wille der Deutschen Telekom darge-

tan, daß die in der Telefonkarte enthaltene Gedankenerklärung der Da-

tenverarbeitung zugeführt werden soll. Die Art der Veränderung durch

die Datenverarbeitung, nämlich das Vermindern des Einheitenguthabens,

ist durch die Programmierung des Chips vom Hersteller Deutsche Tele-

kom vorausbestimmt. Die Veränderung durch die Datenverarbeitung

rührt also von einem Menschen her und kann als Teil seiner Gedankener-

klärung angesehen werden. Trotz der Datenverarbeitung bleibt es bei

einer menschlichen Gedankenerklärung. Das Guthaben ist eben als durch

                                                          
109 BGHSt 3, S. 82,S. 84; statt aller LK/Tröndle, § 267 Rdnr. 4
110 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S.414, mit Verweis auf: Sieber, Computerkrimi-

nalität, S. 1/ 283
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die Datenverarbeitung, in seiner Höhe veränderbarer menschlicher Ge-

danke angelegt. Die „beweiserheblichen Daten“ in der Telefonkarte kön-

nen deshalb immer als Erklärung einer Person angesehen werden111 .

Außerdem liegt es in der Natur der Datenverarbeitung, daß Daten durch

EDV – Anlagen selbsttätig bearbeitet und auch verändert werden. Vor

diesem Hintergrund kann die hypothetische Voraussetzung der menschli-

chen Gedankenerklärung nicht ganz so streng an die Erfordernisse des

§ 267 StGB angelehnt werden, wenn sie auf beweiserhebliche Daten

übertragen wird. Ansonsten würden beweiserhebliche Daten, hypothe-

tisch betrachtet, nie als Gedankenerklärungen von einem Menschen her-

rühren. Die Vorschrift des § 269 StGB könnte dann die ihr vom Gesetz-

geber zugedachte Funktion nicht erfüllen, „Strafbarkeitslücken im Be-

reich der Urkundendelikte aufzufangen”112, die durch die Verbreitung der

Datenverarbeitung entstanden sind. Beweiserhebliche Daten sind hypo-

thetisch dann mit einer Gedankenerklärung gleichzusetzen, wenn „sie

dazu bestimmt und geeignet sind, in einer Datenverarbeitung für den

Rechtsverkehr verarbeitet zu werden”113. Das bedeutet, daß die „Erklä-

rungsherrschaft des Ausstellers der Urkunde”114 bei hypothetischer Prü-

fung der Urkundeneigenschaft von beweiserheblichen Daten durch „die

Herrschaft des Ausstellers über die Verwendung der Daten” substituiert

wird115 . Wie oben dargestellt, entscheidet die Deutsche Telekom, wie

                                                          
111 Rösler, iur 1887, S. 412 ff., S. 414, m.w.N.
112 Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 1, mit Verweis auf: Möhrenschlager, wistra

1982, S. 203, derselbe, wistra 1986, S. 134; Tiedemann, WM 1983, S. 1330,

derselbe, JZ 1986, S. 869
113 so Rösler, iur 1987, S. 412, S. 415, m.w.N. auf RA – BT, BT – Drucks. 10 /

5058, S. 33, S. 34; Möhrenschlager, wistra 1986, S. 128, S. 134; Lenckner /

Winckelbauer CR 1986, S. 824, S. 825, Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 3
114 Lk – Tröndle, § 267 Rdnr. 14; Puppe, Urkundenfälschung, JURA 1979, S.

630 ff., S. 636
115 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 415
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das im Chip enthaltene Einheitenguthaben im Fernsprechautomaten be-

arbeitet wird.

(a) Dauerhaftigkeit der Datendarstellung des Einheitenguthabens

In Anlehnung an den Urkundenbegriff des § 267 StGB wird die dauer-

hafte Darstellung der Daten auch bei der hypothetischen Überprüfung des

§ 267 StGB im Rahmen des § 269 StGB gefordert116. Dauerhaftigkeit

kann bejaht werden, wenn die beweiserheblichen Daten für eine gewisse

Zeitspanne auf einen Speicher ( Magnetband, Magnetplatte, Diskette etc.)

eingetragen werden. Es reicht nicht aus, wenn die Daten nur während des

Programmablaufs vorhanden117 sind bzw. nach Bearbeitung selbsttätig

gelöscht werden118.

Bei der Verwendung der Telefonkarte zur Führung von Telefonaten ver-

ändert sich ihr Inhalt bezüglich der Höhe des Einheitenguthabens ständig.

Es werden Daten gelöscht bzw. verändert. Das Problem bei der Telefon-

karte ist, ob den beweiserheblichen Daten, namentlich dem Einheitengut-

haben, trotzdem eine gewisse Dauerhaftigkeit innewohnt.

Lösungsansatz hierfür könnte nun die Bestimmung eines Zeitraumes

sein, der für die Dauerhaftigkeit anzusetzen ist. In Anlehnung an den

starren Urkundenbegriff könnte man einerseits die Existenz der Telefon-

karte als einschlägigen Zeitraum bestimmen. Über den Zeitraum der Exi-

stenz der Telefonkarte finden durch das Abtelefonieren Datenverarbei-

tungsvorgänge statt. Dadurch verändert sich das Guthaben an Tele-

foneinheiten und damit die beweiserheblichen Daten. Ein Teil der im

Chip als Daten fixierten Telefoneinheiten verschwindet automatisch

durch Abbuchen durch den öffentlichen Fernsprecher. Am Ende jedes

                                                          
116 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 269 Rdnr. 21; Rösler, iur 1987, S.

412 ff., S. 415; Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 360
117 Rösler, iur, 1987,S. 412 ff., S. 415
118 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 269 Rdnr. 21
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Telefonats ist auf dem Chip ein anderes Telefonguthaben gespeichert, so

daß über die Zeitspanne der Existenz der Telefonkarte keine dauerhafte

Darstellung der Daten festzustellen ist.

Unter Berücksichtigung der Variabilität der Daten in der EDV kann die

für die Dauerhaftigkeit ausschlaggebende Zeitspanne andererseits auch

kürzer angesetzt werden. In jeden Datenverarbeitungsvorgang finden

neue Daten Eingang, die die bestehenden Daten verändern. Meist ist kein

genauer Rhythmus der Veränderungen festgelegt. Deswegen muß die

Dauerhaftigkeit der beweiserheblichen Daten an der Zeitspanne der

„Momentaufnahme“ gemessen werden. Der Vergleich mit einem Bank-

konto, welches über EDV verwaltet wird, liegt nahe. Kontobewegungen

verändern das Bankguthaben ebenfalls laufend. Der hypothetische Kon-

toausdruck gibt nur den Kontostand zum Zeitpunkt der  Einsichtnahme

wieder. Ebenso gibt die Visualisierung des Telefoneinheitenguthabens

zum Zeitpunkt der Einsichtnahme seinen Stand für diese Momentauf-

nahme wieder. Wenn nur diese Momentaufnahme betrachtet wird, ändern

sich die Daten nicht und sind somit dauerhaft.

Einen Lösungsansatz für das Problem der dauerhaften Datendarstellung

kann auch die Unterscheidung von Dateninhalt und Datenhülle liefern.

Datenhülle ist die codierte Grundinformation, daß die Deutsche Telekom

bereit ist, ein Einheitenguthaben in DM für Telefongespräche bereitzu-

halten. Dateninhalt ist die jeweilige Höhe des Einheitenguthabens.

Für die Bewertung der Dauerhaftigkeit der dargestellten Daten nach dem

Dateninhalt muß die Höhe des gespeicherten Einheitenguthabens be-

trachtet werden. Die Höhe verändert sich beim Abtelefonieren ständig, so

daß beim Ansatzpunkt Dateninhalt die Dauerhaftigkeit verneint werden

muß.

Der Chip in der Telefonkarte enthält ein Einheitenguthaben. Diese Grun-

dinformation „Einheitenguthaben” ist gespeichert und wird nicht ge-
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löscht. Wenn das Einheitenguthaben Null ist, besteht immer noch die

codierte Information, daß die Deutsche Telekom ein Leistungsverspre-

chen für Telefongespräche in Höhe von DM 0 abgegeben hat. Wenn Be-

zugspunkt für die Dauerhaftigkeit die Grundinformation „Einheiten-

guthaben” ist, so ist sie auch beim Einheitenguthaben in Höhe von DM 0

dauerhaft gespeichert. So gesehen kommt es nicht darauf an, daß sich die

Höhe des Guthabens verändert. Dies würde sich auch mit der Aussage

von Rösler decken, der dann von Dauerhaftigkeit ausgeht, wenn nach

Ende des Programmablaufs immer noch Daten übrig bleiben, die gespei-

chert sind119. Eine dauerhafte Datendarstellung ist somit auch bei der

Betrachtung der Datenhülle gegeben.

(b) Zwischenergebnis bezüglich der Dauerhaftigkeit

Bei der Wahl des Lösungsansatzes „Zeitraum” wird beim Betrachten der

„Momentaufnahme” die Dauerhaftigkeit der Datendarstellung bejaht und

beim Abstellen auf „den Zeitraum der Existenz der Telefonkarte” ver-

neint. Wenn der Lösungsweg „Daten” beschritten wird, eröffnet die An-

knüpfung an die „Datenhülle” die Möglichkeit, die Dauerhaftigkeit der

Datendarstellung zu bejahen, während die Betrachtung des „Datenin-

halts“ zum umgekehrten Ergebnis führt. Bei beiden Ansätzen gibt es im-

mer eine Möglichkeit, die dauerhafte Datendarstellung zu bejahen und

eine Möglichkeit sie zu verneinen. Es muß nun zunächst eine Entschei-

dung innerhalb jedes Lösungsansatzes getroffen werden. Nur wenn nach

dieser Entscheidung beide Lösungswege zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen führen, muß einem Lösungsansatz der Vorzug gegeben werden.

Zur Entscheidung, welche Möglichkeit jeweils zutrifft und ob bei der

Telefonkarte eine dauerhafte Datendarstellung vorliegt, muß nochmals

auf den Grund der Einführung der Vorschrift § 269 StGB eingegangen

werden. Die Norm § 269 StGB wurde 1986 mit dem Gesetz zur Bekämp-

                                                          
119 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 415
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fung der Wirtschaftskriminalität in das StGB aufgenommen120. Dadurch

sollten Datenfälschungen als Teil der Computerkriminalität unter Strafe

gestellt werden121. Urkunden liegen nur vor, wenn sie eine „sichtbare

Gedankenerklärung” enthalten. Dies ist bei Daten nicht der Fall122. § 269

StGB soll diese Strafbarkeitslücken auf dem Gebiet der Urkundendelikte

schließen123. Computerkriminalität soll so verfolgbar gemacht werden.

Bei der hypothetischen Subsumtion unter den Urkundenbegriff muß be-

sonders auf die der Datenverarbeitung innewohnenden Besonderheiten

geachtet werden. Im Vergleich zur Urkunde, die sich nach ihrer Fertig-

stellung nicht mehr verändert, finden bei der Datenverarbeitung durch

den Verarbeitungsvorgang neue Daten Eingang. Es treten Veränderungen

ein. Bei der Dauerhaftigkeit kann deswegen nicht derselbe Maßstab an-

gesetzt werden wie beim starren Urkundenbegriff. Zur hypothetischen

Subsumtion unter den Urkundenbegriff gehört immer die Visualisierung

der beweiserheblichen Daten. Meist wird hierfür mit der Unterstellung

gearbeitet, daß die Dateneingabe durch einen Drucker ausgedruckt und

somit körperlich wird. Ein solcher „Ausdruck“ gibt aber nur den augen-

blicklichen Stand des Datenverarbeitungsvorgangs wieder. Dies ist der

richtige Ansatzpunkt, da sonst der Variabilität der EDV im Vergleich zur

Starrheit der Urkunden keine Rechnung getragen wird.

Wenn diese Überlegungen zu Grunde gelegt werden und als Lösungsan-

satz auf den Zeitraum abgestellt wird, ist die Momentaufnahme der rich-

tige Zeitraum. Auf der Telefonkarte werden dauerhaft beweiserhebliche

Daten dargestellt. Wenn der Lösungsansatz „Dateninhalt / Datenhülle”

angewandt und obige Argumentation berücksichtigt wird, dann bleibt

beim jeweiligen hypothetischen Ausdruck die Grundinformation immer

dieselbe. Somit ist auf die Datenhülle abzustellen und die Dauerhaftigkeit

                                                          
120 BT – Drucksache 10/5058, 8
121 Rösler, iur 1987, S. 412 ff. , S. 412
122 Kapitel 3. A.I.2.a, S. 51
123 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 1
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zu bejahen. Nach beiden Lösungsansätzen ist die Dauerhaftigkeit zu be-

jahen und somit insgesamt die Perpetuierungsfunktion erfüllt.

Wenn nun trotzdem einer Meinung der Vorzug eingeräumt werden soll,

muß dafür ein Entscheidungskriterium gewählt werden. § 269 StGB be-

inhaltet die hypothetische Überprüfung des § 263 StGB für Daten. § 269

StGB wird durch den Charakter der Daten bestimmt. Der Datencharakter

ist demnach als Entscheidungsmerkmal  heranzuziehen. Der Lösungsan-

satz „Zeitraum” stellt auf einen Faktor ab, der mit den Daten an sich in

keinem Zusammenhang steht. Der Lösungsweg „Datenin-

halt / Datenhülle” ist auf die Beschaffenheit der Daten ausgerichtet und

entspricht dem Charakter der Norm besser. Dem Lösungsansatz „Daten-

inhalt / Datenhülle” ist zu folgen.

(2) Beweisfunktion

Die Beweisfunktion nach § 267 StGB ist dann erfüllt, wenn „die Ur-

kunde dazu bestimmt und geeignet ist, Beweis über eine Tatsache zu

erbringen, die nicht in der Gedankenerklärung selbst besteht, sondern

außerhalb der Urkunde liegt“124.

Wenn die Gedankenerklärung „irgend etwas Rechtserhebliches beinhal-

tet“125, sind die Grundsätze der Beweiseignung erfüllt. Auf Daten ange-

wendet, kommt es darauf an, ob „an ihrem rechtserheblichen Erklä-

rungsinhalt das Beweisführungsinteresse einer anderen Person als derje-

nigen besteht, die sie gespeichert hat” 126. In der Rechtsbeziehung der

Deutschen Telekom zu ihrem Telefonkartenkunden geben die auf dem

Chip aufgebrachten Informationen Auskunft über die Höhe des An-

spruchs an Telefoneinheiten des Karteninhabers gegenüber der Deut-

                                                          
124 BGHSt, 4, S.61; S. 285; BGHSt 5, S. 296; BGHSt 16, S. 96; BGHSt 24, S.

141
125 LK - Tröndle, § 267 Rdnr. 59
126 Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 358
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schen Telekom. Diese Gedankenerklärung gibt den Inhalt des zwischen

dem Kartenerwerber und der Deutschen Telekom abgeschlossenen Ver-

trag wieder. Dieser Vertrag besteht aber außerhalb der Karte. Der Vertrag

ist als Rechtsbeziehung auch rechtserheblich. Die Gedankenerklärung

bezieht sich auf die Tatsache „Vertrag”, die außerhalb der hypothetischen

Urkunde liegt. Es liegt ein „Rechtsverhältnis zu Dritten” vor, auf welches

die Daten ausgerichtet sind und somit auch eine „Außenbeziehung” 127.

Die Beweiseignung ist gegeben.

Eine Gedankenerklärung ist zum Beweis bestimmt, wenn der Wille be-

steht, sie als Beweismittel im Rechtsverkehr zu verwenden128. Übertragen

auf Daten bedeutet dies, daß „wenn Daten zum Beweis einer rechtlich

erheblichen Tatsache geeignet sind, ihre Beweisbestimmung von vorn-

herein durch den Aussteller erfolgen kann129. Mit Ausgabe der Tele-

fonkarte will die Deutsche Telekom die im Chip gespeicherten Daten

dem Rechtsverkehr zuführen. Die Deutsche Telekom will diese Daten

gleichzeitig zum Beweis über die Höhe der verbleibenden Telefonein-

heiten benutzen. Es ist eine Beweisbestimmung von Seiten der Deut-

schen Telekom erfolgt. In der „endgültigen Archivierung eines Datensat-

zes könnte mit der h.M. ein Begebungsakt gesehen werden”130. Wenn die

Deutsche Telekom den Chip druckt, einbaut und ausgibt, bringt sie da-

durch zum Ausdruck, daß er seine endgültige Form angenommen hat.

Hierin ist also ein Begebungsakt der Daten zu sehen. Die Telefonkarte

genügt demgemäß der Beweisfunktion.

(3) Garantiefunktion

Die Telefonkarte muß der in § 267 StGB verlangten Garantiefunktion

Genüge tun. Die Garantiefunktion ist erfüllt, wenn die Telefonkarte ihren

                                                          
127 Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 358
128 LK - Tröndle, § 267 Rdnr. 47 ff.
129 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 415
130 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 415
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Aussteller erkennen läßt. Aussteller ist derjenige, von dem die Erklärung

geistig herrührt131. Auf der Telefonkarte ist der Namenszug der Deut-

schen Telekom aufgedruckt. Die Telefonkarte ist körperlich mit dem

Chip verbunden, der die Daten enthält. Die Deutsche Telekom ist dem-

nach durch externe Beschriftung des Datenträgers als geistiger Urheber

der Daten zu erkennen. Die Telefonkarte mit aufgespeichertem und ab-

telefonierbarem Guthaben entspricht dem hypothetischen Urkundenbe-

griff.

ac. Verändern von Daten als hypothetisches Verfälschen einer Urkunde

Die Tathandlung des „Veränderns von Daten“ i.D. § 269 StGB ist im

Rahmen der hypothetischen Prüfung des § 267 StGB mit der des „Verfäl-

schen einer Urkunde“ gleichzusetzen. Die gespeicherten beweiserhebli-

chen Daten müssen nachträglich inhaltlich so verändert werden, daß sich

dadurch ihre Beweisrichtung ändert und der Anschein entsteht, der Aus-

steller habe sie in der Form gespeichert132. Es sind zwei Veränderungsva-

rianten denkbar. Da es auf den „gesamten Datenbestand” ankommt, sind

beweiserhebliche Daten dann verändert, wenn aus dem Datenbestand

Daten gelöscht werden oder Daten hinzugefügt werden 133. Der be-

weiserhebliche Informationsgehalt ist dann verändert, wenn „schon ge-

speicherte Daten durch eine Programmänderung manipuliert werden”134.

Durch die Tathandlung müssen die Daten eine „falsche Urkunde” dar-

stellen, wenn sie visualisiert würden135.

Der Inhalt der auf dem Chip gespeicherten Daten der Originaltelefon-

karte stellt sich als Leistungsversprechen der Deutschen Telekom für

                                                          
131 h.M. vgl. SK – Hoyer, § 267 Rdnr. 41 ff. m.w.N.
132 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 5; Lenckner/Winkelbauer CR 1986, S. 824 ff.,

S. 826; Möhrenschlager, wistra 1986, S. 128 ff., S. 135
133 Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 17
134 Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 17
135 Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 18; Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 5
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Telefonate an öffentlichen Fernsprechern in Höhe eines bestimmten Ein-

heitenguthabens dar. Der Dateninhalt nach dem Anbringen zusätzlicher

Bauteile ist als Leistungsversprechen für solche Telefonate in einer be-

stimmten bzw. unendlichen Höhe zu beschreiben. Durch das Anbringen

zusätzlicher Bauteile sind neue Informationen auf den Chip gelangt. Es

wurden also neue Daten hinzugefügt, so daß von einer Datenveränderung

auszugehen ist.

Die Bauteile bewirken, daß das Einheitenguthaben nach dem Ablauf auf

Null wieder auf das Anfangsguthaben zurückgeht. Dies ist auf dem Ori-

ginalchip der Telefonkarte nicht vorgesehen. Durch das Hinzufügen der

Bauteile wurde die ursprüngliche „durch Daten fixierte Arbeitsanweisung

an den Computer”136, also das Programm, verändert. Die Arbeitsanwei-

sung des nicht manipulierten Chips der Originaltelefonkarte an den

Computer „Fernsprechanlage” lautet: „Verringere den Einheitenstand

nach deinen Vorgaben immer um 1 bis der Einheitenstand den Wert

„Null” aufweist”. Die Arbeitsanweisung nach dem Aufbringen der Bau-

teile heißt: „Verringere den Einheitenstand nach deinen Vorgaben immer

um 1, beim Erreichen des Wertes „Null” fange wieder von vorne an”.

Somit wurde der Inhalt der Daten umgestaltet. Die Telefonkarte und ihr

Chip stellen körperliche Gegenstände dar und sind somit Hardware. Die

Informationen auf dem Chip sind einerseits reine Daten (Einheiten-

guthaben), andererseits Programm (Anweisung zur Verringerung des

Einheitenguthabens). Diese Informationen sind gedruckte Schaltungen.

Bei den Schaltungen existieren keine Eingabevorrichtungen, so daß die

darin enthaltenen Informationen unveränderlich sind. Somit sind auch die

Informationen auf dem Chip Hardware. Die Veränderungen an dem Chip

durch das Hinzufügen neuer Bauteile können demnach nur Hardwareän-

derungen darstellen.

Die Einheiten, die durch das „Wiederaufladen” entstehen, wurden aber

nicht mehr von der Deutschen Telekom auf den Chip aufgespeichert,
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sondern vom Hersteller des Simulators. Auf der so manipulierten Karte

ist der Schriftzug „ Deutsche Telekom“ noch immer aufgebracht, so daß

die Deutsche Telekom nach außen hin weiter als Aussteller der Telefon-

karte fungiert. Tatsächlicher Aussteller ist nicht die Deutsche Telekom,

sondern der Hersteller des Simulators. Der scheinbare Aussteller ist so-

mit nicht der tatsächliche Aussteller. Der Simulator entspricht einer fal-

schen Urkunde.

ad. Ergebnis

Der objektive Tatbestand des § 269 I, 2. Alt. StGB ist in allen Punkten zu

bejahen. In subjektiver Hinsicht muß der Hersteller des Telefonkartensi-

mulators zur Täuschung im Rechtsverkehr handeln. Dies setzt voraus,

daß er „mittels der gefälschten Daten im Rechtsverkehr täuschen, d.h.

einen Irrtum erregen will und dadurch ein rechtserhebliches Verhalten

erreichen will”137. Der Hersteller will den Eindruck erwecken, der Tele-

fonkartensimulator sei echt. Der vertraglich festgelegte und somit rechts-

erhebliche Vorgang des Freischaltens der Leitung soll durch den Tele-

fonkartensimulator erreicht werden. Der Telefonkartensimulator wird

aber keinem Menschen vorgelegt, sondern in der Datenverarbeitungsan-

lage „Telefonautomat” verwendet. Es soll also kein Mensch im Rechts-

verkehr getäuscht werden. Der Datenbestand soll über den öffentlichen

Fernsprecher eingelesen und verarbeitet werden. Dies stellt eine fälschli-

che Beeinflussung einer Datenverarbeitung dar, welche aber nach § 270

StGB der Täuschung im Rechtsverkehr nach § 269 StGB gleichsteht.

§§ 269 I, 2. Alt., 270 StGB ist durch die Herstellung eines Telefonkarten-

simulators erfüllt.

Handelt es sich nun um einen Täter, der mehrere Telefonkartensimulato-

ren herstellt, um diese gegen Geld weiterzuleiten und sich so eine finan-

zielle Versorgung zu verschaffen, muß §§ 269 I 2. Alt. III, 270 i.V.m.

                                                                                                                                             
136 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 6
137 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 7; § 267 Rdnr. 30
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§ 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB überprüft werden. Danach könnte sich der

Täter der gewerbsmäßigen Fälschung beweiserheblicher Daten in einem

besonders schweren Fall strafbar gemacht haben. Gewerbsmäßigkeit liegt

vor, wenn der Täter „sich aus wiederholter Tatbegehung eine nicht nur

vorübergehende Einnahmequelle verschaffen möchte“138. Dies ist hier

der Fall, da der Täter mit den hergestellten Telefonkartensimulatoren auf

längere Sicht Geld verdienen will, welches zu seinem Lebensunterhalt

beiträgt. Unter diesen Gegebenheiten ist der Hersteller nach §§ 269 I 2.

Alt. III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB zu bestrafen.

3. Beeinträchtigung des Interesses der Verwendbarkeit der
in den Daten gespeicherten Informationen

Der Hersteller des Telefonkartensimulators verändert den Chip, der von

der Deutschen Telekom auf die Telefonkarte aufgebracht wurde. Da-

durch könnte das Rechtsgut „Interesse des Verfügungsberechtigten an

der unversehrten Verwendbarkeit seiner Daten“ 139  verletzt sein.

a. Datenveränderung (§ 303 a I, 4. Alt. StGB)

Durch das Anbringen von zusätzlichen Bauteilen kann ein „End-

los - Chip“ konstruiert werden. Da der “Endlos - Chip” bewirkt, daß das

Einheitenguthaben nach dem Abtelefonieren wieder auf die ursprüngli-

che Höhe aufgeladen wird, könnte der Tatbestand der Datenveränderung

gemäß § 303 a StGB einschlägig sein.

                                                          
138 Tröndle/Fischer, vor § 52 StGB Rdnr. 43
139 BT – Drucksache 10/5058; Ganderath DB Beil. Nr. 18/1986; Möhrenschla-

ger, wistra 1986, S. 141; Bühler, MDR 1987, S. 455 f.; Welp, iur 1988, S. 447,

ff.; LK – Tolksdorf, § 303 a Rdnr. 2; Sch/Sch/Stree, § 303 a Rdnr. 1; Trönd-

le/Fischer, § 303 a Rdnr. 2; a.A. Haft, NStZ 1987, S. 10, für den „ das Vermö-

gen in seiner spezialisierten Ausprägung in Daten oder Programmen“ das durch

§ 303 a geschützte Rechtsgut darstellt



                                                               Seite   71

Hier wird auf die Manipulation bezüglich des Inhalts des Telefonkarten-

chips abgestellt. Dies ist streng davon zu unterscheiden, daß dieser Ein-

griff eine körperliche Veränderung an der Karte voraussetzt, so daß auch

§ 303 StGB einschlägig sein könnte. Wenn die Telefonkarte dem Her-

steller des Telefonkartensimulators von der Deutschen Telekom nach §

929 BGB übereignet wurde, er die abgelaufene Karte findet und sie sich

aneignet oder er Eigentum an der Karte durch Verarbeitung erwirbt,

scheitert § 303 StGB an der Fremdheit der Karte. An dieser Unterschei-

dung wird die Intention des Gesetzgebers klar, durch die Datenverarbei-

tung bedingte Strafbarkeitslücken des § 303 StGB schließen zu wollen.

§ 303 StGB umfaßt die Sachbeschädigung an den körperlichen Datenträ-

gern, nicht aber Beschädigungen an den aufgespeicherten Daten140.

aa. Datenbegriff des Einheitenguthabens der Telefonkarte

Die auf dem Originalchip der Telefonkarte aufgebrachten Informationen

müssen Daten i.S.d. § 303 a StGB sein. Der Datenbegriff des § 303 a

StGB ist durch die Verweisung im Gesetzestext auf § 202 a StGB näher

bestimmt. Diese Definition der Daten unterscheidet sich grundsätzlich

nicht von der in §§ 268, 269 StGB141. Bezüglich § 269 StGB wurde die

Datenqualität des Einheitenguthabens der Telefonkarte bereits bejaht142. §

202 a II StGB schränkt den weiten Datenbegriff der §§ 268, 269 StGB

auf Daten ein, die „elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar

wahrnehmbar gespeichert sind”. Dadurch wird ein Ausufern des Daten-

begriffs in § 202 a StGB vermieden. Die Informationen auf dem Chip

sind elektronisch gespeichert, so daß sie auch dieser Einschränkung des

weiten Datenbegriffs dem § 202 a II StGB genügen.

                                                          
140 Tröndle/Fischer, § 303 a Rdnr. 1
141 Tröndle/Fischer, § 202 a Rdnr, 3
142 Kapitel 3. A.I.2.c.aa, S. 56 ff.
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ab. Verändern durch Anbringen zusätzlicher Teile

Durch das Anbringen zusätzlicher Teile wird der Originalchip zum

„Endlos – Chip“ umgestaltet. Dadurch könnten die Daten der Telefon-

karte verändert worden sein. Es sind zwei verschiedene Definitionen der

„Datenveränderung” gängig. Daten sind dann verändert, wenn sie „einen

anderen Informationsgehalt (Aussagewert) erhalten und dadurch der ur-

sprüngliche Verwendungszweck beeinträchtigt wird“143. Verändern wird

auch als „jede Form inhaltlichen Umgestaltens gespeicherter Daten“144

definiert. Diese beiden Definitionen decken sich zumindest teilweise, da

meist bei einer „inhaltlichen Umgestaltung” auch der „Informationsge-

halt” geändert wird.

Durch das Anbringen zusätzlicher Bauteile wird die Arbeitsweise des

Chips so beeinflußt, daß er sich nach dem Abtelefonieren wieder auf sein

ursprüngliches Guthaben auflädt. Dieser Eingriff bewirkt, daß ein neues

Einheitenguthaben und damit neue Informationen auf die Telefonkarte

gelangen. Der Inhalt verändert sich dahingehend, daß das Telefongutha-

ben nicht von der Deutschen Telekom aufgespielt und freigegeben wur-

de. Im Ergebnis werden die Daten inhaltlich umgestaltet und erhalten

einen anderen Informationsgehalt.

Die obigen Definitionen treffen somit beide zu. Gerade das Hinzufügen

neuer Daten stellt eine Veränderung i.S.d. § 303 a StGB dar145, so daß die

Tathandlung des Veränderns erfüllt ist. Der Verwendungszweck wird

insofern beeinträchtigt, daß der durch das limitierte Einheitenguthaben

eingegrenzte Zeitumfang für die Verwendung der Daten auf einen unbe-

stimmten Zeitraum vergrößert wird, in dem telefoniert werden kann.

                                                          
143 Sch/Sch/Stree, § 303 a Rdnr. 4; Möhrenschlager wistra 1986, S. 141 ff.
144 Tröndle/Fischer, § 303 a Rdnr. 8
145 Richter, CR 1989, S. 303 ff., S. 395
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Derjenige, der die „Originaltelefonkarte” durch Anbringen zusätzlicher

Teile manipuliert, kann aber auch Eigentümer dieser Telefonkarte sein.

Einerseits kann es sich um eine Originaltelefonkarte handeln, die abge-

laufen und herrenlos war und die er sich angeeignet hat, bevor er aus ihr

einen Simulator baute. Der Hersteller kann die Telefonkarte aber auch

nach § 929 BGB ordnungsgemäß von der Deutschen Telekom erworben

haben. Fraglich ist deswegen, ob auch der Eigentümer der Originaltele-

fonkarte nach § 303 a StGB zu bestrafen ist.

Dem Wortlaut des § 303 a StGB nach ist jede Veränderung durch jeder-

mann strafbar. Selbst für den Eigentümer der Telefonkarte käme § 303 a

StGB zur Anwendung. Danach scheint sogar auch die Deutsche Telekom

§ 303 a StGB zu erfüllen, wenn sie Daten an einer Telefonkarte z.B.

durch den durch die Deutsche Telekom gewollten Vorgang des Abtelefo-

nierens im öffentlichen Fernsprecher verändern würde. Dies ist ein

merkwürdiges Ergebnis, da einmal gespeicherte Daten von niemandem

mehr straflos verändert werden könnten. Dieses Ergebnis ist unhaltbar.

In Anbetracht dessen und des geschützten Rechtsgutes muß durch das

Verändern der Daten deren Verfügungsberechtigter in seinem Verwen-

dungsinteresse verletzt werden. Täter und derjenige, der ein geschütztes

Interesse an den Daten hat, müssen demnach personenverschieden

sein146. Dies kommt in § 303 a StGB nicht explizit zum Ausdruck.

Dem kann durch die Hinzufügung des ungeschriebenen Tatbestands-

merkmals „fremd“ 147Rechnung getragen werden. § 303 a StGB müßte

dann so gelesen werden: „Wer rechtswidrig fremde Daten ... verän-

dert...wird ... bestraft.”

Der Schutz der Rechtsposition des Verfügungsberechtigten kann auch

durch den Ansatz der wohl herrschenden Meinung erreicht werden, die

                                                          
146 Lenckner/Winkelbauer, CR 1986, S. 828; Sch/Sch/Stree, § 303 a Rdnr. 3
147 Sch/Sch/Stree, § 303 a Rdnr. 3; Welp, iur 1988, S. 447
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das Wort „rechtswidrig“ als einschränkendes Tatbestandsmerkmal inter-

pretiert148.

Dagegen wenden sich Stimmen in der Literatur, die darin lediglich das

allgemeine Deliktsmerkmal der Rechtswidrigkeit sehen149. Der Ausdruck

„rechtswidrig” weist grundsätzlich auf die Prüfung von Rechtfertigungs-

gründen hin. § 303 StGB, dem § 303 a StGB nachgebildet ist, enthält

ebenfalls das Merkmal „rechtswidrig”. Dies stellt dort aber nur einen

Hinweis auf die Überprüfung eventueller Rechtfertigungsgründe dar.

Damit würde aber dem zu schützenden Rechtsgut nicht Rechnung getra-

gen, da trotzdem jede Datenveränderung nach § 303 a StGB strafbar wä-

re150. § 303 a StGB kann nicht so ausgelegt werden, daß Handlungen,

denen kein vertyptes Unrecht innewohnt durch das Strafrecht sanktioniert

werden151. Die wohl herrschende Meinung scheitert demnach nicht an

dem formalen Einwand, „rechtswidrig” könne nur als allgemeines De-

liktsmerkmal interpretiert werden.

Die zweite Ansicht ist auch deshalb vorzugswürdig, weil Fremdheit nur

anhand sachenrechtlicher Regeln überprüft werden kann. Das Sachen-

recht bezieht sich auf Sachen, also auf körperliche Gegenstände, und

kann somit nicht auf die unkörperlichen Daten übertragen werden. Au-

ßerdem kommt dem Wort „rechtswidrig“ im § 303 a StGB nur als Tatbe-

standsmerkmal selbständige Bedeutung zu152. Mit der herrschenden Mei-

nung ist „rechtswidrig” als Tatbestandseinschränkung zu würdigen.

                                                          
148 Tröndle/Fischer, § 303 a Rdnr. 9; SK – Samson,  Lackner/Kühl, § 303 a

Rdnr. 4
149 Lenckner/Winkelbauer, CR 1986, S. 824 ff., S. 828; Welp, iur 1988, S. 443

ff., S. 447
150 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S. 892
151 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S. 892, m.w.N: auf Jescheck, AT, S. 245 f.
152 Anm. Hilgendorf  zu BayObLG, JR 1994, S. 476 ff., S.478
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ac. Rechtswidrigkeit

Rechtswidrig ist die Tathandlung also dann, wenn das Verwendungsin-

teresse des Verfügungsberechtigten an den Daten tangiert ist. Darüber

wie das Tatbestandsmerkmal „rechtswidrig” aber inhaltlich auszufüllen

ist, gibt § 303 a StGB keine Auskunft. Um dies zu beurteilen, muß von

dem zu schützenden Rechtsgut ausgegangen und festgestellt werden, wer

Verfügungsberechtigter der Daten ist. Der Wortlaut der Norm gibt dar-

über, wie der Verfügungberechtigte zu bestimmen ist, keinen Aufschluß.

Da der Wortlaut als Auslegungshilfe ausscheidet, entstehen Interpretati-

onsschwierigkeiten. Dies führt zu vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten,

welche ein solches Ausmaß erreichen, daß dies als Verstoß gegen das

Bestimmtheitsgebot gesehen werden kann. Tolksdorf zieht daraus den

Schluß, daß die Norm verfassungswidrig ist153. Dieser Ansicht folgen

auch andere Autoren154.

Es lassen sich aber durchaus einleuchtende Kriterien finden, um den Ver-

fügungsberechtigten zu definieren. Allgemein läßt sich der Verfügungs-

berechtigte als derjenige beschreiben, dem die Daten zugeordnet sind.

Wonach eine solche Zuordnung der Daten erfolgt, ist damit nicht geklärt,

so daß dies definiert werden muß.

Nach einer Ansicht ist Verfügungsberechtigter, derjenige, der vom Inhalt

der Daten betroffen ist155. Hier wird der zu definierende Begriff „Zuord-

nung“ nur durch den ebenfalls erklärungsbedürftigen Begriff der „Betrof-

fenheit“ ersetzt156. Denn jeder, der mit den Daten irgendwie in Berührung

kommt oder über den die Daten Auskunft geben, ist durch sie „betrof-

                                                          
153 LK – Tolksdorf, § 303 a Rdnr.7, umfassend behandelt von Gerhards, S. 70

ff.
154 SK – Samson, § 303 a Rdnr. 7, 8 f.; Welp, iur 1988, S. 447
155 BT – Drucksache, 10/5058, S. 34; Lackner/Kühl, § 303 a Rdnr. 4
156 Hilgendorf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 473 ff., S.479
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fen“157. Im konkreten Fall sind für die Existenz des Simulators sowohl

dessen Hersteller, als auch die Deutsche Telekom als Herstellerin der

Originaltelefonkarte erforderlich und somit betroffen. Der Kreis der Ver-

fügungsberechtigten wird durch die unscharfe Definition über die Betrof-

fenheit ausgeweitet und kommt mithin zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Die Ansicht führt nicht zum Ziel.

Nach anderer Meinung knüpft sich die Verfügungsberechtigung an den

Erwerb des Eigentums am Datenträger158. Dieser Ansatz führt zu Schwie-

rigkeiten, wenn Daten verschiedensten Ursprungs in einem Datenverar-

beitungsvorgang zusammengeführt werden159, Datenträger verschiedener

Eigentümer bei einem Datenverarbeitungsvorgang zusammengeschlossen

oder Daten auf Datenträger eines anderen übertragen werden. Sobald

Datenträger anderer ins Spiel kommen, liegt ein Verlust der eigenen Ver-

fügungsberechtigung über Daten nahe. Diese Meinung stellt auf den kör-

perlichen Datenträger und den sachenrechtlichen Begriff „Eigentum” ab.

Sie kann dem unkörperlichen Charakter der Daten und dem daran ge-

knüpften Verfügungsinteresse somit nicht gerecht werden. Sie ist somit

abzulehnen. Außerdem kann sich der Hersteller die abgelaufene und her-

renlose Originaltelefonkarte angeeignet haben, bevor er aus ihr einen

Simulator baute. Der Hersteller kann die abgelaufene und herrenlose

Originaltelefonkarte aber auch nach § 929 BGB ordnungsgemäß erwor-

ben haben oder an ihr erst durch den Umbau nach § 950 BGB Eigentü-

mer geworden sein. Nach dieser Meinung ist der Hersteller des Simula-

tors dann alleiniger Verfügungsberechtigter, da er die Karte zu Eigentum

erworben hat. Deswegen kann er mit der Karte verfahren wie er will, so

daß der Einbau von Bauteilen durch ihn gerade seinem Verfügungsinter-

esse entspricht. Selbst wenn dieser Ansicht gefolgt würde, scheidet nach

ihr die Rechtswidrigkeit in den obengenannten Fällen aus.

                                                          
157 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S. 892
158 So wohl SK – Samson, § 303 a Rdnr. 14 ff.
159 Hilgendorf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 478 ff. , S.479
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Hilgendorf erwägt einen dritten Weg den Verfügungsberechtigten zu

bestimmen. Es könnte die Urheberschaft an den Daten als Zuordnungs-

kriterium160 gewählt werden. Urheber ist derjenige, der geistiger Vater

des Dateninhalts ist. Ausgangspunkt wäre die „Erzeugung des durch die

Daten kodierten Informationsgehalts”161. Die Urheberschaft an Daten

erhält durch diese Definition auch auf strafrechtlicher Ebene Bedeutung.

Der Urheberrechtsschutz ist aber schon durch §§ 69 a ff und §§ 106 ff

UrhG abgedeckt162. Diese gesetzgeberische Entscheidung darf nicht

durch die Definition des Verfügungsberechtigten in § 303 a StGB über-

deckt werden. Der Urheberrechtsschutz wurde aber nicht im StGB gere-

gelt, sondern ist durch das UrhG abgedeckt.

Wieder andere stellen bei der Ermittlung des Verfügungsberechtigten

„auf das erste Abspeichern der Daten” ab. Verfügungsberechtigter ist

„derjenige, der die Daten durch einen Skripturakt erzeugt, also ihre Spei-

cherung bewirkt hat“163.

Die Deutsche Telekom hat auf den Chip Telefoneinheiten aufgespeichert

und ist somit Verfügungsberechtigte der Daten. Fraglich ist, ob sich da-

durch etwas ändert, daß die Karten dem Erwerber zur Benutzung überlas-

sen werden. Dabei kommt es darauf an, ob dem Erwerber der Karte, nach

den Vereinbarungen mit der Deutschen Telekom, die Verfügungsbefug-

nis an den Daten zukommt. Der Erwerber darf über die Daten nur im

ordnungsgemäßen Sinne, also im Sinne des dem Erwerb zu Grunde lie-

genden Vertrags, d.h. zum Telefonieren an öffentlichen Kartentelefonen

                                                          
160 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S. 893
161 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S. 893
162 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S.893, m.w.N. auf Weber, Der strafrechtli-

che Schutz des Urheberrechts. Unter Berücksichtigung der bestehenden zivil-

rechtlichen Schutzmöglichkeiten; Haß , in Lehmann ( Hersg.), Rechtsschutz

und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Aufl. ( 1993 ), S. 467 ( 502 ff. )
163 Welp, iur 1988, S. 447 ff.; darauf verweist das BayObLG, JR 1994, S. 476

ff., S. 477
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verfügen. Er hat jedoch keine Veränderungen auf dem Kartenchip vorzu-

nehmen. Bezüglich der auf dem Chip abgespeicherten Daten darf allein

die Deutsche Telekom Änderungen durchführen und ist somit auch allei-

ne verfügungsberechtigt.

Im Ergebnis sind die Ansätze an „der Betroffenheit der Daten”, „dem

Eigentum an Datenträger” und „an der Urheberschaft der Daten” aus den

oben genannten Gründen abzulehnen. Der Ansicht, die am „Skripturakt”

ansetzt, ist zu folgen. Sie stellt die Daten und nicht den Datenträger in

den Vordergrund. § 303 a StGB schützt Daten und nicht Datenträger, so

daß diese Ansicht nahe am Wortlaut der Norm operiert. Sie wird somit

dem unkörperlichen Charakter der Daten gerecht, weil sie die Verfü-

gungsberechtigung nicht an für die Daten unanwendbaren sachenrechtli-

chen Regeln mißt. Diese Ansicht schafft das griffigste Zuordnungskrite-

rium. Ihr ist mithin zu folgen. Die Deutsche Telekom ist, wie schon fest-

gestellt, alleinige Verfügungsberechtigte.

Aus einer abtelefonierten und somit „ungültigen” Telefonkarte kann

ebenso ein Telefonkartensimulator hergestellt werden, wie aus einer noch

gültigen Telefonkarte. Die Gültigkeit der Karte könnte an der Beantwor-

tung der Frage der Verfügungsberechtigung etwas ändern. Kernfrage ist

hierbei, ob die Verfügungsberechtigung der Deutschen Telekom an den

im Chip enthaltenen Informationen eine zeitliche Begrenzung hat164.

Wenn man davon ausgeht, daß dies der Fall ist, muß bei der Telefonkarte

von den Zeitabschnitten „vor dem Abtelefonieren der Karte“ und „nach

dem Abtelefonieren der Karte“ ausgegangen werden.

Vor dem Abtelefonieren der Karte ist die Deutsche Telekom  als dieje-

nige, die den Skripturakt bewirkt hat, verfügungsberechtigt, da die Karte

weiter im Rechtsverkehr zum ordnungsgemäßen Telefonieren verwendet

werden soll. Die Daten sollen nur in dieser Weise verwendet werden, so

                                                          
164 Die Frage der zeitlichen Begrenzung der Zuordnung von Daten wirft auch

Hilgendorf auf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 478 ff., S. 479
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daß die Veränderung durch das Anbringen zusätzlicher Bauteile das

Verwendungsinteresse der Telekom berührt.

Nach dem Abtelefonieren hat die Karte kein vermögenswertes Einhei-

tenguthaben mehr und wird gewöhnlich einfach weggeworfen. Mit dem

Abtelefonieren könnte auch die ursprüngliche Zuordnung der Deutschen

Telekom als Verfügungsberechtigte über die Daten verloren gegangen

sein. Das ist dann der Fall, wenn kein schutzwürdiges Interesse mehr an

den Daten besteht. Es ist somit zu entscheiden, ob und, wenn ja, nach

welchen Kriterien das Interesse des Verfügungsberechtigten an den Da-

ten erlöschen kann.

Die Verfügungsberechtigung könnte mit dem Verbrauchen der sich auf

der Telefonkarte befindlichen Einheiten enden, da sich auf ihr kein ver-

mögenswertes Einheitenguthaben mehr befindet. Geschütztes Rechtsgut

des § 303 a StGB ist das Interesse des Verfügungsberechtigten an der

unversehrten Verwendbarkeit der Daten und nicht das Vermögen. Es

kann im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut zur Ermittlung des Endes

der ursprünglichen Verfügungsberechtigung nicht auf den Vermögens-

wert der Daten abgestellt werden. Damit ändert der Wertverlust nichts an

der ursprünglichen Verfügungsberechtigung der Deutschen Telekom.

Ob die Deutsche Telekom nach dem Abtelefonieren noch Verfügungsbe-

rechtigte ist, könnte sich nach der „Herrschaftsmacht” über die Telefon-

karte richten165. Ec – Karten können noch nach ihrem Ablaufen von den

ausgebenden Instituten eingezogen werden166. Wenn der Ansatz der

„Herrschaftsmacht” auf die ec – Karten angewandt wird, sind die ausge-

benden Institute wegen ihres Rückforderungsrechts auch noch nach Ab-

lauf der Gültigkeit verfügungsberechtigt. Die Deutsche Telekom hätte

dann noch Herrschaftsmacht über die Telefonkarte, wenn sie diese zu-

rückfordern könnte. Bei den Telefonkarten ist, im Unterschied zu den

                                                          
165 BayObLG, JR 1994 , S.476 ff., S. 477
166 vgl. Sonderbedingungen für den ec – Service (Bankversion), Nr. 10, I, 1
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ec – Karten, mangels Vereinbarung kein Rückforderungsrecht der Deut-

schen Telekom vorgesehen, so daß die Deutsche Telekom nach Ablauf

der Gültigkeit nicht mehr verfügungsberechtigt wäre. Diese Ansicht

knüpft ebenfalls an die Eigentumsverhältnisse am Datenträger und nicht

an den Daten selbst an. Demnach ist es als Bruch in der Argumentation

anzusehen, wenn die ursprüngliche Verfügungsberechtigung über den

Skripturakt festgestellt wurde und eben nicht über das Eigentum am Da-

tenträger. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden.

Die Klärung der Frage, ob nach dem Abtelefonieren die Deutsche Tele-

kom noch Verfügungsberechtigte ist, kann nach anderer Meinung,  dann

mit Ja beantwortet werden wenn „der ursprünglich Verfügungsberech-

tigte immer noch ein schutzwürdiges Interesse an der Unversehrtheit der

Daten hat“167. In der Bestimmung der Telefonkarte zum Wegwerfen bzw.

zum „Nicht – mehr – Gebrauchen“ der Telefonkarten könnte der konklu-

dente Verzicht der Deutschen Telekom auf die Verfügungsberechtigung

gesehen werden168. Die abtelefonierte Telefonkarte ist ungültig. Fraglich

ist, ob die Deutsche Telekom demgemäß kein Interesse mehr an den Da-

ten hat.

Wenn die ungültige Karte durch den Verfügungsberechtigten zum Weg-

werfen bestimmt ist, existiert nach Hilgendorf bei der Deutschen Tele-

kom als Verfügungsberechtigte lediglich ein „allgemeines Interesse daran

nicht Opfer betrügerischer Machenschaften zu werden, was zur Annahme

eines strafwürdigen Interesses speziell an der Verwendbarkeit der auf

abgelaufenen Karten noch gespeicherten Einheiten nicht ausreicht”169.

Das schutzwürdige Interesse des Verfügungsberechtigten könnte an die

Verwendungsweise der Daten gebunden sein. Nach Otto hat das karten-

ausgebende Institut „ein Interesse daran, daß seine Karte nicht zu Täu-

                                                          
167 Hilgendorf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 476 ff., S.480
168 Hilgendorf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 473 ff., S.479
169 Hilgendorf, JuS 1996, S. 890 ff., S.894



                                                               Seite   81

schungs – und Manipulationszwecken verwendet wird”170. Die Daten

sollen für den gesamten Zeitraum ihrer Existenz nur in bestimmter Form

verwendet werden. Bei der Telefonkarte dürfen sie durch Einstecken der

Karte in den öffentlichen Fernsprecher der Datenverarbeitung zugeleitet

werden. Sie dürfen aber unabhängig von ihrer Gültigkeit nicht anderen

oder geänderten Verwendungszwecken zugeleitet werden. Dafür spricht

auch, daß die Veränderungen vor und nach dem Abtelefonieren der Karte

die selben Auswirkungen haben können. Außerdem ist der Beweis, ob

die Veränderung vor oder nach dem Abtelefonieren vorgenommen wur-

de, praktisch nicht zu erbringen.

Die beiden Ansichten führen zu verschiedenen Ergebnissen. Die erste

verneint das Interesse des Verfügungsberechtigten an den Daten, ab dem

Moment in dem die Telefonkarte wegen abgelaufenen Einheitengutha-

bens ungültig wird. Die zweite Ansicht vertritt das Gegenteil und bejaht

das Interesse des Verfügungsberechtigten.

Für die erste Ansicht könnte sprechen, daß selbst ein experimentierfreu-

diger Bastler171, der an einer abtelefonierten Telefonkarte technische

Spielereien vornimmt, nach § 303 a StGB strafbar wäre. Die Strafbarkeit

würde also soweit nach hinten verlängert, daß solche Verhaltensweisen

unter § 303 a StGB fielen. Wenn dieses Verhalten strafwürdig ist, muß

der zweiten Ansicht gefolgt werden. Der Strafrechtsschutz wird bis zur

Zerstörung der Daten verlängert. Dies entspricht aber dem Schutz frem-

der körperlicher Sachen nach § 303 StGB, welche ebenfalls bis zu ihrer

Zerstörung geschützt werden. Dieser sollte durch die Schaffung des §

303 a StGB gerade für die unkörperlichen Daten geschaffen werden. An-

knüpfungspunkt ist nicht die Fremdheit der Sache, sondern eben das

Verwendungsinteresse des ursprünglich Verfügungsberechtigten. Es liegt

gerade im Interesse des Verfügungsberechtigten, Daten, die er einmal in

Verkehr gebracht hat, in der von ihm gespeicherten Weise zu erhalten.

                                                          
170 Otto, JK 1994, StGB § 303 a/1
171 Hilgendorf, Anm. zu BayObLG, JR 1994, S. 478 ff., 480
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Auch nach dem Abtelefonieren behält die Deutsche Telekom daher ihre

Verfügungsberechtigung an den Daten auf der Telefonkarte.

Die Frage, ob nach Ablauf der Gültigkeit der Telefonkarte die Deutsche

Telekom noch Verfügungsberechtigte ist, beantworten die verschiedenen

Ansichten unterschiedlich. Die Ansichten, die am Wertverlust der Karte

oder an der Herrschaftsmacht ansetzen, entsprechen, wie oben bereits

aufgezeigt, dem Charakter des § 303 a StGB nicht. Deswegen ist der

dritten Ansicht zu folgen. Die Deutsche Telekom ist danach sowohl bei

gültigen, als auch bei ungültigen Telefonkarten Verfügungsberechtigte.

Das Anbringen der zusätzlichen Teile auf der Telefonkarte widerspricht

dem Interesse der Deutschen Telekom, da nur durch sie selbst freigege-

bene Einheiten abtelefoniert werden sollen. Das Verfügungsinteresse ist

berührt. Somit ist die Rechtswidrigkeit als Tatbestandsmerkmal des §

303 a StGB zu bejahen.

b. Ergebnis

Derjenige, der die Originaltelefonkarte zum Simulator umbaut, kennt die

objektiven Tatbestandsmerkmale und handelt somit vorsätzlich. Dies

führt zu dem Ergebnis, daß durch das Anbringen zusätzlicher Teile an

der Telefonkarte sowohl vor als auch nach dem Abtelefonieren der Tele-

fonkarte § 303 a StGB erfüllt ist.

4. Beeinträchtigung des persönlichen – und Geheimbereichs
(§ 202 a StGB)

Durch das Aufbringen neuer Bauteile auf die Telefonkarte, die das Wie-

deraufladen des Einheitenguthabens bewirken, könnte der Hersteller die

Geheimsphäre der Deutschen Telekom verletzt haben. § 202 a StGB

schützt persönliche oder geheime Daten des Verfügungsberechtigten,
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denen wirtschaftliche Bedeutung zukommt, vor dem Zugriff Dritter172. Es

könnte somit § 202 a StGB verwirklicht sein.

Das Einheitenguthaben auf der Originaltelefonkarte stellt Daten i. S. d. §

202 a II StGB dar173, so daß ein tauglicher Tatgegenstand vorliegt. Die

Daten dürfen aber, entsprechend der Vorschrift des § 202 a StGB, nicht

für denjenigen bestimmt sein, der sie sich verschafft. Die Originaltele-

fonkarte wird dem Erwerber übereignet und die sich darin befindlichen

Daten demselben überlassen. Er könnte den Datenträger Telefonkarte

samt Daten erworben haben. Das „Eigentum am Datenträger” und „die

rechtliche Verfügungsmacht über die gespeicherten Daten” können, müs-

sen sich aber nicht decken174. Es stellt sich deswegen die Frage, ob die

Daten durch die Überlassung der Telefonkarte für den Erwerber bzw.

jeden Nutzer bestimmt waren.

Um zu ermitteln, für wen die Daten bestimmt sind, kann einer Meinung

nach auf den Willen des Verfügungsberechtigten abgestellt werden175.

Verfügungsberechtigter über die Daten ist die Deutsche Telekom, da sie

die erste Speicherung der Daten vorgenommen hat176. Dem Erwerber

bzw. dem Nutzer der Telefonkarte wurde die Karte von der Deutschen

Telekom zum Abtelefonieren, also zur Nutzung, übereignet. Die ord-

nungsgemäße Nutzung beinhaltet das Einschieben der Karte in öffentli-

che Kartentelefone zum Freischalten der Leitung in Höhe des von der

Telekom ausgegebenen Guthabens. Ein Bearbeiten der Daten durch den

Nutzer beinhaltet die ordnungsgemäße Verwendung der Telefonkarte

                                                          
172 vgl. die Definitionen mit unterschiedlichem Wortlaut bei Tröndle/Fischer, §

202 a Rdnr. 2; Sch/Sch/Lenckner, § 202 a Rdnr. 1; LK – Jähnke, § 202 a Rdnr.

2; a.A. Haft, NStZ 1987, S. 6 ff., S. 9, der das Vermögen als geschütztes

Rechtsgut ansieht; dagegen wendet sich Frommel, JuS 1987, S. 668
173 Kapitel 3. A.I.2.c.aa, S. 56 ff.
174 Hilgendorf, JuS 1996, S. 509 ff., S.512
175 Lackner/Kühl, § 202 a Rdnr. 3
176 Kapitel 3. A.I.3.a.ac S.75
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nach dem Willen der Telekom nicht. Die Daten sind insofern nicht für

den Nutzer bzw. Erwerber der Telefonkarte bestimmt.

Nach anderer Ansicht schließt die Erlaubnis des Verfügungsberechtigten

zur Nutzung der Daten die Anwendung des § 202 a StGB aus. Dafür wird

das Argument angeführt, daß „derjenige, der Daten nutzen darf, sich die-

se nicht mehr verschaffen müsse”177. § 202 a StGB sei keine Norm, die

Urheberrechte schützt178.

Bei der Entscheidung zwischen diesen beiden Ansichten muß aber darauf

hingewiesen werden, daß wenn Daten jemandem zur Nutzung überlassen

werden, diese demjenigen eben nicht bis in letzter Konsequenz zugäng-

lich gemacht werden sollen179. Hier lag die willentliche Beschränkung

vor, die Daten nur zum einmaligen Abtelefonieren zu nutzen. Dies muß

beachtet werden, da sich „das Bestimmtsein” nach dem Willen des Ver-

fügungsberechtigten richtet. Diesem Hintergrund trägt die erste Ansicht

Rechnung. Ihr ist mithin zu folgen. Die Daten auf dem Chip der Telefon-

karte sind nicht für den Nutzer bzw. den Erwerber der Telefonkarte be-

stimmt.

Der Zugang zu den Daten auf der Telefonkarte müßte unberechtigt sein.

Dies hängt von der Bestimmung des Verfügungsberechtigten ab180. Die

Daten sind durch die Deutsche Telekom auf einen Chip aufgespeichert,

der für den Benutzer unzugänglich in die Telefonkarte integriert ist. Der

Chip ist physisch gegen Manipulationen gesichert und enthält außerdem

Sicherungsvorrichtungen, die ihn gegen das „Knacken” schützen sollten.

Die Deutsche Telekom hat deutlich zum Ausdruck gebracht, daß sie an

                                                          
177 vgl. Tröndle/Fischer, § 202 a Rdnr. 7; annähernd gleiche arg., LK – Jähnke,

§ 202 a Rdnr. 9; SK – Samson, § 202 a Rdnr. 12
178 vgl. Gravenreuth, NStZ 1989, S. 205
179 so Sch/Sch/Lenckner, § 202 a Rdnr. 6
180 Tröndle/Fischer, § 202 a, Rdnr. 7 a
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den Daten „ein Geheimhaltungsinteresse”181 hat. Es besteht mithin eine

Zugangssicherung i.S. von § 202 a StGB.

Der Hersteller des Telefonkartensimulators muß sich Daten verschafft

haben. „Nach allgemeinem Sprachgebrauch hat man sich eine Sache ver-

schafft, wenn man sie der eigenen Verfügungsgewalt unterworfen

hat”182. Die Telefonkarte wird aufgeschnitten, um an den Chip zu gelan-

gen, der die Daten enthält. An den Chip werden neue Bauteile angebracht

und so ein „Endlos - Chip“ hergestellt. Beim Leerspielen von Glücks-

spielautomaten wird für das „Sich - Verschaffen“ i.S.d. § 202 a StGB

vorausgesetzt, daß der Chip des Glücksspielautomaten und die in ihm

gespeicherten Daten entfernt, ausgewertet und in Besitz genommen wer-

den183. Hier wird der Chip ebenfalls aus der Telefonkarte herausgetrennt

und in Besitz genommen. Zu den gespeicherten Daten kommen neue

hinzu. Der Hersteller des Telefonkartensimulators hat die Daten in seine

Verfügungsgewalt gebracht. § 202 a StGB ist demnach einschlägig.

5. Ergebnis

Beim Herstellen von Telefonkartensimulatoren macht sich der Hersteller

nach § 269 I 2. Alt., § 270 ( bzw. § 269 I 2. Alt. III, 270 i.V.m. § 267 III

Nr. 1 1. Alt.), § 303 a I 4. Alt. und § 202 a StGB strafbar. Diese Tatbe-

stände stehen gemäß § 52 StGB in Tateinheit.

II. „Vollsimulator“ einer Telefonkarte der Telekom durch
Anbringen von Bauteilen auf einem Kartenrohling

Ein Telefonkartensimulator kann auch als sogenannter „Vollsimulator“

gebaut werden. Der Hersteller des „Vollsimulators” muß Platinen ätzen.

                                                          
181 Tröndle/Fischer, § 202 a, Rdnr. 7 a
182 Hilgendorf, JuS 1996, S. 702 ff., S. 709
183 Etter, CR 1988, S 1024; Neumann, JuS 1990, S. 539; Westphal, CR 1987, S.

516 f.
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Diese Platinen werden mit einem Chip verbunden und auf einen Karten-

rohling aus Plastik aufgebracht, der die selbe Form und Größe der Ori-

ginaltelefonkarte besitzt. Der Chip ist so konstruiert, daß der „Vollsimu-

lator” an öffentlichen Kartentelefonen eine handelsübliche Telefonkarte

vortäuscht und zum Telefonieren akzeptiert wird184. „Vollsimulatoren”

existieren in der Variante des „ Endlos – Chips“185 oder sie werden mit

Telefoneinheiten in einer bestimmten Höhe bestückt. Es ist auch ein Chip

denkbar, der sich nur begrenzt oft wieder auflädt (z.B. 300 Mal). Um den

Chip dieser Karte wieder zu aktivieren, muß er beim Hersteller für die

nächsten 300 Mal wieder freigeschaltet werden186. Diese Varianten un-

terscheiden sich aber nur bezüglich der Höhe des Einheitenguthabens.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit einen „Vollsimulator” herzustellen.

Zunächst muß auf einen Kartenrohling ein Chip aufgebracht werden. Auf

diesen Chip werden dann die aus einer „Originaltelefonkarte“ ausgelese-

nen Daten unverändert übertragen. Mit diesen Informationen bestückt,

erweckt der „Vollsimulator” im Fernsprechautomaten ebenfalls den An-

schein einer echten Telefonkarte. Der „Vollsimulator” ermöglicht so das

Führen von Telefongespräche. Dieser „Vollsimulator” wird nachfolgend,

zur Unterscheidung von dem oben eingeführten Vollsimulator, „Dou-

blette” genannt.

Bei der Untersuchung  der Strafbarkeit der Herstellung der Vollsimulato-

ren wird von den Ergebnissen der Strafbarkeit der aus Originaltelefon-

karten hergestellten Telefonkartensimulatoren ausgegangen. Da hier

ähnliche Simulatoren vorliegen, muß nur auf die Unterschiede eingegan-

gen werden.

Beim Bau eines „Vollsimulators” werden beweiserhebliche Daten nach

§§ 269 I 1. Alt, 270 StGB gespeichert. Wenn der Bau der Vollsimulato-

                                                          
184 „Pfälzischer Merkur“ Zweibrücken vom 02.07.1997
185 Hohenloher Zeitung vom 02.11.1996; Kapitel 3, A, I, S. 42 ff.
186 Hohenloher Zeitung vom 02.11.1996
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ren gewerbsmäßig betrieben wird, liegt eine Strafbarkeit nach §§ 269 I 1.

Alt, III, 270  i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB vor. Telefoneinheiten

sind Daten i.S.d. § 269 StGB. „Speichern“ i.S.d. § 269 StGB steht dem

„Herstellen einer unechten Urkunde“ i. S. d. § 267 StGB gleich. Es wird

dann eine unechte Urkunde hergestellt, wenn der scheinbare Aussteller

nicht mit dem tatsächlichen Aussteller übereinstimmt. Auf die hypotheti-

sche Prüfung des Urkundenbegriffs innerhalb des § 269 StGB übertra-

gen, bedeutet dies, daß die Daten so gespeichert werden müssen, daß der

Eindruck entsteht, als stamme diese Speicherung von einer anderen Per-

son. Es muß mithin eine Identitätstäuschung vorliegen187. Der „Vollsi-

mulator” kann dem Erscheinungsbild nach einer handelsüblichen Tele-

fonkarte nachempfunden sein. Er weist dann den Schriftzug der Deut-

schen Telekom und ein für die Telefonkarten der Deutschen Telekom

übliches Motiv auf. Er kann aber auch neutral gestaltet sein. Teilweise

sind die „Whitecard – Rohlinge” professionell wie Platinen verlötet, an-

dere sind offenbar in Heimarbeit mit Tesafilm abgeklebt188. In beiden

Fällen simuliert er beim Einschieben in den Fernsprechautomaten eine

handelsübliche Telefonkarte des Ausstellers Deutsche Telekom. Wirkli-

cher Aussteller ist aber der Hersteller des Vollsimulators, so daß schein-

barer Aussteller und wirklicher Aussteller differieren und hypothetisch

eine unechte Urkunde vorliegen würde.

Wenn bei der Herstellung eines „Vollsimulators“ der Inhalt einer Ori-

ginaltelefonkarte dupliziert wird, entsteht eine Kopie. Damit diese

Handlung §§ 269 I 1. Alt, 270 StGB erfüllt, muß das elektronische Du-

plikat auf seine hypothetische Urkundenqualität überprüft werden. Dabei

entstehen die gleichen Probleme, wie sie bei der Beurteilung der Urkun-

denqualität einer Urkundenfotokopie vorliegen. „Herstellen“ nach § 267

StGB setzt voraus, daß der Aussteller die Gedankenerklärung selbst der

Verkörperung zuführt oder diese in die Wege leitet189. Die herrschende

                                                          
187 Rösler, iur 1987, S. 412 ff., S. 417
188 SZ vom 09.12.1997, http://www.suedeutsche.de/aktuell/muc_b.htm
189 Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 359
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Lehre setzt die Fotokopie der Abschrift gleich und verneint deren Urkun-

deneigenschaft, weil sie keine eigene Erklärung des Ausstellers sei, son-

dern die bloße Wiedergabe einer anderweitig verkörperten Erklärung190.

Bei Übertragung dieser Grundsätze auf die elektronische Kopie von Da-

ten kommt man zu dem Ergebnis, daß diese Duplikate nur Ebenbild ihrer

Vorlage sind, der Hersteller dieser Daten für ihre Richtigkeit keine Ver-

antwortung übernimmt191 und den Duplikaten somit die hypothetische

Urkundenqualität fehlt. Damit würden Datenkopien aus dem Schutzbe-

reich des § 269 StGB herausfallen und § 269 I 1. Alt. StGB wäre für Du-

plikate zu verneinen.

Laut herrschender Lehre können Fotokopien aber ausnahmsweise zur

Urkunde i.S.d. § 267 StGB „aufrücken“, wenn die Reproduktion dem

Original soweit ähnelt, daß sie mit diesem verwechselt werden kann und

der Hersteller diese Reproduktion als vom scheinbaren Aussteller stam-

mende Urschrift ausgibt192.

Fraglich ist, ob die Grundsätze, die für die bei Original und Kopie bei

Urkunde gelten, auch auf Daten projiziert werden können. Puppe stellt

auf die Gegensätze von Urkunden und Daten ab. Urkunden werden als

Schriftstücke körperlich weitergeleitet, während bei Daten deren Infor-

mation auf Disketten oder Festplatten übertragen wird. Die Daten sind

nicht fest an einen körperlichen Gegenstand gebunden. Wenn trotzdem

die Verkörperung der Daten in den Vordergrund gestellt würde, wäre

                                                          
190 BGHSt, 24, S. 140, S. 141 mit weiteren Nachweisen: Schröder, JR 1965, S.

232 f; ders. JR 1971, S. 469 f.; Kienapfel, NJW 1971, S. 1781 ff.; D. Meyer,

MDR 1973, S. 9 ff.; Zacyk, NJW 1989, S. 2515 ff.; Freund, JuS 1991, S. 723

ff.; BayObLG NJW 1990, S. 3221;
191 Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 359
192 OLG Köln, StV 1987, S. 297; BayObLG, NJW 1989, S. 2553; NJW 1992, S.

3311; Tröndle/Fischer § 267 Rdnr 12 b; Freund JuS 1991, S. 723;

Sch/Sch/Cramer, § 267 Rdnr. 42
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jeder Speicherungsvorgang strafrechtlich zu überprüfen193. § 269 StGB

schützt also nicht die „Originalspeicherung”, sondern den „Informations-

gehalt des Datums”194. Damit ist eine Differenzierung zwischen Original

und Kopie hinfällig. Der Schutz des § 269 StGB umfaßt die „einmal vom

Aussteller in Verkehr gebrachte Speicherung eines Datensatzes” und

„jede weitere Speicherung dieses Datensatzes, egal ob sie vom Aussteller

selbst vorgenommen oder autorisiert worden ist oder durch einen Dritten

erfolgt”195. Es soll jedoch auch verhindert werden, daß Datensätze unbe-

fugt kopiert werden. Nach der von Puppe vertretenen Ansicht kann man

nicht ”die Datenkopie als echte Datenurkunde nach § 269 StGB schützen

und gleichzeitig ihren Hersteller wegen Speicherung einer unechten Ur-

kunde nach § 269 StGB bestrafen” 196. Nach dieser Ansicht wäre § 269

StGB für die Herstellung einer Datenkopie zu verneinen.

Wenn man nur die Daten betrachtet, kann man nicht zwischen Origi-

naldaten und Kopie der Daten unterscheiden. Dies ist bei Urkunden und

Fotokopien ebenso. Diesbezüglich besteht mithin kein Unterschied zwi-

schen Urkunde und Daten. Wenn man nun der herrschenden Lehre be-

züglich der Urkunden folgt, muß auch ihre Ausnahme für Urkundenko-

pien auf Datenkopien angewendet werden197. Wenn das Datenoriginal

nicht von der Datenkopie zu unterscheiden ist, sind sie, wie Urkunde und

Fotokopie, auch strafrechtlich gleich zu behandeln198. Der Hersteller der

„Doublette” will diese am öffentlichen Fernsprecher wie eine von der

Deutschen Telekom ausgegebene Telefonkarte einsetzen. Die „Dou-

blette” müßte von der Originaltelefonkarte nicht unterschieden werden

können. Abzustellen ist nicht auf das äußerliche Erscheinungsbild des

                                                          
193 Puppe, Nomos - Kommentar, § 269 Rdnr. 27
194 Puppe, Nomos - Kommentar, § 269 Rdnr. 28
195 Puppe, Nomos - Kommentar, § 269 Rdnr. 28
196 Puppe, Nomos - Kommentar, § 269 Rdnr. 28
197 Welp, CR 1992, S. 354 ff., S. 359
198 so auch Cramer, JZ 1992, S. 1031 ff. , S. 1032; Bühler, MDR 1987, S. 448

ff., S. 454
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Datenträgers, sondern auf die vom „Vollsimulator” ausgelöste Reaktion

am Fernsprechautomaten. Diese wird durch die Daten bestimmt. Der

Fernsprecher schaltet  die Leitung bei der Benutzung von Simulatoren

ebenso frei wie bei Originalkarten, weil die Daten nicht differieren. Auf

die Daten abgestellt, liegt also das gleiche äußere Erscheinungsbild vor.

Somit ist die Herstellung eines „Vollsimulators“, der eine Doublette dar-

stellt, ebenfalls nach § 269 I 1. Alt., 270 StGB strafbar. Wenn Doubletten

gewerbsmäßig hergestellt werden, liegt eine Strafbarkeit nach §§ 269 I 1.

Alt, III, 270  i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB vor.

Eine Strafbarkeit nach § 303 a StGB scheidet aus, da beim Herstellen

eines „Vollsimulators“ durch eigenes technisches „Know – How“  von

Anfang an Daten des Herstellers vorlagen. Der Hersteller hat diese Daten

selbst erzeugt und abgespeichert. Dieser Skripturakt ist ihm zu zuordnen.

Der Hersteller und nicht die Deutsche Telekom ist bezüglich der Daten

verfügungsberechtigt. Da der Hersteller des „Vollsimulators” selbst ver-

fügungsberechtigt ist, können seine eigenen gewollten Handlungen sei-

nem Interesse als Verfügungsberechtigtem nicht widersprechen.

§ 202 a StGB greift ebenfalls nicht, da Daten, die der Hersteller selbst

erstellt, für ihn bestimmt sind. Er hat sie selbst erstellt und muß sie sich

nicht mehr verschaffen.

Anders könnte die Bewertung des § 303 a StGB beim „Vollsimulator“ in

Form der Doublette ausfallen, denn es werden keine „erfundenen” Daten

übertragen, sondern Daten aus der Originaltelefonkarte. Problematisch

erscheint hier, ob beim einfachen Übertragen der Daten von der Ori-

ginaltelefonkarte auf den Kartenrohling ein Verändern i.S.d. § 303 a

StGB vorliegt, da auf die Daten selbst nicht eingewirkt wird. Wie bei der

Installation eines „Endlos – Chips“ verändert sich der Inhalt dahinge-

hend, daß das Telefonguthaben nicht von der Deutschen Telekom aufge-

spielt und freigegeben wurde, sondern von demjenigen, der die Duplizie-

rung  vorgenommen hat. Bezüglich der Rechtswidrigkeit entstehen die-
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selben Probleme wie oben199 und mit diesen Argumenten wird eine

Strafbarkeit nach § 303 a 4. Alt. StGB bejaht200.

Anders als beim „Vollsimulator” ist § 202 a StGB beim Erstellen einer

„Doublette”  zu bejahen. Die Daten der Originaltelefonkarte, die nicht in

Form der Zugänglichmachung für den Nutzer bestimmt sind, müssen für

die Übertragung auf den Kartenrohling entschlüsselt werden. Mit dem

Übertragen auf den Kartenrohling hat der Hersteller der „Doublette” Ver-

fügungsmacht an den im Chip der Originaltelefonkarte enthaltenen Daten

erlangt. Er hat sie sich i.S.d. § 202 a StGB verschafft.

Insgesamt gesehen liegt einerseits beim Herstellen eines „Vollsimula-

tors“ §§ 269 I 1. Alt., 270 StGB (§§ 269 I 1. Alt, III, 270  i.V.m. § 267 III

Nr. 1 1. Alt. StGB) vor. Andererseits macht sich der Täter beim Herstel-

len eines Duplikats gemäß §§ 269 I 1. Alt., 270 (§§ 269 I 1. Alt, III, 270

i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB), § 303 a und § 202 a StGB in Tatein-

heit nach 52 StGB strafbar.

III. Neuaufladen einer abtelefonierten Telefonkarte der
Deutschen Telekom

Eine andere Möglichkeit, eine handelsübliche Telefonkarte zu simulie-

ren, stellt das “Aufladen” einer abtelefonierten Telefonkarte der Telekom

dar. Durch einen technischen Trick wird die „wertlose“ Telefonkarte in

einem Aufladegerät auf ihr ursprüngliches Guthaben gebracht201. Die so

aufgeladenen Telefonkarten werden von den öffentlichen Kartenfern-

                                                          
199 Kapitel 3. A.I.3.a.ac.  S.75 ff.
200 a.A. Hilgendorf, JuS 1996, S.890; m.w.N. auf: Meinhard, Überlegungen zur

Interpretation von § 303 a, 1991; LK – Tolksdorf, § 303 a Rdnr. 18, die § 303 a

StGB verneinen, da sich die Verfügungsbefugnis nicht auf Kopien erstreckt
201 Informationen der Deutschen Telekom anläßlich eines persönlichen Ge-

sprächs in Darmstadt am 23.07.1998
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sprechautomaten akzeptiert. Das aufgeladene Guthaben kann abtelefo-

niert werden.

Die Deutsche Telekom versuchte dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Dazu nutzte sie vorhandene Speicherkapazität der Originaltelefonkarte.

Die Information „diese Karte ist leer” erscheint in dieser Speicherkapa-

zität sobald das Guthaben der Originaltelefonkarte abtelefoniert ist.

Durch das Aufladegerät reaktivierte Telefonkarten trugen diese Informa-

tion („diese Karte ist leer”) weiter in sich. Sie wurden nun von den Tele-

fonkartenautomaten als ungültig zurückgewiesen. Mittlerweile sind die

Aufladegeräte aber in der Lage, die Telefonkarten so aufzuladen, daß die

Guthaben abtelefoniert werden können, ohne daß der Fernsprechautomat

dies erkennen kann 202. Die neuaufgeladenen Guthaben können wieder

ungestört abtelefoniert werden.

Bei der Untersuchung der Strafbarkeit des „Aufladens” soll ebenfalls nur

auf die Unterschiede zu den bereits erörterten Verhaltensweisen bezüg-

lich Telefonkarten mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Gutha-

ben hingewiesen werden.

§§ 269 I 1, 270 StGB ist in der Alternative des „Veränderns“ erfüllt.

Wenn das Aufladen gewerbsmäßig betrieben wird, trifft §§ 269 I 1 2.

Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB zu. Denn Telefoneinhei-

ten sind Daten. Das „Verändern” von Daten entspricht dem Verfälschen

einer echten Urkunde. Durch den Aufladevorgang gelangen neue Daten

auf den Chip der Telefonkarte. Die Daten wurden also verändert. Diese

Daten stammen aber nicht von der Deutschen Telekom. Somit findet

auch hier eine Täuschung über den Urheber der gespeicherten Daten

statt. Denn die Deutsche Telekom hat scheinbar, aber nicht tatsächlich,

die Speicherung des Einheitenguthabens auf die Telefonkarte und damit

eine Veränderung von beweiserheblichen Daten vorgenommen.

                                                          
202 Information der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen

Gesprächs am 18.06.1999
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§ 303 a StGB trifft nur zu, wenn durch das „Aufladen” Daten verändert

wurden. Die wiederaufgeladene Karte stellt aber keine Doublette dar,

weil die aus der Sphäre des Herstellers stammenden Daten per Auflade-

gerät auf den Original – Datenträger aufgespielt werden. Verändern i.S.d.

§ 303 a StGB ist  „jede Form inhaltlichen Umgestaltens der gespeicher-

ten Daten”203. Durch den Aufladevorgang werden auch hier neue Daten

hinzugefügt, die den Aussagewert dahingehend verändern, daß die Tele-

foneinheiten nicht von der Deutschen Telekom stammen. Es wurden

Daten verändert. Der Täter erfüllt § 303 a StGB.

Der Hersteller hat aber eine abgelaufene, also eine ungültige Telefon-

karte, aufgeladen. Die Herstellungsvariante des Neuaufladens setzt eine

abtelefonierte Originaltelefonkarte der Deutschen Telekom voraus. Als §

303 a StGB für das Verändern der Originaltelefonkarte durch das An-

bringen neuer Bauteile geprüft wurde, wurde bei der Rechtswidrigkeit

problematisiert, ob die Deutsche Telekom nach dem Abtelefonieren der

Originaltelefonkarte noch Verfügungsberechtigte ist204. Dort wurde der

Deutschen Telekom ein „schutzwürdiges Interesse an der Unversehrtheit

der Daten” der abtelefonierten Originaltelefonkarte zuerkannt205. Dies ist

auch beim Wiederaufladen abtelefonierter Telefonkarten relevant. Am

Neuaufladen abgelaufener Telefonkarten wird deutlich, daß Manipulatio-

nen an ungültigen Telefonkarten ähnliche Folgen haben, wie Manipula-

tionen an gültigen Telefonkarten. Wenn nun die Verfügungsberechtigung

der Deutschen Telekom an den Daten der abgelaufenen Telefonkarte

nicht bestünde, könnte ihr Aufladen strafrechtlich nicht nach § 303 a

StGB erfaßt werden. Daran wird deutlich, daß wenn umfassender Straf-

rechtsschutz erreicht werden soll, das Interesse an der Unversehrtheit auf

die Existenz der Daten ausgeweitet werden muß. Durch das Beispiel des

Neuaufladens abgelaufener Telefonkarten wird die für die durch neue

                                                          
203 Tröndle/Fischer, § 303 a Rdnr. 8
204Kapitel 3. A.I.3.a.ac S.75
205Kapitel 3. A.I.3.a.ac S.75
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Bauteile veränderte Originaltelefonkarte getroffene Entscheidung ge-

stützt206. § 303 a StGB trifft also zu.

§ 202 a StGB scheitert, da Kenntnisnahme von den in der Telefonkarte

enthaltenen Daten bzw. deren Entschlüsselung für den Aufladevorgang

nicht erforderlich ist. Durch den Aufladevorgang werden Daten vom

Aufladegerät übertragen. Die Daten stammen aus der Sphäre des Aufla-

denden. Diese sind jedenfalls vor dem Aufladen in diese Sphäre gelangt.

Das Know – How desjenigen, der einen Vollsimulator baut, war gleich-

falls vor dem Bau vorhanden. Insofern ist niemand außer dem Aufladen-

den verfügungsberechtigt, so daß die Daten für ihn bestimmt waren. Der

Aufladende muß sich die Daten demgemäß nicht durch den Aufladevor-

gang verschaffen.

Das Neuaufladen der Telefonkarte ist nach §§ 269 I 2. Alt., 270 (§§ 269 I

1 2. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB), 303 a, 52 StGB

strafbar.

B. Manipulationsvarianten von Karten, die mit einem
Telefonchip ausgestattet sind, welcher zeitlich unbe-
grenztes bzw. längeres bargeldloses Telefonieren er-
möglicht

Bei Karten, die mit einem Telefonchip ausgestattet sind, gibt es verschie-

dene Manipulationsvarianten. Einerseits kann aus einem Kartenrohling

ein Vollsimulator hergestellt werden. Andererseits ist es möglich, auf

einer Originalkarte den Chip so zu manipulieren, daß ebenfalls ein Si-

mulator entsteht.

                                                          
206 Kapitel 3. A.I.3.a.ac S. 75
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I. Totalfälschungen durch Aufspielen von Informationen
auf den Telefonchip eines Kreditkartenrohlings, so daß
der Nachahmungsgrad für die Telefonkarteneigenschaft
ausreicht

In Verbindung mit Kreditkarten, die eine Telefonkartenfunktion haben,

können Vollsimulatoren hergestellt werden. Dabei wird auf einen Karten-

rohling ein Chip aufgebracht, auf den Informationen aufgespielt werden.

Diese Informationen stammen entweder aus dem tätereigenen „Know –

How“ oder sie wurden unverändert vom Kreditkartenoriginal auf den

Kartenrohling übertragen. Im ersten Fall handelt es sich um einen Voll-

simulator, im zweiten um eine Doublette. Der Vollsimulator erweckt bei

öffentlichen Fernsprechern den Eindruck, es handele sich um „echte

Kreditkarten mit Telefonkartenfunktion” und kann so die Gültigkeitsprü-

fung des Fernsprechers bestehen. Dabei ist nur ein geringer Nachah-

mungsstandard erforderlich, um den „Telefonkarteneffekt“ der Kredit-

karte zu erreichen207. Es wird hier ebenfalls, wie bei der Telefonkarte mit

aufladbarem und abtelefonierbarem Guthaben208, zwischen dem Vollsi-

mulator und der Doublette unterschieden. Wenn die Gültigkeitsprüfung

überwunden ist, kann mit dem Vollsimulator ohne zeitliche Beschrän-

kung des Telefonats kostenlos telefoniert werden. Die Kreditkarte ist bei

keinem Kreditkarteninstitut registriert. Es existiert kein Kre-

ditkarteninhaber und kein Konto, von dem Geld abgebucht werden kann.

Die Kosten der Telefongespräche, die mit „Vollsimulatoren” geführt

werden, können mithin keiner bei einem Kreditinstitut geführten Kredit-

karte zugeordnet werden. Die Deutsche Telekom kann die mit einem

„Vollsimulator“ geführten Gespräche gegenüber keinem Kreditkartenisti-

tut ordnungsgemäß abrechnen. Bei der Doublette werden die geführten

Telefonate zunächst dem Inhaber der kopierten Kreditkarte zugerechnet.

                                                          
207 Angaben der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen Ge-

sprächs vom 18.06.1999
208 Kapitel 3. A.II, S. 85 ff.
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1. Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Rechts – und Beweisverkehrs

Eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Beweisver-

kehrs könnte durch das Aufspielen der Daten auf den Chip des Karten-

rohlings gegeben sein.

Aus denselben Gründen wie bei der Telefonkarte mit aufgespeichertem

und abtelefonierbarem Guthaben scheidet eine Strafbarkeit des Herstel-

lers eines Vollsimulators einer Kreditkarte mit Telefonchip wegen Ur-

kundenfälschung nach § 267 StGB aus209. Die Informationen auf dem

Telefonchip der Kreditkarte sind nicht sichtbar verkörpert, so daß die

äußere Erscheinungsform der für § 267 StGB geforderten Gedankener-

klärung nicht erfüllt ist210.

Die Herstellung eines „Vollsimulators” einer Kreditkarte mit Telefonchip

stellt keine Fälschung technischer Aufzeichnungen nach § 268 StGB dar.

Das Telefonieren mit der Kreditkarte mit Telefonchip ähnelt dem Telefo-

nieren mit der Telefonkarte mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem

Guthaben. In beiden Fällen entsteht beim Telefonieren keine Quittung

über die verbrauchten Einheiten, also kein „abtrennbares Stück”211. Der

Telefonchip der Kreditkarte „fixiert” die geführten Telefongespräche

nicht „elektromagnetisch ablesbar ”212, so daß nichts gespeichert wird,

was mit einem „abtrennbaren” Stück vergleichbar wäre213. Es entsteht

also keine Art „elektronischer Quittung” über die vertelefonierten Ein-

heiten und damit liegt keine technische Aufzeichnung vor. Sowohl § 267

StGB als auch § 268 StGB sind für „Vollsimulatoren” von Kreditkarten

                                                          
209 Kapitel 3. A.II, S. 85 ff.
210 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 267 Rdnr. 48; SK – Hoyer, § 267

Rdnr. 28, 29
211 s. für die Telefonkarte mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Gutha-

ben; Kapitel 3. A.I.2.b, S. 52 ff.
212 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3
213 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 3; LK – Tröndle, § 268 Rdnr. 11
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mit Telefonchip aus den gleichen Gründen wie bei der Telefonkarte mit

aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben abzulehnen.

Durch das Aufspielen der Informationen auf den Telefonchip einer Kre-

ditkarte könnte § 269 I 1. Alt. StGB verwirklicht sein. Dazu müßte der

Telefonchip der Kreditkarte Daten enthalten. Der Telefonchip einer Kre-

ditkarte enthält die PIN und Informationen, mit denen die Kreditkarte,

der Kreditkarteninhaber bzw. das Kreditkartenkonto mit den über den

Telefonchip geführten Telefonaten in Verbindung gebracht werden kön-

nen. Diese Informationen geben Auskunft über die Ausgestaltung des

Vertragsverhältnisses zwischen Kreditkarteninhaber und Kreditkartenin-

stitut. Nach diesem Vertragsverhältnis ist der Kreditkarteninhaber be-

rechtigt, Telefongespräche an öffentlichen Fernsprechautomaten zu füh-

ren, welche über das Kreditkartenkonto abgerechnet werden. Dies stellt

eine „Wirklichkeit, die außerhalb des Zeichensystems liegt”214 dar, näm-

lich den vertraglichen Hintergrund des Telefonierens. Die Informationen

auf dem Telefonchip sind Daten. Diese Daten sind beweiserheblich, da

sie Beweis über das Rechtsverhältnis zwischen Kreditkartengeber und

Kreditkartennehmer im Kartenverkehr erbringen.

Der Aussagegehalt des Telefonchips einer Kreditkarte stellt sich wie

folgt dar, wenn er stofflich fixiert und sichtbar gemacht würde: Der Kre-

ditkarteninhaber X kann beim Vertragsunternehmen Deutsche Telekom

Telefongespräche in Höhe seines Kreditlimits Y führen, für die das Kre-

ditkarteninstitut Z garantiert einsteht, wenn von seiten der Deutschen

Telekom die Kreditkarte ordnungsgemäß geprüft wird. Diese Visualisie-

rung müßte nach § 267 StGB hypothetisch auf ihre Urkundenqualität

überprüft werden.

Die Rechtsbeziehung zwischen Kreditkarteninstitut und Kreditkarten-

nehmer stellt einen Sachverhalt dar, der durch einen Menschen erklärt

werden kann. Dieser Sachverhalt wird auch durch den Datenverarbei-
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tungsvorgang nicht verändert, der durch das Einführen der Kreditkarte in

den Fernsprechautomat ausgelöst wird. Denn der Fernsprechautomat liest

die Daten ein und prüft sie auf ihre Gültigkeit. Im Unterschied zur Tele-

fonkarte mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben wird

kein Einheitenguthaben vermindert, sondern es werden nur Daten ausge-

lesen und konserviert. Der Sachverhalt ist also vor und nach der Daten-

verarbeitung der gleiche, so daß er immer von einem Menschen herrührt

und dauerhaft ist215. Die Perpetuierungsfunktion ist erfüllt.

Bei einer Kreditkarte läßt sich durch den äußerlichen Aufdruck und die

Informationen im Telefonchip feststellen, von welchem Kreditkartenin-

stitut sie stammt. Sie läßt demnach ihren Aussteller erkennen.

Beim Herstellen eines Simulators werden Daten auf einen Chip eines

Kreditkartenrohlings aufgespielt. Diese Daten könnten nach § 269 I 1.

Alt. StGB so gespeichert worden sein, daß es den Anschein hat, sie rühr-

ten von einer anderen Person her216. Die auf den Vollsimulator aufge-

spielten Daten stammen aus dem Know - How des Herstellers des Simu-

lators und nicht von dem Kreditkarteninstitut, welches die Kreditkarte

mit Telefonfunktion ausgegeben hat.

Bei der Doublette werden Daten ohne Autorisierung durch das Kredit-

karteninstitut vom Chip einer Originalkreditkarte auf den Chip des Kar-

tenrohlings übertragen, so daß sie ebenfalls nicht durch das Kreditkar-

teninstitut freigegeben wurden. Wenn die Daten von der Originalkredit-

karte auf den Kartenrohling dupliziert werden, liegt eine Datenkopie vor.

In Kapitel 3, A, II wurde die Datenkopie dem Original im Ergebnis dann

gleichgestellt, wenn der Simulator am Fernsprecher die gleichen Vor-

gänge auslöst wie das Original217. Die Doublette einer Kreditkarte mit

                                                                                                                                             
214 Tröndle/Fischer, § 268 Rdnr. 4
215 Puppe, Nomos – Kommentar zum StGB, § 269 Rdnr. 21
216 Rösler, iur, 1987, S. 412 ff., S. 417
217 Kapitel 3. A.II, S. 85 ff.
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Telefonchip wird als Original verwendet und funktioniert wie ein Origi-

nal. Die Doublette besitzt hypothetische Urkundenqualität.

Der öffentliche Fernsprecher geht beim „Vollsimulator” und bei der

Doublette davon aus, daß die Daten von dem von der Karte ausgewiese-

nen Kreditinstitut herrühren. Scheinbarer und tatsächlicher Aussteller

stimmen bei beiden Varianten nicht überein, so daß eine Identitätstäu-

schung und damit „Speichern“ i.S.d. § 267 I 1. Alt. StGB vorliegt.

Bei der Herstellung eines Vollsimulators, einer Kreditkarte mit Telefon-

funktion oder einer Doublette einer solchen ist für den Hersteller § 269 I

1. Alt. i.V.m. § 270 StGB einschlägig. Wenn der Hersteller gewerbsmä-

ßig handelt, ist er nach §§ 269 I 1. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1.

Alt. StGB zu bestrafen.

2. Beeinträchtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Mit Telefonkartenfunktion ausgestattet, erlaubt die Kreditkarte bargeld-

loses Telefonieren. Beim Einsatz der Kreditkarte mit Telefonfunktion

wird der vertelefonierte Betrag mit dem Kreditkartenkonto des Kartenin-

habers in Verbindung gebracht. Verbindungsglied sind die vom Fern-

sprechautomat aus dem Telefonchip ausgelesene Informationen. Diese

Informationen sind Daten218. Die Telefonkosten werden bei der Dou-

blette demjenigen Kreditkartenkunden berechnet, dessen Daten auf den

Kartenrohling dupliziert wurden. Beim Vollsimulator werden erfundene

Daten aufgespielt, was zur Folge hat, daß der vertelefonierte Betrag kei-

nem Kreditkartenkunden zurechenbar ist und dem Kreditkarteninstitut

bzw. der Deutschen Telekom als Minus verbleibt.  Der „Vollsimulator”

einer Kreditkarte mit Telefonchip ermöglicht bargeldloses Telefonieren,

ohne daß dies über eine Kreditkartenrechnung abgerechnet und bezahlt

wird. Das Telefonieren mit der Doublette einer Kreditkarte mit Telefon-

                                                          
218 Kapitel 3. B.I.1, S. 96ff.
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chip löst eine Zahlungsverpflichtung einer Person aus, die die Telefonge-

spräche gar nicht geführt hat. Das Herstellen solcher Simulatoren könnte

das Rechtsgut der Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen

Zahlungsverkehrs in Mitleidenschaft ziehen.

Durch das Aufspielen der Daten auf den Kartenrohling könnte eine Zah-

lungskarte i.S.d. § 152 a I Nr. 1, 1. Alt. StGB nachgemacht worden sein.

Dazu müßte die Kreditkarte mit Telefonchip eine inländische Zahlungs-

karte sein, welche den Aussteller gemäß § 152 a IV StGB zu einer ga-

rantierten Zahlung veranlaßt. Das Kreditkarteninstitut garantiert die Be-

zahlung der mit der Kreditkarte getätigten Geschäfte mit den Vertrags-

unternehmen219. Wenn die Kreditkarte mit einer Telefonfunktion ausge-

stattet ist, bezieht sich die Einlösungsgarantie auch auf die Forderungen,

die durch die an den öffentlichen Fernsprechern der Telekom geführten

Telefonate entstehen. Es liegt mithin eine Karte vor, die gemäß § 152 a

IV StGB den Aussteller zu einer garantierten Zahlung veranlaßt. Wird

beispielsweise mit der EUROCARD über deren Telefonchip telefoniert,

muß der EUROCARD – Inhaber, bevor er telefonieren kann, seine EU-

ROCARD – PIN eingeben220. Der Telefonchip der Kreditkarten wird

über diese PIN geschützt. Die Sicherungen gegen Nachahmung, die §

152 a IV Nr. 2 StGB fordert, sind bei Kreditkarten mit Telefonchip vor-

handen221.

Sowohl bei den duplizierten Daten, als auch bei den erfundenen Daten

ahmt der Kreditkartensimulator das Original nach und wird von den

Fernsprechautomaten als solche akzeptiert, so daß eine nachgemachte

Zahlungskarte vorliegt.

                                                          
219 Tröndle/Fischer, § 266 b Rdnr. 5; Bedingungen für die Deutsche Bank -

Kreditkarte, Ziff. 6, Stand 5/97
220Kapitel 2. B.I.1, S. 26 ff.
221 BT – Drucksache, 13/8587, S. 30
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Der subjektive Tatbestand fordert, daß der Täter gemäß § 152 a I StGB

„zur Täuschung im Rechtsverkehr handelt“. Das Tatbestandsmerkmal

„zur Täuschung im Rechtsverkehr” wird bei §§ 267, 269 StGB ebenfalls

vorausgesetzt. Die Auslegung dieses Tatbestandsmerkmal in § 152 a

StGB entspricht der in §§ 267, 269 StGB. § 270 StGB ist hierbei an-

wendbar222. Der Täter will gegenüber dem Fernsprechautomaten eine

echte Kreditkarte simulieren, so daß eine fälschliche Beeinflussung eines

Datenverarbeitungsvorgangs gemäß § 270 StGB bezweckt wird. Ist die

Telefonkarte mit den Eigenschaften einer Kreditkarte verbunden, dann

trifft der Tatbestand des 152 a I Nr. 1, 1. Alt. i.V.m. § 270 StGB für den

Hersteller der Simulatoren zu.

3. Beeinträchtigung des Interesses der Verwendbarkeit der
in den Daten gespeicherten Informationen

Durch das Aufbringen der Informationen auf den Telefonchip des Kar-

tenrohlings könnte eine Datenveränderung und damit § 303 a StGB vor-

liegen. Bezüglich der Verwirklichung des § 303 a StGB greifen die glei-

chen Argumenten wie in Kapitel 3223.

Bezüglich des Vollsimulators der Kreditkarte mit Telefonchip ergeben

sich keine Unterschiede zum Vollsimulator der Telefonkarte mit aufge-

speichertem und abtelefonierbarem Guthaben224. Der Hersteller hat auf

den Telefonchip Daten aus seinem eigenen Know – How übertragen. Der

Hersteller hat diese Daten selbst erzeugt und abgespeichert. Der Herstel-

ler ist Verfügungsberechtigter. Seine Handlungen entsprechen seinem

Interesse, so daß eine Strafbarkeit nach § 303 a StGB ausscheidet.

Durch Kopieren der Daten vom Original auf den Kartenrohling werden

diese Daten in einen anderen Kontext gebracht. Nach dem Kopieren ent-

                                                          
222 BT – Drucksache, 13/8587, S. 30
223 Kapitel 3. A.I.2, S. 51 ff.
224 Kapitel 3. A.II, S. 126 ff.
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sprechen sie nicht mehr der Form, in der sie vom Kreditkarteninstitut

freigegeben wurden. Nach dem Kopieren entsprechen sie deshalb nicht

mehr ihrem ursprünglichen Zustand auf der Original - Kreditkarte. Es

liegt eine Veränderung gemäß § 303 a I 4. Alt. StGB vor. Verfügungsbe-

rechtigter ist das jeweilige Kreditkarteninstitut, denn das Kreditkartenin-

stitut hat die Kreditkarte samt ihren Daten hergestellt, also den „Skriptu-

rakt“225 bewirkt. Gemäß dem Vertrag zwischen Kreditkarteninstitut und

Kreditkarteninhaber darf der Karteninhaber mit der Kreditkarte nur ord-

nungsgemäße Geschäfte mit den Vertragsunternehmen tätigen226. Nach

dem Willen des Kreditkarteninstituts umfaßt diese ordnungsgemäße Nut-

zung nicht, daß die Daten der Kreditkarte auf andere Datenträger über-

tragen werden. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der Existenz der

Daten227.Bei der Doublette trifft § 303 a StGB zu.

4. Beeinträchtigung des Geheimbereichs

Beim Aufspielen von Daten aus dem „Know - How“ des Täters scheidet

§ 202 a StGB aus, da Daten, an denen der Täter verfügungsberechtigt ist,

für ihn bestimmt sind. Er muß sie sich demgemäß nicht mehr verschaf-

fen. Dagegen ist § 202 a StGB bei der Doublette zu bejahen, weil Daten

übertragen wurden, an denen das Kreditinstitut die Verfügungsberechti-

gung hat. Demnach sind diese nicht für den Hersteller bestimmt. Er hat

sie sich durch das Übertragen verschafft.

5. Ergebnis

Beim Herstellen eines „Vollsimulators” einer Kreditkarte in Form einer

Doublette verwirklicht der Täter §§ 152 a I Nr. 1, 1. Alt, § 269 I 2. Alt.

i.V.m. § 270 StGB, § 303 a I 4. Alt. StGB, § 202 a StGB, 52 StGB.

Wenn der Täter einen Vollsimulator mit Daten aus dem eigenen „Know

                                                          
225 Welp, iur 1988, S. 447 f.
226 vgl. Bedingungen für Deutsche Bank – Kreditkarten Ziff. 1, 2, 3, Stand 5/97
227 so  Kapitel 3. A.I.3.a.ac S. 75
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- How“ anfertigt, verwirklicht er §§ 152 a I Nr. 1,  1. Alt., § 269 I  2. Alt.

i.V.m. § 270 StGB, 52 StGB.

II. Manipulationen am Telefonchip einer Kreditkarte

Denkbar wäre auch ein Eingriff auf den Telefonchip der Kreditkarte,

indem Informationen auf diesen übertragen werden, die bewirken, daß

mit dem Telefonchip der eigenen Karte ein Konto eines anderen oder

eines nicht existierenden Kreditkarteninhabers in Verbindung gebracht

wird. Im Vergleich zur Strafbarkeit des „Vollsimulators” wird bei der

Untersuchung der Strafbarkeit der Manipulation nur auf die Unterschiede

eingegangen.

§ 269 I 2. Alt. i.V.m. § 270 StGB ist zu bejahen, da die neuen Daten auf

dem Chip der Kreditkarte Eingang finden. Die dauerhafte menschliche

Gedankenerklärung des Telefonchips ist somit verändert. Die neuen Da-

ten stammen nicht vom Kreditkarteninstitut. Der Name des Kreditkar-

teninstituts verbleibt aber auf der Kreditkarte. Der Telefonchip enthält

Informationen über das Kreditkarteninstitut, so daß es den Anschein hat,

als ob die manipulierten Daten vom Kreditkarteninstitut freigegeben

worden sind. Tatsächlicher Aussteller und scheinbarer Aussteller diffe-

rieren. Die Daten sind mithin verändert worden. Wenn dies gewerbsmä-

ßig betrieben wird, macht sich der Hersteller nach §§ 269 I 2. Alt., III,

270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB strafbar.

Diese Handlung erfüllt auch § 152 a I Nr. 1, 2. Alt. StGB. Die Kredit-

karte mit integrierter Telefonfunktion stellt eine Zahlungskarte dar, die

durch die Manipulation nicht mehr den vom Kreditkarteninstitut autori-

sierten Inhalt hat. Die echte Karte wird durch den Eingriff in den Tele-

fonchip verändert228 und ist demgemäß verfälscht.

                                                          
228 BT – Drucksache, 13/8587, S. 30
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Durch den Austausch der zu belastenden Konten könnten Daten nach

§ 303 a StGB verändert worden sein. Die auf dem Telefonchip befindli-

chen Daten entsprechen nicht mehr dem ursprünglichen Zustand der

Kreditkarte. Es sind neue Informationen auf den Telefonchip gelangt.

Dem Telefonchip liegt ein anderer Informationsgehalt zu Grunde, so daß

eine Veränderung gemäß § 303 a I 4. Alt. StGB vorgenommen wurde.

Diese Handlung ist rechtswidrig, wenn das Verwendungsinteresse des

Verfügungsberechtigten tangiert ist229. Verfügungsberechtigter ist das

jeweilige Kreditkarteninstitut, denn das Kreditkarteninstitut hat die Kre-

ditkarte samt ihren Daten hergestellt, also den „Skripturakt“230 bewirkt.

Der Karteninhaber darf mit der Kreditkarte nur ordnungsgemäße Ge-

schäfte mit den Vertragsunternehmen tätigen, nicht aber die Daten auf

der Kreditkarte beeinflussen. Rechtswidrigkeit ist somit zu bejahen. Der

Hersteller einer Kreditkarte mit verändertem Telefonchip macht sich

nach § 303 a StGB strafbar.

Solche Manipulationen können aber auch an abgelaufenen und somit

ungültigen Kreditkarten vorgenommen werden. Fraglich ist hier, ob die

Gültigkeit der Karte etwas an der Verfügungsberechtigung über die Da-

ten ändert231. Genau dieselbe Frage wurde schon bei der Prüfung des

§ 303 a StGB für den Umbau der Originaltelefonkarte zum Telefonkar-

tensimulator ausführlich erörtert232. Bei den Kreditkarten ist der Weg

erfolgreich, der die Verfügungsberechtigung an ungültigen Kreditkarten

über die Herrschaftsmacht233 bestimmt, weil viele Kreditkarteninstitute

bezüglich abgelaufener Kreditkarten ein Einzugsrecht234 haben. Das Kre-

                                                          
229Kapitel 3. A.I.3.a.ac. S. 75
230 Welp, iur 1988, S. 447 f.
231 vgl. Kapitel 3. A.I.3.a.ac.S. 75
232 Kapitel 3. A.I.3.a.ac. S. 75
233 vgl. Kapitel 3. A.I.3.a.ac  S. 75 mit Verweis auf BayObLG, JR 1994, S. 476,

S. 477
234 vgl. Bedingungen für die Deutsche Bank – Kreditkarten, Ziff. 15, Stand 5/97
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ditkarteninstitut behält meist das Eigentum an der Kreditkarte235, so daß

über die Anknüpfung am Eigentum am Datenträger von der Verfügungs-

berechtigung des Kreditkarteninstituts an den Daten nach Ablauf der

Gültigkeit auszugehen ist. Man kann nach anderer Meinung auch prüfen,

ob „der ursprünglich Verfügungsberechtigte immer noch ein schutzwür-

diges Interesse an der Unversehrtheit der Daten hat”. Das schutzwürdige

Interesse bestimmt sich nach dem Ansatz, die Daten für den Zeitraum

ihrer zeitliche Existenz zu schützen236. Nach Ablauf der Gültigkeit der

Kreditkarte bleibt das Kreditkarteninstitut verfügungsberechtigt. Die Ver-

fügungsberechtigung ist, unabhängig von der Gültigkeit der Kreditkarte,

nach den obigen drei Ansichten tangiert. Somit ist auch bei der Manipu-

lation einer „verfallenen” Kreditkarte mit Telefonchip die Rechtswidrig-

keit und damit die Strafbarkeit nach § 303 a StGB zu bejahen.

Durch das Einbringen neuer Daten auf den Telefonchip der Kreditkarte

könnte § 202 a StGB erfüllt sein. Die auf dem Chip befindlichen Infor-

mationen sind Daten237. Die Daten dürfen aber nach § 202 a StGB nicht

für denjenigen bestimmt sein, der sie sich verschafft. Dem Inhaber der

Kreditkarte wird diese aber vom Kreditkarteninstitut überlassen. Damit

könnte er die Daten in der Kreditkarte ebenfalls erworben haben.

Es stellt sich die Frage, ob die Daten für den Karteninhaber bestimmt

sind238. Die Kreditkarte darf nur zum Tätigen von ordnungsgemäßen Ge-

schäften mit Vertragsunternehmen verwendet werden. Die Nutzung der

Kreditkarte beinhaltet keine Einflußnahme auf die auf dem Chip ge-

speicherten Daten. Die Daten des Telefonchips sind also nicht für den

Nutzer bestimmt. Derjenige, der Manipulationen an einer Originalkredit-

karte vornimmt, müßte sich Daten verschafft haben. Eine Sache hat man

sich dann verschafft, „wenn man sie der eigenen Verfügungsgewalt un-

                                                          
235 vgl. Bedingungen für die Deutsche Bank – Kreditkarten, Ziff. 11, Stand 5/97
236 Kapitel 3. A.I.3.a.ac,  S.75 ff.
237 Kapitel 3. B.I.1, S. 96ff.
238 vgl.  Kapitel 3. B.I.4 S. 102 ff
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terworfen hat”239. Beim Einbringen neuer bzw. anderer Daten muß man

an die sich ursprünglich auf dem Telefonchip befindlichen Daten gelan-

gen. Dazu müssen diese Daten entschlüsselt werden. Dadurch werden die

ursprünglichen Daten in Besitz genommen. Denn nur so können diese

Daten durch das Hinzufügen neuer Daten verändert werden. Derjenige,

der die Daten aufspielt, hat damit tatsächliche Verfügungsmacht über die

Daten des Telefonchips, so daß ein „Sich – verschaffen” vorliegt. Der

Chip ist fest in die Kreditkarte integriert. Der Chip ist durch die PIN ab-

gesichert. Indem man durch Entschlüsselung an die Daten gelangt, wer-

den diese Sicherungen gegen unberechtigten Zugang überwunden. Der

Täter hat sich die Daten demnach verschafft und sich nach § 202 a StGB

strafbar gemacht.

Beim Manipulieren des Telefonchips einer Kreditkarte verwirklicht der

Täter §§ 152 a I Nr. 1, 2. Alt. StGB, § 269 I 2. Alt. i.V.m. § 270 StGB(§§

269 I 2. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt.), § 303 a I 4. Alt.

StGB, § 202 a, § 52 StGB.

III.  Manipulationen an der und Herstellung von „Vollsi-
mulatoren“ der T - Card

Eine Simulation der TeleCard - Funktion der T - Card ist in gleicher

Weise denkbar wie bei Kreditkarten oder Telefonkarten, d.h. durch Ein-

griffe in den Chip an der Originalkarte oder durch Kopieren der Informa-

tionen einer Originalkarte auf den Chip eines Kartenrohlings240. Es gibt

auch die Möglichkeit, Daten aus dem „Know - How“ des Täters auf den

Chip eines Kartenrohlings aufzuspielen241.

                                                          
239 Hilgendorf, JuS 1996, S. 702 ff., S. 709
240 Kapitel 3. A.I, S. 42 ff.; Kapitel 3. A.II, S.85 ff. ; Kapitel 3. B.I, S. 95 ff.;

Kapitel 3. B.II, S. 103  ff.
241 Kapitel 3. A.II, S. 85   ff.; Kapitel 3. B.I , S. 95 ff.
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Die Strafbarkeit dieser Handlungen ist ebenso zu bewerten wie wenn sie

an einer Kreditkarte vorgenommen würden242. Der Hersteller eines Voll-

simulators mit eigenem „Know – How” macht sich nach §§ 269 I 2. Alt.

i.V.m. 270 StGB (§§ 269 I 2. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt.)

strafbar. Beim Herstellen einer Doublette verwirklicht der Täter §§ 269 I

2. Alt. i.V.m. § 270 (§§ 269 I 2. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1.

Alt.), § 303 a I 4. Alt.,  § 202 a, § 52 StGB. Wenn Manipulationen an

dem Chip einer T - Card vorgenommen werden, sind §§ 269 I 2. Alt.

i.V.m. § 270 (§§ 269 I 2. Alt., III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt.), §

303 a I 4. Alt., § 202 a, § 52 StGB verwirklicht.

Der einzige Unterschied liegt darin, daß bei der T - Card keine garan-

tierte Zahlung im „Drei – Partner - System“ vorliegt243. Aus diesem

Grunde scheidet hier mangels Einstandsgarantie des Kartenausstellers,

ebenso wie beim Telefonkartensimulator mit aufgespeichertem und ab-

telefonierbarem Guthaben, eine Strafbarkeit nach § 152 a I, Nr. 1, 1. Alt

bzw. § 152 a I, Nr. 1, 2. Alt. StGB aus.

                                                          
242.Kapitel 3. B.I.5, S. 102 ff.;  Kapitel 3. B.II, S. 103  ff.
243 Kapitel 2. B.II.3, S. 36   ff..
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Kapitel 4.  Strafbarkeit der Benutzung  manipulier-
ter Telefonkarten

Ziel der Herstellung der Telefonkartensimulatoren ist deren Benutzung.

Die Strafbarkeit der Benutzung von Telefonkartensimulatoren wird an

dieser Stelle dargestellt, um diesem praktischen Interessenszusammen-

hang zu folgen. In der Praxis wird das Benutzen aufgedeckt, in dem je-

mand beim Telefonieren mit einem Telefonkartensimulator aufgegriffen

wird. Deswegen soll in diesem Kapitel nur  die Handlung des „Benut-

zens” untersucht werden. Wie in Kapitel 2 dargelegt, haben die Telefon-

karten und damit auch die mit ihnen korrespondierenden Telefonkarten-

simulatoren verschiedene Funktionsweisen und zivilrechtliche Konstruk-

tionen. Je nach Telefonkartenart bzw. Telefonkartensimulatorenart laufen

im Fernsprechautomaten beim Telefonieren  zumindest geringfügig un-

terschiedliche Vorgänge ab. Ebenso wie bei der Herstellung könnte die

strafrechtliche Beurteilung dadurch je nach Art des Telefonkartensimu-

lators differieren. Entsprechend der Prüfungsreihenfolge bei der Herstel-

lung wird bei der Benutzung auch zwischen Telefonkarten mit aufgespei-

chertem und abtelefonierbarem Guthaben und Karten, die bargeldloses

Telefonieren ermöglichen, unterschieden.

A. Telefonieren mit Telefonkartensimulatoren, bei dem
vom Chip Einheiten abtelefoniert werden, ohne daß
diese über den Kartenpreis abgedeckt sind

Ein Telefonkartensimulator, bei dem von einem Chip Einheiten abtelefo-

niert werden, wird in einen öffentlichen Kartenfernsprecher der Deut-

schen Telekom eingeführt und durch Wählen eine Gesprächsverbindung

hergestellt. Vollsimulatoren, durch Bauteile veränderte Originaltelefon-

karten oder wiederaufgeladene Originaltelefonkarten ahmen die im Han-

del erhältliche Telefonkarte nach. Mittels dieser Chips wird die Gültig-

keitsprüfung überwunden. Die Chips enthalten nicht von der Deutschen

Telekom freigegebene Einheitenguthaben. Alle Telefonkartensimulatoren

werden deswegen von öffentlichen Fernsprechautomaten als reguläre
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Telefonkarten akzeptiert. Die Simulatoren ermöglichen Telefongesprä-

che, ohne daß die Gesprächsgebühren über den Kartenpreis abgedeckt

sind.244

I. Beeinträchtigung von Eigentum an der Telefonkarte
oder den Telefoneinheiten

Durch das „kostenlose Telefonieren“ könnte das Eigentum der Deutschen

Telekom verletzt worden sein. Es könnte „Einheitendiebstahl“ bezüglich

der kostenlos vertelefonierten Einheiten vorliegen. Dabei könnte als

Diebstahlsobjekt entweder auf die Telefonkarte als Datenträger oder auf

die Telefoneinheiten als Daten abgestellt werden.

Die Telefonkarte bzw. der Kartenrohling als Datenträger stellt einen kör-

perlichen Gegenstand dar und damit eine bewegliche Sache nach § 242

StGB245. Durch das Einschieben des Telefonkartensimulators in den öf-

fentlichen Kartenfernsprecher und das Telefonieren mit dem Telefon-

kartensimulator müßte der Telefonkartensimulator „weggenommen”

worden sein. Eine Wegnahme liegt vor, wenn durch genau diese Hand-

lung der Gewahrsam eines anderen aufgehoben wurde, also ein Gewahr-

samswechsel am Datenträger stattgefunden hat. Um mit dem Telefon-

kartensimulator telefonieren zu können, muß der Benutzer schon vorher

durch irgendeine andere Handlung „tatsächliche Verfügungsgewalt”246

und damit Gewahrsam über den Telefonkartensimulator erlangt haben. §

242 StGB scheitert also an der fehlenden Wegnahme.

Die vertelefonierten Einheiten selbst müßten eine Sache, also einen kör-

perlichen Gegenstand, darstellen. Daten sind, solange sie nicht als Aus-

druck existieren, nicht verkörpert. Sie stellen stofflich nicht fixierte In-

                                                          
244 Kapitel 3. A.I S.  42  ff; Kapitel 3. A.II, S.85   ff.;   Kapitel 3. A.III, S.91 ff.
245 Tröndle/Fischer, § 242 Rdnr. 2; auf Datenträger bezogen, Liebl/Grosch, CR

1985, S. 162
246 so die Definition von „Gewahrsam“ vgl. Tröndle/Fischer, § 242 Rdnr. 9
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formationen dar. Als gegenständlich und damit als Sache kann nur der

Chip bzw. die Karte selbst angesehen werden, so daß ein Diebstahl an

den Einheiten ausscheidet. Das Telefonieren mit Telefonsimulatoren ist

nicht nach § 242 StGB strafbar.

II. Beeinträchtigung des Vermögens

Das Telefonieren mit den Telefonkartensimulatoren ist nicht über den

Kartenpreis abgedeckt. Die kostenlosen Telefongespräche könnten das

Vermögen der Deutschen Telekom verletzen.

1. Betrug „gegenüber dem Fernsprecher“ zu Lasten der
Deutschen Telekom (§ 263 StGB)

In dem mit dem Telefonkartensimulator telefoniert wird, könnte ein Be-

trug „gegenüber dem Fernsprecher” zu Lasten der Deutschen Telekom

verwirklicht worden sein. Betrug nach § 263 StGB verlangt eine Täu-

schung. Unter Täuschung versteht man die Einflußnahme auf das Vor-

stellungsbild eines anderen zum Zweck der Irreführung247. Ein Irrtum

liegt vor, wenn „ein Widerspruch zwischen einer Vorstellung und der

Wirklichkeit besteht“248. Ein Vorstellungsbild kann nur durch menschli-

che Denkprozesse entstehen, so daß nur eine menschliche Fehlvorstel-

lung zu einem Irrtum führen kann. Beim Freischalten der Leitung durch

Einschieben des Simulators wird aber nicht auf das Vorstellungsbild ei-

nes Menschen, sondern nur auf den Fernsprechautomaten eingewirkt249.

Der Benutzer des Telefonkartensimulators schiebt ihn selbständig in den

Fernsprechautomat. Es ist kein Angestellter der Deutschen Telekom da-

zwischengeschaltet, der den Computer „Fernsprecher” bedient. Die  auf

der Telefonkarte enthaltenen Daten werden nicht durch Eingabe eines

                                                          
247 Tröndle/Fischer, § 263 Rdnr. 6
248 Tröndle/Fischer, § 263 Rdnr. 18
249 vgl. Huff, NStZ 1985, S. 438 ff., S. 440



                                                               Seite   112

Menschen weitergeleitet, sondern vom Fernsprecher selbsttätig eingele-

sen.

2. Computerbetrug „gegenüber dem Fernsprecher“ zu La-
sten der Deutschen Telekom (§ 263 a I 2. Alt. StGB)

Durch das Telefonieren mit Telefonkartensimulatoren könnte ein Com-

puterbetrug gemäß § 263 a StGB in Betracht kommen. Das Telefonieren

könnte die Verwendung unrichtiger Daten nach § 263 a I 2. Alt. StGB

darstellen. Durch § 263 a I 2. Alt. StGB, das Verwenden unrichtiger Da-

ten, sollen die sogenannten Inputmanipulationen 250 abgedeckt werden.

Der Datenbegriff des § 263 a StGB deckt sich mit dem der §§ 268, 269

StGB251. Die auf dem Chip aufgebrachten Informationen sind Daten in

diesem Sinne252. Daten sind dann unrichtig, „wenn der durch sie be-

zeichnete Sachverhalt in Wahrheit nicht oder anders gegeben ist“253. Auf

Vollsimulatoren, wiederaufgeladenen Originaltelefonkarten und durch

Bauteile veränderten Originaltelefonkarten befinden sich keine von der

Deutschen Telekom freigegebenen Telefoneinheiten. Dies wird dem

Fernsprecher aber durch technische Tricks vorgetäuscht, so daß der durch

die Daten ausgedrückte Sachverhalt nicht mit der Wirklichkeit überein-

stimmt. Die Daten sind somit unrichtig.

Daten werden dann verwendet, wenn sie in den „Datenverarbeitungsvor-

gang eingeführt werden”254. Fraglich ist, was unter „Einführen” zu ver-

stehen ist. Daran knüpft sich dann die Frage, ob „Verwenden” mit „Be-

nutzen” gleichzusetzen ist. Beispiele für das Einführen von Daten sind

                                                          
250 Hilgendorf, JuS 1997, S. 130 ff. , S. 131, m.N.a. Sieber, Computerkriminali-

tät und Strafrecht,  S. 42
251 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 5
252 Kapitel 3. A.I.2.c.aa, S. 56 ff.
253 Sch/Sch/Cramer, § 263 a StGB Rdnr. 7; Lackner/Kühl, § 263 a 4 , b, aa;

Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 7
254 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 7; so ähnlich auch: Sch/Sch/Cramer, § 263 a

Rdnr. 7
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z.B. das Eingeben von Daten als Datentypist oder Operator255.  Durch das

Einführen des Simulators werden die Daten in den Datenver-

arbeitungsvorgang „Telefonieren” eingespeist. Mit den unrichtigen Daten

wird bei der Datenverarbeitungsanlage „öffentlicher Kartenfernsprecher”

ein Telefongespräch ausgelöst. Dabei werden die unrichtigen Tele-

foneinheiten mit der Dauer des Telefonats verrechnet. Die unrichtigen

Daten sind Gegenstand des Datenverarbeitungsvorgangs. Die unrichtigen

Daten finden somit Eingang in die Datenverarbeitung und werden somit

verwendet.

§ 263 a StGB ist in Anlehnung an die Betrugsvorschrift des § 263 StGB

entstanden. Er sollte die Strafbarkeitslücken schließen, die dadurch ent-

standen waren, daß bei Täuschungen von Computern § 263 StGB keine

Anwendung findet256. Beim Betrug muß die Täuschung kausal für den

Irrtum sein, so daß bei § 263 a StGB die unrichtige Programmgestaltung

bzw. die Verwendung unrichtiger Daten ursächlich für die Beeinflussung

des Datenverarbeitungsvorgangs sein muß257.

Das Ergebnis des Datenverarbeitungsvorgangs ist dann beeinflußt, „wenn

es von dem Ergebnis abweicht, das bei einem programmgemäßen Ablauf

des Computers erzielt worden wäre258. Die auf den Telefonkartensimu-

latoren enthaltenen unrichtigen Daten werden durch Einschieben in den

Kartenschlitz abgefragt. Die Daten lösen die Gültigkeitsprüfung und das

Einlesen des Einheitenguthabens aus. Aufgrund des durch unrichtige

Daten dargestellten Einheitenguthabens wird durch den Wählvorgang

eine Telefonverbindung aufgenommen und die Einheiten abgebucht, also

durch den öffentlichen Kartenfernsprecher vermindert. Sie finden dem-

                                                          
255 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 7
256 Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 1; Tiedemann, WM 1983, S. 1329; Lenck-

ner/Winckelbauer, CR 1986, S. 654
257 BT – Drucksache 10/318, S.19
258 Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 22, m.w.N. auf, Lenckner/Winckelbauer CR

1986, S. 659
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nach „Eingang in den Datenverarbeitungsvorgang“259 und sind für das

Prüfungsergebnis und den Abbuchungsvorgang der nicht von der Deut-

schen Telekom autorisierten Einheiten ursächlich. Sie modifizieren also

das Ergebnis des Datenverarbeitungsvorgangs, so daß dieses Ergebnis

durch die unrichtigen Daten beeinflußt wurde. Das Telefonieren ist eine

EDV- gesteuerte Vermögensdisposition.

Der Datenverarbeitungsvorgang muß sich vermögensrelevant auswir-

ken260. Der Fernsprecher stellt eine Telefonverbindung her, die pro Ein-

heit einen bestimmten DM - Betrag kostet, also das Vermögen der Deut-

schen Telekom unmittelbar beeinflußt.

Durch die Beeinflussung des Datenverarbeitungsvorgangs im Fern-

sprechautomaten müßte bei der Deutschen Telekom ein Vermögensscha-

den entstanden sein. Durch den Telefonkartensimulator wurde der Fern-

sprechautomat dazu veranlaßt, Telefonverbindungen herzustellen, ohne

daß der Deutschen Telekom das wirtschaftliche Äquivalent dafür zuge-

flossen ist, denn die vertelefonierten Einheiten waren nicht durch den

Kartenpreis abgedeckt. § 263 a I 2. Alt. StGB ist somit durch das Telefo-

nieren mit einem Telefonkartensimulator erfüllt. Der Benutzer macht sich

nach § 263 a I 2. Alt. StGB strafbar.

Gleichzeitig könnte durch das Telefonieren mit dem Telefonkartensimu-

lator nach § 263 a I 1. Alt. StGB ein Programm unrichtig gestaltet wor-

den sein, denn die Programm - Manipulation stellt einen Unterfall der

Verwendung unrichtiger Daten dar261. Daten stellen dann ein Programm

dar, wenn durch sie eine „Arbeitsanweisung an den Computer fixiert“

ist262. Originaltelefonkarten mit auf einem Chip aufgespeicherten und

abtelefonierbarem Guthaben, der nicht manipuliert ist, beinhalten Pro-

                                                          
259 Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 21 f.; Lackner/Kühl, § 263 a 5
260 Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 23
261 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 6
262 Haft, NStZ 1987, S. 6 ff., S. 7
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gramme. Das Programm liefert die Anweisung zur Verringerung des

Einheitenguthabens263. Nach dem Anbringen zusätzlicher Teile auf der

Originaltelefonkarte wird das Einheitenguthaben immer wieder aufgela-

den. Beim Einführen in den Schlitz des Kartentelefons bringen die auf

den Telefonkarten enthaltenen Informationen den öffentlichen Fern-

sprechautomaten dazu, das durch unrichtige Daten dargestellte Einhei-

tenguthaben abzufragen und zu verringern. Sie sind somit als Programm

zu bewerten. Die Simulatoren bewirken, daß  durch das Telefonieren

nicht autorisierte Einheitenguthaben abgelesen werden, als wären es gül-

tige Telefoneinheiten. Diese Programmanweisung wurde aber schon

durch das Anbringen der Bauteile bewirkt. Das Einschieben und Telefo-

nieren selbst stellt keine unrichtige Gestaltung des Programmes mehr dar.

Durch das Telefonieren wird das unrichtige Programm nur gestartet.

Mithin scheidet eine Strafbarkeit des Benutzers nach § 263 a I 1. Alt.

StGB aus.

Die in § 263 a I 3. Alt. StGB geregelte unbefugte Datenverwendung

deckt sich nicht mit den beiden ersten Alternativen des § 263 a StGB. In

Abgrenzung zu den beiden ersten Alternativen geht es bei der unbefugten

Datenverwendung nicht um Beeinflussung des Datenverarbeitungsvor-

gangs über die Daten selbst264. Die Daten verbleiben bei der unbefugten

Datenverwendung in ihrer Originalfassung. Daten werden unbefugt ver-

wendet, wenn nicht befugte Personen gegen den Willen des Berechtigten

auf einen autorisierten Computervorgang Einfluß nehmen265. Durch

§ 263 a I 3. Alt. StGB soll der Mißbrauch von Codekarten an Bankoma-

ten266 und der Mißbrauch beim Telebanking im Btx – System abgedeckt

werden. Beim Leerspielen von Glücksspielautomaten kommt § 263 a I 3.

Alt. StGB ebenfalls Bedeutung zu267. Die Telefonkarte wird aber nicht in

                                                          
263 Kapitel 3. A.I.2.c.ac, S. 67 ff.
264 vgl. Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 8
265 Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 8
266 BT – Drucksache 10/5058, S. 29 f.
267 so Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 1
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ihrer ursprünglichen von der Deutschen Telekom vorgesehenen Form

verwendet. Vor der Verwendung wird auf die Daten eingewirkt. Eine

unbefugte Datenverwendung scheidet aus, da die Daten nicht in der Ori-

ginalfassung gebraucht werden. Der Benutzer kann sich mithin nicht

nach § 263 a I 3. Alt. StGB strafbar machen.

§ 263 a I 4. Alt. StGB kommt nur dann zur Anwendung, wenn die drei

ersten Alternativen des § 263 a StGB nicht greifen. § 263 a I 4. Alt. StGB

hat nur eine Auffangfunktion 268. Der Benutzer eines Telefonkartensi-

mulators mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben macht

sich aber bereits nach § 263 a I 2. Alt. StGB strafbar, so daß eine Prüfung

von § 263 a I 4. Alt. StGB nicht in Betracht kommt.

Hilgendorf will einen Computerbetrug gemäß  § 263 a StGB gegenüber

„Apparaten mit Datenverarbeitung ohne intellektersetzende Funktion“

ausschließen269. Er hat anhand § 263 a I 3. Alt. StGB hierfür einschrän-

kende Voraussetzungen entwickelt, die auch für alle anderen Alternati-

ven des § 263 a StGB gelten sollen.

§ 263 a StGB soll Strafbarkeitslücken des § 263 StGB schließen; mithin

darf bei allen Alternativen des § 263 a StGB nur „betrugsspezifisches

Verhalten“ unter § 263 a StGB fallen270. Für die betrugsnahe Interpretati-

on des § 263 a schlägt Hilgendorf vor, an dem zweiten Tatbestands-

merkmal des Betrugs, am Irrtum anzusetzen.271. Ein Irrtum gemäß § 263

StGB liegt vor, wenn beim Getäuschten Wirklichkeit und Vorstellung

auseinander fallen272. Wirklichkeit und Vorstellung werden vom Intellekt

des Menschen geprägt. Es muß mithin der Intellekt des Menschen  mit

                                                          
268 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 9
269 Hilgendorf JuS 1999, S. 542 ff., S. 544
270 Tröndle/Fischer § 263 a Rdnr.8
271 Hilgendorf JuS 1999. S. 542 ff., S. 543
272 Tröndle/Fischer, § 263 Rdnr.18
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der hiermit korrespondierenden Funktion des Computers verglichen wer-

den, um für die „Täuschungsäquivalenz auf den Irrtum abzustellen273.

Hilgendorfs Ergebnis lautet: Eine „maschinelle Datenverarbeitung hat

dann intellektersetzende Funktion, wenn die Datenverarbeitung erstens in

der Lage ist über ihre Programmdaten hinaus neue Informationen aufzu-

nehmen. Zweitens muß die Datenverarbeitung eine differenzierende

Analyse und Einordnung dieser Informationen vornehmen können. Dazu

gehört, daß die neuen Informationen mit bereits gespeicherten oder par-

allel aufgenommenen neuen Informationen verglichen und verknüpft

werden können. Drittens muß die Datenverarbeitung in der Lage sein,

ohne weiteres menschliches Zutun eine vermögensmindernde Entschei-

dung zu treffen“274.

Der Fernsprechautomat fragt die auf den Telefonkartensimulatoren ent-

haltenen Daten ab. Er ist somit in der Lage, die Informationen auf dem

eingeführten Telefonkartensimulator zu lesen. Der Fernsprechautomat

überprüft die Gültigkeit des Telefonkartensimulators. Es wird somit die

Echtheit der Daten und das vorhandene Einheitenguthaben analysiert.

Aufgrund dieser Analyse trifft der Fernsprechautomat die Entscheidung,

ob durch den Wählvorgang eine Telefonverbindung aufgenommen wird.

Der Fernsprecher hat mithin eine intellektersetzende Funktion, so daß

auch nach diesem Ansatz § 263 a I 2. Alt. StGB anwendbar ist.

Tiedemann  hingegen lehnt § 263 a StGB grundsätzlich für die Fälle ab,

bei denen mit den Telefonsimulatoren nur telefoniert wird. Er stellt dabei

darauf ab, „daß § 263 a StGB nur die Vermittlung der (Ware oder) Lei-

stung durch den Computer, nicht dagegen dessen eigene Leistung (der

Kommunikation) meint”275. Nach Tiedemann „greift § 263 a StGB nur

dann, wenn der Inhalt der Kommunikation selbst eine (zusätzliche) ver-

                                                          
273 Hilgendorf JuS 1999, S. 542 ff., S. 544
274 Hilgendorf, JuS 1999, S. 542 ff., S. 544
275 Tiedemann, Wirtschaftsbetrug, § 263 a Rdnr. 59
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mögenswerte (Dienst - ) Leistung darstellt276. Daraus folgt, daß nach Tie-

demann § 263 a StGB nur dann einschlägig sein kann, wenn getrennte

Prüf – und Leistungscomputer eingesetzt werden. Dies führt dazu, daß

alleine die technische Ausgestaltung der Computeranlage für die Straf-

barkeit nach § 263 a StGB ausschlaggebend ist. § 263 a StGB wurde an §

263 StGB angelehnt. Beim Betrug sind nicht nur bestimmte Leistungen

als Vermögensverfügungen anzusehen. Die vom Computer erbrachte

Leistung kann auch nicht in „eigene Leistung” und „Warenleistung” un-

terteilt werden. Die von Tiedemann vertretene Auffassung ist abzuleh-

nen.

3. Leistungserschleichung (§ 265 a I 2. Alt. StGB)

Durch das Telefonieren mit einem Telefonkartensimulator könnte gemäß

§ 265 a I 2. Alt. StGB die Leistung eines öffentlichen Zwecken dienen-

den Fernsprechers erschlichen worden sein. Am öffentlichen Kartenfern-

sprecher können Leistungen des Telekommunikationsnetz der Deutschen

Telekom in Form von Telefongesprächen in Anspruch genommen wer-

den. Diese Leistung wird erschlichen, wenn auf „Vermittlungs-, Steue-

rungs- oder Übertragungsvorgänge so eingewirkt wird, daß Gebührener-

fassungs – oder Sicherungseinrichtungen ordnungswidrig bzw. miß-

bräuchlich umgangen werden"277. Mit dem Telefonkartensimulator wird

der Prüfungsmechanismus für die Gültigkeit der Karte überlistet und so-

mit die Sicherungseinrichtung umgangen. Es werden Telefoneinheiten

verbucht, die nicht von der Deutschen Telekom freigegeben und über den

Kartenpreis abgedeckt sind. Damit wird die Gebührenerfassung beein-

flußt. Der Täter beabsichtigt, ein kostenloses  Telefongespräch zu führen,

so daß § 265 a I 2. Alt. StGB erfüllt ist.

                                                          
276 Tiedemann, Wirtschaftsbetrug, § 263 a Rdnr. 59
277 Sch/Sch/Lenckner, § 265 a Rdnr. 8, 10
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III. Beeinträchtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Vollsimulatoren, durch Bauteile veränderte Originaltelefonkarten und

wiederaufgeladene Originaltelefonkarten stellen mangels Einstandsga-

rantie für die Bezahlung der geführten Telefongespräche keine Zah-

lungskarten i.S.d. § 152 a IV StGB dar278. Das Telefonieren mit den Si-

mulatoren kann somit den Tatbestand des Gebrauchens von gefälschten

Zahlungskarten nach § 152 a Nr. 2, 4. Alt. StGB nicht erfüllen.

IV. Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Rechts – und Beweisverkehrs

Bei der Herstellung von Vollsimulatoren, beim Anbringen von Bauteilen

an Originaltelefonkarten oder beim Wiederaufladen von Originaltelefon-

karten wird § 269 StGB entweder in der ersten oder der zweiten Alterna-

tive verwirklicht279. Dieses Herstellungsprodukt „Telefonkartensimula-

tor” wird beim Benutzen in den öffentlichen Kartenfernsprecher einge-

schoben und mit den Daten Telefonverbindungen hergestellt. Die ge-

fälschten beweiserheblichen Daten wurden nach §§ 269, I 3. Alt., 270

StGB gebraucht.

V. Ergebnis

Derjenige, der mit einem Telefonkartensimulator telefoniert, macht sich

nach §§ 263 a, 269 I 3. Alt, 270, 52 StGB strafbar280. § 265 a StGB wird

im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz verdrängt, da § 263 a StGB mit

schwererer Strafe bedroht ist281.

                                                          
278 Kapitel 3. A.I.1.b; S. 49 ff.
279 Kapitel 3. A.I.2.c, S. 56 ff.; Kapitel 3. A.II, S. 85 ff.; Kapitel 3. A.III, S.91 ff.
280 Tröndle/Fischer, § 263 a Rdnr. 18; Sch/Sch/Cramer, § 263 a Rdnr. 42
281 Tröndle/Fischer, § 265 a Rdnr. 4
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Wenn der Benutzer mit einem Telefonkartensimulator telefoniert, der so

perfekt gebaut ist, daß er höchstwahrscheinlich aus einer gewerbsmäßi-

gen Herstellung stammt, könnte er sich nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr.

2 2. Alt. StGB der Geldwäsche strafbar gemacht haben. Es ist jedoch

nichts über die Vortat, das Herstellen des Telefonkartensimulators, be-

kannt oder konkret ermittelt. Die Vortat ist nicht konkret nachgewie-

sen282, so daß eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche nicht in Betracht

kommt283.

B. Telefonieren mit manipulierten Karten, die mit einem
Telefonchip ausgestattet sind, welcher zeitlich unbe-
grenztes bzw. längeres bargeldloses Telefonieren er-
möglicht

Die  Telefonkartensimulatoren einer Kreditkarte mit Telefonfunktion

oder einer T – Card werden in einen öffentlichen Fernsprecher einge-

schoben. Die Simulatoren von Kreditkarten und der T – Card mit Tele-

Card – Service überwinden mit einer vom Hersteller erfundenen PIN

oder einer duplizierten PIN die Gültigkeitsprüfung. Dann wird durch das

Wählen einer Telefonnummer ein Gespräch aufgebaut. Die durch die

Länge des geführten Gesprächs verbrauchten Einheiten werden mit den

erfundenen bzw. duplizierten Daten des Chips verknüpft. Die Chips ent-

halten keine von den Kreditkarteninstituten oder der Deutschen Telekom

freigegebenen Informationen. Sie werden von den öffentlichen Fernspre-

chern als gültige Telefonkarten akzeptiert. Die Simulatoren ermöglichen

Telefongespräche, die derjenige, der telefoniert, nicht zu bezahlen

braucht. Sie sind für den Benutzer also kostenlos.

Beim Telefonieren mit Vollsimulatoren kommt § 263 a StGB in Betracht.

Unterschieden werden muß wieder zwischen Vollsimulatoren, deren

Chip mit Daten bespielt wurde, die aus dem tätereigenen „Know – How”

                                                          
282 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 4
283  Kapitel 5. A.I.3.b, S. 155 ff.
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stammen und Doubletten, auf die Daten eines Orginaltelefonchips über-

tragen wurden.

Die Daten auf dem Telefonchip des Vollsimulators sind erfunden. Sie

fußen nicht auf einem Vertrag zwischen kartenausgebendem Kreditkar-

teninstitut und dem bezeichneten Kreditkartennehmer, da kein solcher

Vertrag besteht. Die Daten der Doublette sind nur für den Telefonchip

der Originalkreditkarte bestimmt. Sie wurden nur einmal in autorisierter

Form durch das Kreditkarteninstitut ausgegeben284. Sowohl der Vollsi-

mulator, als auch die Doublette stimmen mit den wirklichen Sachverhal-

ten nicht überein und sind somit unrichtig. Durch Einführen der Simula-

toren werden diese Daten im Datenverarbeitungsvorgang des Fernspre-

chers auf ihre Gültigkeit geprüft. Weitere Daten werden mit der Dauer

der geführten Telefonate in Verbindung gebracht. Der öffentliche Fern-

sprecher liest die Daten ein und verknüpft sie mit anderen Informationen.

Die Daten wurden in den Datenverarbeitungsvorgang eingeführt und

somit verwendet.

Diese Daten lösen das gebührenpflichtige Telefongespräch aus. Sie wer-

den mit den geführten Telefonaten verknüpft und finden somit „Eingang

in den Datenverarbeitungsvorgang”. Das Ergebnis dieses Datenverarbei-

tungsvorgangs bildet die Grundlage für den Abrechnungsvorgang der

vertelefonierten Telefoneinheiten. Die Daten beeinflussen somit das Er-

gebnis des Datenverarbeitungsvorgangs. Das Telefonieren ist eine EDV –

 gesteuerte Vermögensdisposition.

Verfügender (Fernsprechautomat) und Vermögensträger (Kreditkartenin-

stitut / Kreditkarteninhaber) sind verschieden. Ein Computerbetrug kann

sich somit nur als Dreiecksbetrug darstellen.  Regelmäßig besteht zwi-

schen dem Systembetreiber und dem Vermögensträger eine besondere

                                                          
284 Kapitel 3. B.I, S. 95 ff.
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Nähebeziehung – hier aufgrund des Fernsprechersystems – 285, so daß ein

Computerbetrug unbestritten möglich ist. Das Kreditkarteninstitut „hat

sich gegenüber dem Vertragsunternehmen verpflichtet, die bei der Be-

nutzung der Kreditkarte entstandenen, sofort fälligen Forderungen gegen

den Karteninhaber zu erwerben und zu bezahlen”286.

Fraglich ist, zu wessen Lasten diese Vermögensdisposition geht. Wegen

der Zahlungsgarantie des Kreditkarteninstitut führt das Telefonieren bei

nicht manipulierten Kreditkarten zu einer Vermögensminderung beim

Kreditkarteninhaber. Dies wird durch die AGB verschärft, da diese den

Kreditkarteninhaber mit dem Mißbrauchsrisiko belasten287.

Bei Vollsimulatoren mit erfundenen Daten auf dem Telefonchip existiert

jedoch korrespondierend hierzu keine Kreditkarte, kein Kreditkartenin-

haber und kein Kreditkartenkonto. Es kann bei keinem Kreditkarteninha-

ber zu einer Vermögensminderung kommen. Demnach übernimmt das

Kreditkarteninstitut keine Zahlungsgarantie für die mit dem Vollsimula-

tor geführten Telefonate. Dies wirkt sich bei der Deutschen Telekom

vermögensschädigend aus. Für die Telefongespräche kommt das Kredit-

institut nicht auf, so daß der Deutschen Telekom kein wirtschaftliches

Äquivalent zufließt und so ein Vermögensschaden entsteht.

Bei der Doublette sind Daten einer real existierenden Kreditkarte auf den

Simulator übertragen worden. Der Fernsprechautomat der Deutschen

Telekom hat die zwischen Kreditkarteninstitut und Deutscher Telekom

als Vertragsunternehmen vereinbarte Kartenbenutzung äußerlich fehler-

frei durchgeführt. Es kommt zunächst zu einer Vermögensminderung

                                                          
285 teilweise wird auf die Nähebeziehung verzichtet, da § 263 a StGB ohnehin

als Dreiecksbetrug konstruiert sei, Baumann/Bühler, JuS 1989, S. 49 ff, S. 52
286 vgl. z.B. Bedingungen für Deutsche  Bank -  Kreditkarten, Ziff. 6, Stand 5/9,

ausgegeben Januar 1999
287 vgl. z.B. Bedingungen für Deutsche  Bank -  Kreditkarten, Ziff. 9, Stand 5/9,

ausgegeben Januar 1999
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beim real existierenden Kreditkarteninhaber. Wem diese Vermögensmin-

derung zugeordnet wird, muß im Innenverhältnis zwischen der  Deut-

schen Telekom, dem Kreditkarteninstitut und dem Kreditkarteninhaber

geklärt werden. Die Deutsche Telekom hat ihren Prüfungspflichten ge-

nügt. Es bleibt mithin bei der Zahlungsgarantie des Kreditkarteninstituts.

Der Schaden verbleibt nicht bei der Deutschen Telekom. Fraglich ist, ob

der Schaden das Kreditkarteninstitut oder den Kreditkarteninhaber trifft.

Die Haftung für die Schäden aus mißbräuchlicher Verfügung werden

durch AGB meist auf den Kreditkarteninhaber übertragen. Die AGB

schreiben vor, daß der Kreditkarteninhaber den Verlust der Kreditkarte

dem Kreditkarteninstitut umgehend mitzuteilen hat288. „Wenn der Kre-

ditkarteninhaber seine nach den AGB definierten  Pflichten grobfahrläs-

sig verletzt ( z.B. den Verlust der Kreditkarte nicht umgehend mitgeteilt

hat), trägt der Kreditkarteninhaber, sofern die Bank (Kreditkarteninstitut)

ihre Verpflichtung erfüllt hat, die durch seine Pflichtverletzung verur-

sachten Schäden in vollem Umfang”289. Wenn dem Kreditkarteninhaber

die Kreditkarte abhanden gekommen ist und er dies nicht gemeldet hat,

werden die vertelefonierten Einheiten bei ihm verbleiben. Wenn der Kre-

ditkarteninhaber seine Pflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat, muß

das Kreditkarteninstitut für diese vertelefonierten Einheiten einstehen.

Dies stellt ebenfalls einen Vermögensschaden dar. Dadurch ist dann der

Tatbestand des Computerbetrugs nach § 263 a StGB gegenüber der Deut-

schen Telekom zu Lasten des Kreditinstituts / des Kreditkarteninhabers

erfüllt. Der Computerbetrug  aufgrund von Vereinbarungen zwischen Sy-

stembetreiber und Vermögensträger ist meist ein Dreiecksbetrug. Auf-

grund der Vereinbarung zwischen Kreditkarteninstitut und der Deutschen

Telekom als Vertragsunternehmen war die Deutsche Telekom berechtigt,

diese Telefongespräche zu schalten. Damit besteht wegen eines Rechts-

                                                          
288 vgl. z.B. Bedingungen für Deutsche  Bank -  Kreditkarten, Ziff. 9, Stand 5/9,

ausgegeben Januar 1999
289 vgl. z.B. Bedingungen für Deutsche  Bank -  Kreditkarten, Ziff. 9, Stand 5/9,

ausgegeben Januar 1999
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geschäfts eine Nähebeziehung zwischen Kreditkarteninstitut und Deut-

scher Telekom. Ein Dreiecksbetrug ist unbestritten möglich. § 263 a

StGB liegt somit auch für die Doublette vor.

Der Vollsimulator und die Doublette ahmen eine Kreditkarte mit Zah-

lungsgarantie nach, also eine Zahlungskarte i.S.d. § 152 a IV StGB. Es

liegt eine falsche Zahlungskarte nach § 152 a I StGB vor290, so daß das

Telefonieren als Gebrauchen hiermit nach § 152 a I Nr. 2, 4. Alt. StGB

strafbar ist.

Vollsimulator und Doublette simulieren einen echten Telefonchip einer

Kreditkarte und überlisten so die Prüfeinrichtungen und den Gebührener-

fassungsmechanismus. Damit wirken sie „auf Vermittlungs- , Steue-

rungs- oder Übertragungsvorgänge so ein, daß Gebührenerfas-

sungsvorgänge ordnungswidrig bzw. mißbräuchlich umgangen wer-

den"291. Der Benutzer beabsichtigt kostenlos zu telefonieren, so daß §

265 a StGB ebenfalls verwirklicht wird.

Beim Herstellen des Vollsimulators und der Doublette werden falsche

Daten gespeichert und § 269 I 1. Alt. StGB verwirklicht292. Diese werden

nun beim Telefonieren eingesetzt. Beim Telefonieren mit diesen Simu-

latoren werden deshalb gefälschte beweiserhebliche Daten nach § 269 I

3. Alt. StGB gebraucht.

Bei Telefonaten mit Simulatoren von Kreditkarten mit Telefonchip, die

durch Eingriff auf den Originaltelefonchip der Kreditkarte verändert

wurden, sind dieselben Tatbestände einschlägig wie oben. Je nach dem,

ob das Kreditkartenkonto eines anderen oder eines nicht existierenden

Kreditkarteninhabers auf den Telefonchip fixiert wird, sind die Argu-

mente für die Doublette oder für den Vollsimulator heranzuziehen. Der-

                                                          
290 Kapitel 3. B.I.2, S. 99 ff.
291 Sch/Sch/Lenckner, § 265 a Rdnr. 8, 10
292.Kapitel 3. B.I.1 1, S. 96  ff.
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jenige, der mit einem solchen Vollsimulator, einer Doublette oder einer

manipulierten Originalkreditkarte mit Telefonfunktion telefoniert, macht

sich nach §§ 152 a I Nr. 2, 4. Alt. StGB, 263 a, 269 I 3. Alt., 52 StGB

strafbar. § 265a StGB wird im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz ver-

drängt. Eine Strafbarkeit wegen § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 2. Alt.

StGB scheidet aus, da eine Vortat nicht konkret nachgewiesen werden

kann293.

Das Telefonieren mit einer manipulierten T – Card ist strafrechtlich

weitgehend gleich zu bewerten wie das Telefonieren mit einem Simulator

einer Kreditkarte mit Telefonchip. Einziger Unterschied ist, daß der

T - Card das „Zwei – Partner – System” zugrundeliegt. Mithin kann für

das Telefonieren mit der manipulierten T - Card § 152 a StGB nicht ein-

schlägig sein, da § 152 a StGB das „Drei – Partner – System” voraus-

setzt. Der Benutzer eines Simulators einer T – Card macht sich gemäß

nach §§ 263 a, 269 I 3. Alt., 52 StGB strafbar. § 265a StGB wird im

Rahmen der Gesetzeskonkurrenz verdrängt. Eine Strafbarkeit wegen §

261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 2. Alt. StGB scheidet mangels Nachweisbar-

keit einer Vortat aus294.

                                                          
293 vgl. Kapitel 5, A, I, 3, b, S. 155 ff.
294 vgl. Kapitel 5, A, I, 3, b, S. 155 ff.
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Kapitel 5.  Strafbarkeit des Weiterleitens und Besit-
zens von manipulierten Telefonkarten

Meistens werden die Telefonkartensimulatoren in größerer Stückzahl

hergestellt. In den wenigsten Fällen werden Telefonkartensimulatoren

vom Hersteller benutzt. Die Herstellung von Telefonkartensimulatoren in

großer Anzahl zielt darauf ab, Profit zu erzielen. Die Telefonkartensi-

mulatoren werden nach ihrer Herstellung „vermarktet“. Die Telefonkar-

tensimulatoren müssen also vom Hersteller zum Benutzer gelangen. In-

wieweit dieser Vorgang strafbar ist, wird in Anlehnung an das 3. Kapitel

und das 4. Kapitel getrennt nach den beiden Kartengruppen vorgenom-

men, nämlich den Telefonkarten mit aufgespeichertem und abtelefonier-

barem Guthaben und den Karten, die beliebig langes bargeldloses Tele-

fonieren ermöglichen. Die zweite Gruppe unterteilt sich ihrerseits wieder

in Kreditkarten mit Telefonchip und T – Cards.

A. Telefonkartensimulatoren, bei denen von Chips abte-
lefoniert wird, ohne daß deren Guthaben über den
Kartenpreis abgedeckt ist

Die Telefonkartensimulatoren werden an Dritte verkauft oder vermietet.

Meist kann den Tätern nicht nachgewiesen werden, daß sie die Telefon-

kartensimulatoren verkauft, gekauft, vermietet oder gemietet haben.

Meist kann nur nachgewiesen werden, daß sich Telefonkarten im Besitz

einer bestimmten Person befunden haben. Demgemäß sind der Verkauf,

das Vermieten und der Besitz von Telefonkartensimulatoren auf ihre

Strafbarkeit zu überprüfen.

I. Kauf

Beim Verkauf von Telefonkarten ist sowohl zwischen der Strafbarkeit

von Verkäufern und von Käufern zu unterscheiden, als auch verschiede-

nen Verkaufs – bzw. Kaufzwecken Rechnung zu tragen. Für die Straf-
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barkeit des Verkäufers kommt es weiterhin darauf an, ob der Verkauf ein

nachweisbares Benutzen der Telefonkarten nach sich zieht.

1. Verkauf des Herstellers an einen Dritten für dessen
Selbstgebrauch

Schon in der Einleitung wurden verschiedene Herstellertypen vorgestellt.

Es gibt zum einen den Bastler, der aus Spaß an der technischen Heraus-

forderung Telefonkartensimulatoren herstellt.  Zum anderen werden Te-

lefonkartensimulatoren in großer Stückzahl beinahe  industriell produ-

ziert. Durch eine solche Produktion sollen finanzielle Einnahmequellen

eröffnet werden. Beim Weiterleiten der Telefonkartensimulatoren muß

zwischen diesen Herstellungsarten unterschieden werden. Es wird zuerst

das nicht gewerbsmäßige Handeln untersucht. Beim gewerbsmäßigen

Handeln werden dann nur noch die Unterschiede zum nicht gewerbsmä-

ßigen Handeln aufgezeigt,

a. Nicht gewerbsmäßiger Kauf

Derjenige, der durch Anbringen von Bauteilen aus einer Originaltelefon-

karte mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben einen Tele-

fonsimulator mit „Endlos - Chip“ hergestellt hat, verkauft und übereignet

diesen für z.B. DM 1.000 an einen anderen, der die Umstände der Her-

stellung kennt. Der Käufer weiß also genau, daß der Verkäufer auch der

Hersteller des Telefonkartensimulators ist.
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aa. Verkauf

Zu untersuchen ist, ob sich der Hersteller durch den Verkauf des Tele-

fonkartensimulators strafbar gemacht hat.

(1) Beeinträchtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs

Durch den Verkauf des Telefonkartensimulators könnte eine Zahlungs-

karte feilgehalten worden sein, so daß § 152 a I Nr. 2, 2. Alt. StGB erfüllt

und die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsver-

kehrs gefährdet ist. Ein Telefonkartensimulator mit „Endlos – Chip“

stellt aber aufgrund fehlender Zahlungsgarantie für die geführten Tele-

fongespräche keine Zahlungskarte i.S.d. § 152 a IV StGB dar295. Somit

entspricht das Verkaufen des Telefonkartensimulators durch den Her-

steller nicht dem Feilhalten einer Zahlungskarte. Der Verkäufer macht

sich nicht nach § 152 a I Nr. 2, 2. Alt. StGB strafbar.

(2) Beeinträchtigung des Vermögens des Kartenausstellers

Durch den Verkauf des Telefonkartensimulators könnte sich der Verkäu-

fer nach § 259 I 3. Alt. StGB strafbar gemacht haben. Der Verkäufer, der

gleichzeitig der Hersteller des Telefonkartensimulators ist, hat zuvor §§

269,  270 StGB verwirklicht296. Er ist insofern kein tauglicher Täter für

den Hehlereitatbestand, da nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut

des § 259 StGB ein „anderer“ die Vortat begangen haben muß. Der Her-

steller hat selbst die von § 259 StGB geforderte Vortat begangen. Der

Hersteller kann nicht gleichzeitig Vortäter und Hehler sein. Eine Straf-

barkeit nach § 259 StGB scheidet somit aus, da Täter der von § 259 StGB

geforderten Vortat nie selbst Hehler sein kann.

                                                          
295 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
296 Kapitel 3, A, I, 2, c, S. 56 ff.
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(3) Versuchte Anstiftung § 30 StGB

Durch den Verkauf des Telefonkartensimulators könnte sich der Verkäu-

fer nach § 30 StGB der versuchten Anstiftung des Käufers strafbar ge-

macht haben. Er müßte versucht haben den Käufer dazu zu bestimmen

ein Verbrechen zu begehen. Die künftige Tat müßte also ein Verbrechen

sein. Mit dem Telefonkartensimulator kann der Käufer telefonieren. Der

Telefonkartensimulator kann durch den Käufer weitergegeben werden.

Das Benutzen eines Telefonkartensimulators mit aufgespeichertem und

abtelefonierbarem Guthaben durch den Käufer ist nach §§ 263 a StGB,

269 I 3. Alt., 52 StGB strafbar297. Für das Weitergeben kommt gegebe-

nenfalls eine Strafbarkeit nach § 259 StGB in Betracht. Nach § 12 I StGB

liegt ein Verbrechen dann vor, wenn „die Tat im Mindestmaß mit einer

Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist”.  § 263 a StGB, § 269 StGB

und § 259 sind im Mindestmaß nicht mit einer Freiheitsstrafe von einem

Jahr bedroht. Keine der in Betracht kommenden künftigen Taten ist ein

Verbrechen. Eine Strafbarkeit des Verkäufers nach § 30 StGB scheidet

deswegen aus.

(4) Ergebnis

Wenn der Hersteller seinen selbstgefertigten Telefonkartensimulator

weiterverkauft und so „versilbert”,  bleibt er straflos.

ab. Ankauf

Im Ankaufen könnte ein strafbares Verhalten gesehen werden.

(1) Beeinträchtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs

Durch das Ankaufen des Telefonkartensimulators könnte die Sicherheit

und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs beeinträchtigt

werden. Der Betreffende könnte sich mit dem Ankauf des Telefonkarten-

                                                          
297 Kapitel 4, A, II, V, S. 119 ff.
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simulators eine falsche Zahlungskarte nach § 152 a I Nr. 2 1. Alt. StGB

verschafft haben. Ein Telefonkartensimulator mit „Endlos - Chip“ stellt

aber aufgrund fehlender Zahlungsgarantie für die geführten Telefonge-

spräche keine Zahlungskarte i.S.d. § 152 a IV StGB dar298.

(2) Beeinträchtigung des Vermögens des Kartenausstellers

Der Ankauf eines Telefonkartensimulators mit „Endlos – Chip”, der „ko-

stenloses“ Telefonieren in unbegrenzter Länge ermöglicht, könnte das

Vermögen der Deutschen Telekom stören.

(a) Hehlerei durch Ankaufen des Telefonsimulators (§ 259 I  1. Alt. StGB)

Als Vermögensdelikt299 kommt die Hehlerei nach § 259 StGB in Be-

tracht. Der Ankauf des Telefonkartensimulators vom Hersteller könnte

den Kauf einer Sache darstellen, die ein anderer durch eine gegen das

Vermögen gerichtete Tat erlangt hat. Der Käufer könnte sich nach § 259

I  1. Alt. StGB strafbar gemacht haben.

(aa) Gegen fremdes Vermögen gerichtete Vortat

Zeitlich vor dem Kauf muß eine Tat eines anderen vorliegen, die fremdes

Vermögen verletzt. Als Vortat kommt nur der Bau des Telefonkartensi-

mulators durch den Hersteller in Betracht, der §§ 269, 270 StGB er-

füllt300. Geschütztes Rechtsgut des § 269 StGB ist aber nicht das Vermö-

gen, sondern die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechts – und Be-

weisverkehrs301. Fraglich ist nun, ob § 259 StGB eine Vortat voraussetzt,

deren geschütztes Rechtsgut das Vermögen ist. Eine Handlung, die frem-

des Vermögen verletzt, muß nicht unbedingt ein Vermögens – oder Ei-

gentumsdelikt erfüllen. Die Vortat muß bezüglich des durch sie ge-

                                                          
298 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
299 BGHSt 27, S. 46; 33, S. 52; NJW 1979, S. 2621
300 Kapitel 3, A, I, 2, c, S. 56 ff.
301 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 2
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schützten Rechtsgutes deswegen grundsätzlich kein Eigentums – oder

Vermögensdelikt im engeren Sinne sein302. Wenn dieser Ansatz konse-

quent weitergedacht wird, könnte beispielsweise eine Urkundenfälschung

Vortat der Hehlerei sein303. Die Fälschung beweiserheblicher Daten lehnt

sich eng an die Urkundenfälschung, so daß § 269 StGB taugliche Hehle-

reivortat sein könnte.

Das Problem der Vortat wird anhand von zwei konträren Meinungen

diskutiert. Die erste Ansicht stellt auf die durch die Vortat entstandene

„rechtswidrige Besitzlage” ab. Für die zweite Ansicht hingegen ist die

durch die Vortat verursachte „rechtswidrige Vermögenslage” entschei-

dend.

Nach der ersten Ansicht, die auf „rechtswidrige Besitzlage” abstellt, kann

die Urkundenfälschung nicht alleinige Vortat der Hehlerei sein304. Die

Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) ist in Anlehnung an die

Urkundenfälschung (§ 267 StGB) entstanden. § 267 StGB und § 269

StGB differieren nur bezüglich der „visuellen Erkennbarkeit der Erklä-

rungen“, auf die § 269 StGB verzichtet305. Überlegungen, die für § 267

StGB gelten, können auch auf §§ 269, 270 StGB übertragen werden, so

daß auch die Fälschung beweiserheblicher Daten nach dieser Ansicht

keine Vortat für die Hehlerei sein kann.

Hehlerei verlangt als Strafgrund eine Vermögensverletzung und die

„Vertiefung oder Aufrechterhaltung der durch die Vortat bestehenden

rechtswidrigen Vermögenslage“ 306. Die Hehlerei bezieht sich auf „Sa-

                                                          
302 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 5; Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 7
303 BGH NJW 1969, S. 1261; RGSt 52, S. 96; RGSt 55, S. 281; LK – Ruß, §

259 Rdnr. 5; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 5
304 Sippel, NStZ 1985, S. 348 ff., S. 349
305 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 1; Sch/Sch/Cramer, § 269 Rdnr. 2
306 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 1; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr.1; BT – Drucksa-

che 7/550; RG 70, S. 385; BGH 7, S. 137



                                                               Seite   133

chen“, so daß dieser rechtswidrige Vermögenszustand sich nur auf die

Schaffung einer „rechtswidrigen fremden Vermögensinteressen entge-

genstehenden Besitzlage“ beziehen kann307. Vortat kann also nur ein De-

likt sein, welches fremdes Vermögen durch eine widerrechtliche Sa-

chentziehung verletzt 308.

Bei der Urkundenfälschung kann einerseits eine neue Sache (Urkunde)

hergestellt werden, die dann von Anfang an im rechtmäßigen Besitz des

Herstellers ist. Anderseits können an einer Sache (Urkunde) Veränderun-

gen vorgenommen werden, die, wenn allein auf sie abgestellt wird, sich

aber nicht auf die Besitzlage an der Sache (Urkunde) auswirken. Durch

Urkundenfälschung alleine findet demnach i.d.R. keine widerrechtliche

Sachentziehung statt, so daß durch sie keine rechtswidrige Besitzlage

geschaffen wird309. Bevor auf eine Telefonkarte neue Bauteile aufge-

bracht werden können, muß die Originalkarte in den Besitz des Herstel-

lers gelangen. Allein durch das Aufbringen neuer Bauteile wird die Tele-

fonkarte ihrem rechtmäßigen Besitzer nicht widerrechtlich entzogen.

Durch die Herstellung des Telefonkartensimulators wird also auch keine

rechtswidrige Besitzlage geschaffen, die durch § 259 StGB vertieft bzw.

aufrechterhalten werden kann. Schon aus diesem Grund scheidet nach

dieser Ansicht § 269 StGB als taugliche Hehlereivortat aus.

Die Vortat müßte nach § 259 StGB „gegen fremdes Vermögen gerichtet”

sein. Der Telefonkartensimulator enthält durch das Aufbringen des End-

los – Chips ein sich wieder aufladendes Guthaben. Dieses Guthaben

stammt vom Hersteller. Es war somit nie dem Vermögen der Deutschen

Telekom zugeordnet. Das bloße Vorhandensein des Guthabens auf dem

Telefonkartensimulator hat demgemäß bezüglich des Vermögens der

                                                          
307 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 7, 8; Bay NJW 1979, S. 2219; LK – Ruß, § 259

Rdnr. 1; SK – Samson, § 259 Rdnr. 1
308 LK – Ruß, § 259 Rdnr. 1; Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 7, AG München, Az

8130 Ds 319 Js 40650/97
309 Sippel, NStZ 1985, S. 348 ff., S. 349
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Deutschen Telekom nie die Zuordnung verändert. Das Guthaben greift

nicht in das Vermögen der Deutschen Telekom ein, so daß keine rechts-

widrige Vermögenslage geschaffen wurde. Somit liegt selbst wenn nicht

auf eine rechtswidrige Besitzlage abgestellt wird, keine Verletzung des

Vermögens der Deutschen Telekom vor, welche durch das Weiterleiten

perpetuiert werden könnte. Die Anerkennung von §§ 269, 270 StGB als

Vortat für § 259 StGB widerspricht mithin der Perpetuierungs-theorie, so

daß der Strafgrund für die Hehlerei entfällt. Die Fälschung beweiserheb-

licher Daten kann nach der ersten Ansicht auch aus diesem Grund keine

Vortat im Sinne des § 259 StGB sein.

Es gibt aber auch Fälle, bei denen die erste Ansicht, die auf  die

”rechtswidrige Besitzlage” abstellt, trotzdem Urkundenfälschung als

taugliche Hehlereivortat bejaht310. Dort diente die Urkundenfälschung als

Werkzeug für einen Betrug, mit dem dann das eigentliche Hehlereiobjekt

„ertäuscht“ wurde311. Ein gefälschter Scheck wurde z.B. gegen Bar-

geld312, gefälschte Lebensmittelmarken gegen Brot und Mehl313 einge-

tauscht. Damit ist auch in diesen Fällen Urkundenfälschung nicht alleini-

ge Vortat der Hehlerei. Es wird vielmehr auf den Betrug abgestellt. Diese

Überlegungen müssen auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

Zwar dienen die Telefonkartensimulatoren beim Benutzen zur Ver-

wirklichung eines Computerbetruges nach § 263 a StGB314, so daß die

Fälschung beweiserheblicher Daten in diesem Fall so wie in den obigen

Beispielen Mittel zum Computerbetrug ist. Der Telefonkartensimulator

kann erst benutzt werden, wenn der Benutzer körperlich über den Tele-

fonkartensimulator verfügen kann. Der Computerbetrug, das Benutzen,

findet zwangsläufig zeitlich nach dem Ankauf des Telefonkartensimula-

                                                          
310 RGSt 52, S. 95,S. 96, RGSt 55, S. 281; Knauth, NJW 1984, S. 2666 ff.;

BGH; NJW 1969, S. 2661
311 Sippel, NStZ 1985, S. 348 ff., S. 349
312 BGH, NJW 1969, S. 2661
313 RGSt 52, S. 95, S. 96
314 Kapitel 4, A, II, 2, S. 112 ff.
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tors statt. Nach h.M. muß die Vortat i.S.d. § 259 StGB eine abgeschlos-

sene, d.h. eine vollendete Tat darstellen315. Dies wird nur beim zeitlichen

Zusammenfallen von Vortat und Weitergabe an den Erwerber bestrit-

ten316. Auf den Telefonkartensimulator übertragen, findet § 263 a StGB

aber stets nach der Weitergabe des Telefonkartensimulators statt. Ein

Zusammenfallen von Vortat und Weitergabe des Telefonkartensimulators

ist nicht denkbar. Die Streitfrage, ob beim Zusammenfallen von Vortat

und Weitergabe § 259 StGB einschlägig sein kann, muß nicht entschie-

den werden. Auch in Kombination mit einem Computerbetrug kann nach

dieser Ansicht die Fälschung beweiserheblicher Daten keine Hehlerei-

vortat sein.

Nach der zweiten Ansicht, die auf „rechtswidrige Vermögenslage” ab-

stellt, kann Urkundenfälschung dann Vortat der Hehlerei sein317, wenn

dies mit dem Strafgrund der Hehlerei in Einklang gebracht werden kann.

Ebenso wie bei der vorigen Ansicht, geht man davon aus, daß die Fäl-

schung beweiserheblicher Daten als Parallelvorschrift zur Urkundenfäl-

schung konstruiert ist. Die Argumentation, die für die Urkundenfäl-

schung gilt, kann demgemäß auch auf die Fälschung beweiserheblicher

Daten angewendet werden. Durch das Fälschen beweiserheblicher Daten

muß ein „rechtswidriger Vermögenszustand” geschaffen werden318. Das

Tatbestandsmerkmal des § 259 StGB „durch eine gegen fremdes Vermö-

gen gerichtete Vortat“ verlangt aber nicht explizit, daß die Vortat

                                                          
315 RG 67, S. 72; OLG Düsseldorf NJW 1990, S. 1492; OLG Stuttgart NStZ

1991, S. 285; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 10; LK – Ruß, § 259 Rdnr. 11; BT –

Drucksache 7/550, S. 252
316 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 15; Stuttgart JZ 1960, S. 289; Geerds GA 88, S.

255; Rudolphi JA 1981, S. 7
317 RGSt 52, S. 95, S. 96; RGSt 55, S. 281; BGH NJW 1969, S. 1261; Knauth,

NJW 1984, S. 2667; Ruß, in: LK; § 259 Rdnr.2; Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 7;

SK – Samson; § 259 Rdnr. 7, Arzt, in: Arzt – Weber, StrafR BT, LH 4 Rdnr.

418
318 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 1; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 1
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zwangsläufig mit einer Sachentziehung in Zusammenhang stehen muß.

Diese Absicht stellt deswegen alleine auf die Verletzung des Vermögens

ab. Die Vortat muß demnach das Vermögen desjenigen beeinflussen,

gegen den sie sich richtet. Dies könnte der Fall sein, wenn durch einen

Telefonkartensimulator beweiserhebliche Daten mit wirtschaftlichem

Bezug hergestellt worden sind.

Die auf den Originaltelefonkarten aufgespielten Daten entsprechen Tele-

foneinheiten, die mit einem wirtschaftlichen Wert, nämlich DM X pro

Einheit, korrespondieren. Dieser Wert muß bei der Deutschen Telekom

schon bei Herstellung einer Telefonkarte im Rahmen der Buchführung

bzw. Bilanz vermerkt werden, damit er den später vertelefonierten Ein-

heiten gegenübergestellt werden kann. Die Deutsche Telekom kassiert

den wirtschaftlichen Wert der Telefonkarte bei der Entrichtung des

Kaufpreises für die Telefonkarte, bevor überhaupt Einheiten abtelefo-

niert werden. Diese Einnahmen ersetzen dann den bei der Herstellung

vermerkten Wert. Die Daten stellen für die Deutsche Telekom also ein

Produkt mit wirtschaftlichem Wert dar, schon bevor die Karte überhaupt

zum Telefonieren eingesetzt wird.

Bei Herstellung eines Telefonkartensimulators mit dem Gegenwert von

beispielsweise DM 50,00 findet der auf den Chip aufgebrachte Einhei-

tenwert in dieser Höhe keinen Eingang in die „Bilanz“ der von der Deut-

schen Telekom freigegebenen Einheiten. Schon der Herstellungsakt ver-

fälscht die „Bilanz“ der Deutschen Telekom um DM 50,00 bezüglich der

sich im Umlauf befindenden freigegebenen Telefoneinheiten. Wenn man

die vertelefonierbaren Einheiten des Telefonkartensimulators betrachtet,

dann hat die Deutsche Telekom DM 50, 00 zu wenig in ihre „Bilanz”

eingestellt. Dadurch wirkt sich die Herstellung von Telefonkartensimu-

latoren für die Deutsche Telekom wirtschaftlich aus. Die Herstellung von

Telefonkartensimulatoren betrifft so direkt das Vermögen der Deutschen

Telekom. Ein Schaden tritt erst ein, wenn mit dem Telefonkartensimula-
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tor telefoniert wird319. Bilanztechnisch hat die Deutsche Telekom die

Möglichkeit, mit Rückstellungen für das Telefonieren mit Telefonkarten-

simulatoren den Bilanzverlust im Voraus zu berücksichtigen.

Die Vortat muß aber keinen Vermögensschaden auslösen, sondern eine

nur „rechtswidrige Vermögenslage“320. Nach meiner Meinung könnte zur

Definition dieser „rechtswidrigen Vermögenslage” der Betrugstatbestand

herangezogen werden. Zwar fordert der Betrug einen Vermögensscha-

den, also mehr als eine rechtswidrige Vermögenslage. Andererseits reicht

für die Verwirklichung des Betrugstatbestands eine Vermögensgefähr-

dung aus, die einem Vermögensschaden gleichsteht321. Bei einer Vermö-

gensgefährdung muß eine konkrete Gefahr vorliegen322, die „bei lebens-

naher Betrachtung einer Wertminderung gleichkommt“323. Der einzige

Zweck des Telefonkartensimulators ist das kostenlose Telefonieren zu

Lasten der Deutschen Telekom. Somit führt der Telefonkartensimulator

bei lebensnaher Betrachtung zu einer Wertminderung im Vermögen der

Deutschen Telekom und kommt folglich einem Vermögensschaden

gleich. Wenn nun die Herstellung eines Telefonkartensimulators eine

Vermögensgefährdung i.S.d. § 263 StGB darstellt, dann ist in ihr die

Schaffung einer rechtswidrigen Vermögenslage zu sehen.

Es werden pro Telefonsimulator mit „Endlos – Chip“ Gebühren bis zu

DM 100. 000, im Durchschnitt bis zu DM 20.000 vertelefoniert324. Um

welchen genauen Betrag die Bilanz der Deutschen Telekom verändert

wird, kann demnach bei der Herstellung nicht festgestellt werden. Dies

                                                          
319 Kapitel 4, A, II, 2, S. 112 ff.
320 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 1
321 Tröndle/Fischer, § 263 Rdnr. 31
322 BGHSt 3, S. 372; BGHSt 15, S. 83; BGHSt 21, S. 112, BGH wistra 1987, S.

21
323 Tröndle/Fischer, § 263 Rdnr.31; Bay NJW 1988, S. 2550
324 Angaben der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen Ge-

sprächs am 20. 08. 1998
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ändert aber nichts daran, daß eine vermögensrelevante Änderung vor-

liegt. Diese Änderung kann nur nicht genau beziffert werden. Es liegt

damit eine durch die Fälschung beweiserheblicher Daten geschaffene

rechtswidrige Vermögenslage vor, so daß eine Perpetuierung dieser

Vermögenslage möglich ist und insoweit dem Strafgrund der Hehlerei

genüge getan ist. Nach dieser Ansicht ist § 269 StGB taugliche Hehlerei-

vortat.

In den Fällen, bei denen Urkundenfälschung nach der ersten Ansicht als

taugliche Hehlereivortat bejaht wurde325, wird bei Zugrundelegung der

obigen Überlegungen allein durch die Urkundenfälschung eine rechts-

widrige Vermögenslage geschaffen. Durch das Fälschen eines Schecks

ist das Konto des Bezogenen in Höhe des Schecks gefährdet. Durch das

Fälschen einer Lebensmittelmarke ist ebenfalls eine Marke im Umlauf,

die nicht freigegeben wurde und der somit keine Lebensmittel entgegen-

stehen, da die zur Verfügung stehenden Lebensmittel auf eine bestimmte

Anzahl von „echten“ Lebensmittelmarken verteilt wurden. Beide Fälle

der Urkundenfälschung greifen nach letzterer Meinung in Vermögen ein.

Die beiden Ansichten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach der

zweiten Ansicht, die auf die „rechtswidrige Vermögenslage” abstellt, ist

das Tatbestandsmerkmal „durch die Vortat erlangt” zu bejahen. Die erste

Ansicht, die auf die „rechtswidrige Besitzlage” abstellt, führt zum umge-

kehrten Ergebnis. Es soll nun überprüft werden, ob die unterschiedlichen

Ansichten bei allen Tatbestandsmerkmalen zu verschiedenen Ergebnis-

sen führen.  Erst wenn eine der beiden Ansichten zur Bejahung des § 259

StGB führt, soll eine endgültige Entscheidung erfolgen.

                                                          
325 RGSt 52, S. 95, S. 96, RGSt 55, S. 281; Knauth, NJW 1984, S. 2666 ff.;

BGH; NJW 1969, S. 2661
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(ab) Durch die Vortat erlangt

Der Vortäter muß die Sache gemäß § 259 StGB unmittelbar durch die

rechtswidrige Vortat erlangt haben326. Die Sache ist dann aus der Vortat

erlangt, wenn die Vortat kausal für die körperliche Verfügungsgewalt an

der Sache ist327.

Die Ansicht, die eine „rechtswidrige fremden Vermögensinteressen ent-

gegenstehende Besitzlage“328 bei der Hehlerei voraussetzt, kann als Er-

langen nur eine „widerrechtliche Sachentziehung“329 anerkennen. Durch

das Herstellen des Telefonkartensimulators werden auf die Karte, die

schon im Besitz des Herstellers ist, zusätzliche Bauteile aufgebracht. Die

Karte gelangt aber nicht dadurch in die körperliche Verfügungsgewalt

des Herstellers, so daß der Telefonkartensimulator nicht durch die Fäl-

schung beweiserheblicher Daten erlangt wurde. Dies wird durch eine

Entscheidung des Reichsgerichts unterstützt, die ein Erlangen der Sache

aus der Vortat ablehnt, wenn diese Sache durch die Tathandlung der

Vortat entstanden ist, wie z.B. „gefälschte Urkunden und Münzen“330.

Dies gilt auch für Sachen, die z.B. durch Verarbeitung nach § 950 BGB

mittels Vortat hergestellt werden331. Eine Sache ist mithin nur „durch die

Vortat erlangt“, wenn die Sache schon im Zeitpunkt der Vortat exi-

stierte332. Nach dem Reichsgericht kann ein Telefonkartensimulator i.S.d.

§ 259 StGB nicht „erlangt“ sein, da er durch die Vortat erschaffen wurde.

                                                          
326 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 13; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 10
327 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 10, RGSt 23,S. 28
328 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 1
329 Sippel, NStZ, 1985, S. 348 ff., S. 349
330 RGSt 70, S. 384
331 LK – Ruß, § 259 Rdnr. 9
332 LK – Ruß, § 259 Rdnr. 9
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Bei den Entscheidungen, bei denen Urkundenfälschung durch die höchst-

richterliche Rechtsprechung als Vortat der Hehlerei anerkannt wurde333,

war Hehlereiobjekt nie die Urkunde (Scheck, Lebensmittelmarke), son-

dern der Gegenstand, der durch die Urkunde „ertäuscht“ wurde (Geld,

Brot, Mehl). Wenn man sich auf diese Entscheidungen stützen will,

müßte der Telefonkartensimulator also den „ertäuschten“ Gegenständen

entsprechen. Der Telefonkartensimulator ist aber in gleicher Weise wie

die Urkunden zu werten, deshalb kann er nicht die „erlangte Sache” sein.

Unter Zugrundelegung dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung muß §

259 StGB abgelehnt werden.

Entgegen der obigen Ansicht, könnte das „Erlangen einer Sache aus einer

rechtswidrigen Vortat“ anders auslegt werden. Dazu müssen die gängi-

gen Auslegungsregeln herangezogen werden. Nach dem Wortlaut könnte

man unter „erlangen” verstehen, daß die Sache aus der Vortat stammt

bzw. aus ihr entstanden ist. Fraglich ist, ob eine solche Auslegung des §

259 StGB möglich ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch kann „erlangen“

durch Synonyme wie „erreichen“334, „erhalten” oder „bekommen“ ersetzt

werden. Demnach sind dem Wortsinn nach auch Sachen i.S.d. § 259

StGB erlangt, die aus der Vortat entstanden sind. Diese Interpretation

lehnt sich an Synonyme des Wortes „erlangen”, deswegen ist die nach

h.M. geltende „äußerste Auslegungsgrenze des noch möglichen Wort-

sinns“335 nicht überschritten. Der Telefonkartensimulator in der Form des

„Endlos – Chips“ wurde erst durch das Aufbringen der zusätzlichen

Bauteile geschaffen. Die körperliche Verfügungsgewalt über ein Instru-

ment, mit dem kostenlos telefoniert werden kann, ist demnach an dem

Veränderungsakt festzumachen, der unter §§ 269, 270 StGB fällt. Die

systematische Auslegung kommt im folgenden zum gleichen Ergebnis.

Andere Vorschriften, die das Wort „erlangt“ beinhalten, legen es ähnlich

aus. Nach § 73 I StGB bedeutet „erlangen”, „faktische Verfügungsgewalt

                                                          
333 RGSt 52, S. 95 f.; BGH NJW 1969, S. 1260 f.
334 Duden, Deutsches Universalwörterbuch A - Z
335 Sch/Sch/Eser, § 1 Rdnr. 55; BVerfG 71, S. 114; 73, S. 235; BGH 4 , S. 148
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über eine Sache oder ein Recht zu haben“336. Die historische Auslegung

läßt keine weiteren Aufschlüsse über die Bedeutung von „erlangt“ in

Bezug auf Telefonkartensimulatoren zu, da es diese zur Zeit der Verab-

schiedung des § 259 StGB noch nicht gab. Die teleologische Auslegung

orientiert sich am Schutzobjekt einer Vorschrift337, bei § 259 StGB also

am Vermögen. Sinn und Zweck des § 259 StGB ist es, die Perpetuierung

einer durch die Vortat geschaffenen unrechtmäßigen Vermögenslage

unter Strafe zu stellen. Durch das Weiterleiten der Telefon-

kartensimulatoren wird der Benutzerkreis stark vergrößert. Damit steigt

die Gefahr der Benutzung dieser Telefonkartensimulatoren, welche das

Vermögen der Deutschen Telekom schädigen. Eine Perpetuierung der

durch die Herstellung geschaffenen rechtswidrigen Vermögenslage ist

demnach zu bejahen. Obige Auslegung ist mithin gesetzeskonform.

Fraglich erscheint nun, ob durch das Erlangen zusätzlich eine rechtswid-

rige Besitzlage entstanden sein muß, wenn nach diesem Auslegungser-

gebnis der Gegenstand der Hehlerei durch die Vortat erlangt wurde.

Wenn die Vortat eine Sachentziehung voraussetzt, muß unbestritten auch

beim „Erlangen“ eine körperliche Übernahme der Sache vorliegen338. Die

Vortat kann anerkanntermaßen auch § 263, § 249, § 253, § 255 StGB

sein, d.h. es kommt durch die Vortat zu einer „Sachertäuschung“ oder

„Sacherdrohung“ und nicht immer zu einer „Sachentziehung“. Demnach

muß das „Erlangen“ der Vortat angepaßt werden und kann nicht eng an

den Begriff der „Sachentziehung” gebunden werden. Hier wird durch die

Vortat eine Veränderung am Hehlereiobjekt vorgenommen, die neue

Verwendungszwecke erlaubt. Erlangt ist demnach, angepaßt an die Vor-

tat §§ 269, 270 StGB, die durch die Fälschung beweiserheblicher Daten

zum Simulator veränderte Telefonkarte. Die Definition, die „Erlangen“

bei allen Vortaten beinhaltet, läßt sich wie folgt abfassen: Eine Sache ist

dann erlangt, wenn sie das Ergebnis der Vortat darstellt. Wie ausgeführt,

                                                          
336 Tröndle/Fischer, § 73 Rdnr. 3 b
337 Sch/Sch/Eser, § 1 Rdnr. 48
338 AG München, Az.: 8130 Ds 319 Js 40650/97



                                                               Seite   142

widerspricht dies weder dem Wortlaut, noch dem Sinn und Zweck der

Vorschrift. Der Telefonkartensimulator ist das Ergebnis der Fälschung

beweiserheblicher Daten und somit nach dieser Ansicht durch die Vortat

§ 269 StGB erlangt.

(ac) Sache

Der Telefonkartensimulator stellt einen körperlichen Gegenstand dar.

Nicht die in seinen Chips enthaltenen unkörperlichen Daten, sondern der

Telefonkartensimulator als „Datenträger“339 kann grundsätzlich Tatobjekt

der Hehlerei sein. Es ist nicht erforderlich, daß es sich um eine fremde

Sache dreht.

Nach der Ansicht, die eine „rechtswidrige Besitzlage“ fordert, reicht es

aus, wenn ein anderer ein Besitzrecht an der Sache hat oder anfechtbares

Eigentum besteht340. Wie oben bereits ausgeführt, kann der Hersteller des

Telefonkartensimulators an der Telefonkarte Eigentum erworben haben.

Einerseits kann es sich um eine Originaltelefonkarte handeln, die abge-

laufen und herrenlos war und die der Hersteller sich angeeignet hat, be-

vor er aus ihr einen Simulator baute. Der Hersteller kann die Telefon-

karte aber auch nach § 929 BGB ordnungsgemäß von der Deutschen Te-

lekom erworben haben. Er kann auch erst durch den Umbau nach § 950

BGB Eigentümer geworden sein. Damit ist die Besitzlage am Telefon-

kartensimulator durch das bestehende Eigentum des Herstellers nie

rechtswidrig geworden bzw. endet durch den Eigentumserwerb des Her-

stellers und kann deswegen nicht aufrecht erhalten werden341. Nach die-

ser Ansicht ist der Datenträger Telefonkartensimulator kein taugliches

Tatobjekt im Sinne des § 259 StGB.

                                                          
339 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 5
340 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 5
341 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 6
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Durch das Eigentum ändert sich aber nichts an der rechtswidrigen Ver-

mögenslage, die durch das Herstellen nach §§ 269, 270 StGB entstanden

ist. Wie oben erwähnt setzt die Hehlerei nicht voraus, daß an dem Hehle-

reiobjekt ein anderer als der Vortäter Eigentum hat. Es ist somit gleich-

gültig, ob der Hersteller Eigentümer des Telefonkartensimulators ist oder

wird. Der Telefonkartensimulator ist also nach dieser Ansicht taugliches

Tatobjekt im Sinne des § 259 StGB.

(ad) Ankaufen

Der Hersteller schließt mit seinem Partner einen Kaufvertrag. Aufgrund

dieses Kaufvertrages verschafft der Hersteller dem anderen „den Besitz

am und die alleinige Verfügungsgewalt“342 über den Telefonkartensimu-

lator. Dieser kauft ihn mithin an.

Durch das Ankaufen müßte die geschaffene rechtswidrige Vermögens-

lage perpetuiert werden, d.h. die Verletzung des Rechtsguts Vermögen

müßte durch die Handlung des Hehlers nochmals erfolgen343. Nach der

Ansicht, die eine rechtswidrige Besitzlage erfordert344, vertieft sich diese

Besitzlage normalerweise, in dem der Hehler nach dem Vortäter neuer

rechtswidriger Besitzer wird. Dies ist im vorliegenden Fall nicht möglich,

da entweder nie eine oder im Moment des Weiterleitens keine rechtswid-

rige Besitzlage hinsichtlich des Telefonkartensimulators bestand. Der

Hersteller kann an den Käufer mithin keine rechtswidrige Besitzlage

übertragen.

Durch das Ankaufen alleine wird die durch die Herstellung des Telefon-

kartensimulators geschaffene rechtswidrige Vermögenslage der Deut-

schen Telekom nicht verändert. Perpetuierung im Sinne der Hehlerei läßt

                                                          
342 GA 54, S. 58; Rudolphi JA 1981, S. 90, Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 13
343 Sippel, NStZ 1985, S.348 ff., S. 349
344 Sippel, NStZ 1985, S. 348 ff., S. 349; s. Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (a), (aa),

S. 131 ff.
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sich jedoch allgemein wie folgt beschreiben: „Vertiefung eines unrecht-

mäßig hergestellten Vermögenszustands, in dem die einmal eingetretene

Schädigung verselbständigt wird”. Die Herstellung des Telefonkartensi-

mulators betrifft das Vermögen der Deutschen Telekom, in dem sie sich

nachteilig auf ihre Bilanz auswirkt”. Damit wurde ein unrechtmäßiger

Vermögenszustand hergestellt345. Durch das Weiterleiten des Telefon-

kartensimulators wird der Kreis der möglichen Benutzer vergrößert. Da-

mit verselbständigt sich die Benutzerzahl und damit die durch die Her-

stellung geschaffene Schädigung346. Tatsächlich sind gegenwärtig mit

Sicherheit mehr Telefonkartensimulatoren im Einsatz als es Hersteller

gibt. Das Schadenspotential vervielfacht sich347. Damit ist der unrecht-

mäßig hergestellte Vermögenszustand durch das Ankaufen perpetuiert.

Gegen diese Ansicht könnte ins Feld geführt werden, daß durch das

Weiterleiten des Telefonkartensimulators die durch das Herstellen des

Telefonkartensimulators entstandene Vermögenslage nur aufrecht erhal-

ten, also „schmarotzerhaft ausgenutzt wird”. Dies würde eine Perpetuie-

rung ausschließen. Zwar waren vereinzelt zu § 259 a.F. StGB auch sol-

che „schmarotzerhaften Ausbeutungen” nach der sogn. „Nutznießung-

stheorie”  unter § 259 a.F. StGB subsumiert worden348. Die „Nutznie-

ßungstheorie” „sieht das Wesen der Hehlerei allein in der Aufrechtrecht-

erhaltung einer rechtswidrigen oder nach der Verkehrsauffassung miß-

billigten Vermögenslage”349. Nach allgemeiner Auffassung stellt § 259

n.F. StGB klar, daß “das Vermögen, das durch den Hehler verletzte

                                                          
345 Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (a), (aa), S. 131 ff.
346 so argumentieren Teile der Staatsanwaltschaft München, mitgeteilt anläßlich

eines persönlichen Gesprächs am 20.08.1998
347 so argumentieren Teile der Staatsanwaltschaft München, mitgeteilt anläßlich

eines persönlichen Gesprächs am 20.08.1998
348 Geerds, GA 1958, S. 129 ff., S. 131; Gallas, Zur Kritik der Lehre vom Ver-

brechen als Rechtsgutsverletzung , in: Festschrift für Gleispach, 1936, S. 50 ff.,

S. 59
349 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 2
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Rechtsgut ist“350. Der Hehler muß das Vermögen erneut verletzen. Trotz-

dem will Knauth in einzelnen Fällen mit der „Nutznießungstheorie” zu

einer Strafbarkeit nach § 259 n.F.  StGB kommen351. Dieser Ansatz muß

jedoch nicht weiter beleuchtet werden, da durch das Weiterleiten Tele-

fonkarten auf eine große Benutzerzahl verteilt werden. Die einmal ein-

getretene Schädigung hat sich verselbständigt. Der durch die Herstellung

eingetretene unrechtmäßige Vermögenszustand hat sich vertieft. Dies ist

keine bloße Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Vermögenslage.

Dem Strafgrund der Hehlerei ist somit nach dieser Ansicht Genüge getan.

(b) Ergebnis

Wenn man der ersten Ansicht folgt, die „eine rechtswidrige Besitzlage”

fordert, die durch die Hehlerei vertieft wird, scheitert § 259 StGB. Die

Herstellung des Telefonkartensimulators ist keine  „gegen fremdes Ver-

mögen gerichtete Vortat”. Der Telefonkartensimulator wurde auch nicht

durch die Vortat erlangt. Der Telefonkartensimulator ist kein taugliches

Hehlereiobjekt. Wenn man der zweiten Ansicht folgt, welche auf eine

„rechtswidrige Vermögenslage” abstellt, kann § 259 StGB bejaht wer-

den. Für eine Entscheidung zwischen beiden Ansichten ist bei der Prü-

fung aller Tatbestandsmerkmale maßgebender Punkt, ob durch die Vortat

eine „rechtswidrige Besitzlage“ entstehen muß, welche dann durch die

Hehlerei vertieft wird.

Gegen die zweite Ansicht, die auf eine „rechtswidrige Vermögenslage”

abstellt, spricht die bisherige Dogmatik. Diese Dogmatik geht von einer

rechtswidrigen, durch die Vortat geschaffenen Besitzlage aus. Grund

dafür ist, daß der klassische Fall der Hehlerei eine „Sachentziehung“ ist.

Die zweite Ansicht wehrt sich aber dagegen, § 259 StGB eng an die Sa-

chentziehung zu binden. So wird § 259 StGB sehr extensiv ausgelegt.

Diese Auslegung steht zwar im Widerspruch zur bisherigen Dogmatik,

                                                          
350 Sippel, NStZ 1985, S. 348 ff., S. 349
351 Knauth, NJW 1984, S. 2666 ff., S. 2667
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da dadurch nicht nur die „Sachentziehung”, sondern auch die „Sacher-

drohung” bzw. die „Sachertäuschung und andere Handlungen ein „Erlan-

gen „ i.S.d. § 259 StGB darstellen können352. Bei der Auslegung werden

die hierfür geltenden Regeln aber eingehalten353, so daß kein Wider-

spruch zum Grundsatz „nulla poena sine lege” entsteht. Die neuesten

Entwicklungen im Bereich der Technik und der Multimedialandschaft

ermöglichen unbekannte Handlungen, die eventuell als kriminell einzu-

stufen sind. Mit der zweiten Ansicht können durch diese Auslegung

Handlungen erfaßt werden, die es zur Zeit der Schaffung des § 259 StGB

bzw. zur Zeit der Entwicklung der Dogmatik noch nicht gab. Um das

Strafbedürfnis dieser neuen Handlungsvarianten abzudecken, muß im

Rahmen der Strafvorschrift zu neuen Varianten der Auslegung gegriffen

werden. Somit ist der zweiten Ansicht zu folgen.

Der Käufer kennt die Vortat und weiß, daß durch das Ankaufen die

rechtswidrige Vermögenslage aufrechterhalten wird. Weiterhin müßte er

in der Absicht handeln, sich oder einen anderen zu bereichern. Wenn der

Käufer nur einen „illegalen Erwerb zum Eigenbesitz” vornehmen würde,

läge Bereicherungsabsicht nur vor, wenn er dafür kein oder nur wenig

Geld bezahlen müßte 354. Beim Kauf eines Telefonkartensimulators be-

zahlt der Käufer DM 1000 – 3000 für einen Telefonkartensimulator, mit

dem er Telefongespräche in beliebiger Höhe führen kann. Er erhält also

einem Gegenwert, der weit über dem Kaufpreis des Telefonkartensimu-

lators liegt. Insofern will er sich bereichern. § 259 StGB ist demgemäß zu

bejahen.

                                                          
352 Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (a), (ab), S. 139 ff.
353 Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (a), (ab), S. 139 ff.
354 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 22
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b. Gewerbsmäßiger Kauf

Der Hersteller hat durch Anbringen von Bauteilen an Originaltelefon-

karten mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben Telefon-

simulatoren mit „Endlos - Chip“ in großer Stückzahl hergestellt. Er ver-

kauft und übereignet einen davon für z.B. DM 1.000. Er hat die Telefon-

kartensimulatoren nur hergestellt, um sie zu verkaufen. Von dem Erlös

bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Der Käufer kennt die Umstände der

Herstellung. Der Käufer weiß also genau, daß der Verkäufer auch der

Hersteller des Telefonkartensimulators ist.

aa. Verkauf

Ebenso wie wenn der Hersteller einen nicht gewerbsmäßig hergestellten

Telefonkartensimulator verkauft, macht sich der Verkäufer und Herstel-

ler eines gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators nicht nach

§ 152 a I Nr. 2 2. Alt. StGB und nicht nach §§ 259, 260 StGB strafbar.

Durch das Verkaufen könnte der Verkäufer, der gleichzeitig Hersteller

ist, erneut das Rechtsgut der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechts-

verkehrs beeinträchtigt haben355, welches bereits durch die Herstellung

des Telefonkartensimulators verletzt wurde.  Der Verkäufer könnte so

einem Dritten einen Gegenstand verschafft haben, der aus einer rechts-

widrigen Tat i.S.d. § 261 StGB stammt. Er könnte sich mithin nach § 261

I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 2. Alt StGB  der Geldwäsche strafbar gemacht

haben.

Der Verkäufer ist  zugleich der Hersteller des Telefonkartensimulators.

Nach dem Wortlaut des § 261 StGB vor dem 04.05.1998 konnte nur „ein

anderer” tauglicher Täter der Geldwäsche sein. Der Vortäter konnte da-

nach nie selbst Geldwäscher sein356. Durch die Gesetzesänderung vom

                                                          
355 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr.1; BT – Drucksache 12/989, S. 27
356 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 10; Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. Nr. 8b
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04.05.1998357 ist diese Tatbestandsvoraussetzung gestrichen worden.

Jedoch wird nach § 261 IX StGB „derjenige Täter oder Teilnehmer nicht

wegen Geldwäsche bestraft werden, der wegen Beteiligung an der Vortat

strafbar ist”358. § 261 IX StGB stellt einen persönlichen Strafaufhebungs-

grund dar. Der Verkäufer ist als Hersteller wegen der Vortat nach §§ 269

I, III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB strafbar und somit Täter der

Vortat. Für ihn greift der persönliche Strafaufhebungsgrund, so daß sich

der Verkäufer nicht nach  § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 2. Alt StGB

strafbar gemacht hat.

ab. Ankauf

Der Käufer macht sich ebenso wie beim Erwerb eines nicht gewerbsmä-

ßig hergestellten Telefonkartensimulators nach §§ 259, 260 I Nr. 1 StGB

strafbar. Die Argumentation, die zur Strafbarkeit des Käufers eines nicht

gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators nach § 259 StGB

geführt hat, gilt hier ebenfalls.

Er könnte aber durch das Ankaufen des Telefonkartensimulators das

Rechtsgut der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs verletzt

haben, in dem er sich einen Gegenstand verschafft hat, der aus einer ge-

werbsmäßigen Fälschung beweiserheblicher Daten stammt. Er könnte

sich mithin zusätzlich nach § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 1. Alt StGB

strafbar gemacht haben.

Der Telefonkartensimulator müßte taugliches Tatobjekt des § 261 StGB

sein. Dazu muß der Telefonkartensimulator einen Gegenstand mit Ver-

mögenswert359 darstellen. Der Telefonkartensimulator ist ein körperlicher

                                                          
357 Gesetz zur Verbesserung  der Bekämpfung der organisierten Kriminalität v.

04.05.1998 (BGB l. I 845)
358 Lackner /Kühl, § 261 Rdnr. 10, m.w.N. auf BT – Drucksache 13/8651, S. 11
359 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr.3; Tröndle /Fischer, § 261b Rdnr. 4, BT –

 Drucksache 12/989, S. 27
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Gegenstand, mit dem Telefongespräche geführt werden können, für die

ohne die Benutzung des Telefonkartensimulators Geld zu entrichten wä-

re. Er beinhaltet ein Einheitenguthaben, welches Geld ersetzt, so daß ein

Vermögenswert im Telefonkartensimulator verkörpert ist.  Der Tele-

fonkartensimulator „muß aus einer der in § 261 I StGB abschließend auf-

gezählten schweren rechtswidrigen Taten herrühren”360. Diese Vortat

muß konkret nachgewiesen werden361. Hier kann dem Verkäufer durch

die Herstellung des  Telefonkartensimulators eine gewerbsmäßige Fäl-

schung beweiserheblicher Taten nach §§ 269 I, III, 270 i.V.m. § 267 III

Nr. 1 1. Alt. StGB nachgewiesen werden. Der Hersteller bestreitet mit

dem Erlös aus den hergestellten Telefonkartensimulator zumindest einen

Teil seines Lebensunterhalts. Dies entspricht einem gewerbsmäßigem

Handeln, welches den Wille „zur Verschaffung einer nicht nur vorüber-

gehenden Einnahmequelle aus wiederholter Tatbegehung”362voraussetzt.

Somit ist nach § 269 III i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB  die Ge-

werbsmäßigkeit erfüllt. Es liegt eine Vortat nach § 261 I Nr. 4 a StGB

vor.

Der Telefonkartensimulator müßte aus dieser Vortat herrühren. Dies ist

ein „sehr weit gefaßter Begriff”, dessen Grenzen nicht geklärt sind363. Es

ist aber anerkannt, daß solche Sachen aus der Vortat herrühren, die durch

eine rechtswidrige Tat hervorgebracht wurden, also „producta sceleris”

sind364. Der Telefonkartensimulator ist durch die Vortat hergestellt wor-

den und rührt somit aus ihr her.

Der Käufer müßte sich den Telefonkartensimulator verschafft haben. Die

Definition, die für das „Sich – Verschaffen” bei der Hehlerei gilt, ist auch

                                                          
360 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr.4; m.N.a. Bernsmann, StV 98, S. 46
361 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr.4; m.N.a. Bernsmann, StV 98, S. 46
362 Tröndle/Fischer, vor § 52 Rdnr. 3
363 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 5; Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 5
364 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 5; Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 5
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für die Geldwäsche anwendbar365. Sich  - Verschaffen i.S.d. § 259 StGB

bedeutet „die Herstellung einer vom Vortäter abgeleiteten tatsächlichen

Herrschaftsgewalt über die Sache im einverständlichen Zusammenwirken

mit dem Vordermann”366. Dies ist durch das Ankaufen vom Hersteller

erfüllt.

Der Käufer kannte die Umstände der Herstellung des Telefonkartensi-

mulators. Er handelte vorsätzlich bezüglich aller objektiven Tatbe-

standsmerkmale. Beim gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimu-

lator macht sich der Käufer zusätzlich nach § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr.

1 1. Alt StGB strafbar. Insgesamt liegt dann eine Strafbarkeit des Käufers

nach §§ 259 I 1. Alt., § 260 I Nr. 1, § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 1.

Alt, 52 StGB vor.

c. Abwandlungen

Die obigen Erwägungen gelten nicht nur für Telefonkartensimulatoren,

die aus einer Originaltelefonkarte hergestellt worden sind. Sie lassen sich

in gleicher Weise auf „Vollsimulatoren” anwenden, die aus einem Kar-

tenrohling hergestellt wurden. Die obigen Erwägungen sind auch durch

ein Aufladegerät auf ihr ursprüngliches Guthaben aufgeladenen Telefon-

kartesimulatoren  übertragbar. Denn weder durch die Umwandlung des

Kartenrohlings in einen Telefonkartensimulator, noch durch das Aufla-

den einer abgelaufenen Telefonkarte entsteht eine rechtswidrige Besitz-

lage bzw. wird etwas seinem rechtmäßigen Besitzer entzogen. Somit

kommt es nicht auf die Bauweise der Telefonkartensimulatoren an. Des-

wegen muß bei den folgenden Fallvarianten des Weiterleitens nicht mehr

zwischen aus der Originalkarte hergestelltem Telefonkartensimulator,

Vollsimulator oder wiederaufgeladener Originalkarte unterschieden wer-

den.

                                                          
365 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 8; Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 14
366 Tröndle/Fischer, § 259, Rdnr. 14; BGHSt 15, S. 53 ff., S. 56; BGHSt 27, S.

160 ff., S. 163; BGH NStZ 1988, S. 271
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2. Im Auftrag des Herstellers von Telefonkartensimulatoren
verkauft ein Dritter diese an Interessenten

Wenn ein Dritter im Auftrag des Herstellers Telefonkartensimulatoren

verkauft, so kann es sich um gewerbsmäßig hergestellte oder um nicht

gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulatoren handeln. Der  Kauf

nicht gewerbsmäßig hergestellter Telefonkartensimulatoren wird zuerst

überprüft. Beim nachfolgend behandelten Kauf gewerbsmäßig herge-

stellter Telefonkartensimulatoren, werden nur die Unterschiede hervor-

gehoben.

a. Nicht  gewerbsmäßiger Kauf

Der Hersteller von Telefonkartensimulatoren beauftragt einen Dritten,

einen solchen Simulator in eigener Regie für einen Preis zwischen DM

3.000 und DM 1.000 weiter zu verkaufen. Dafür soll er eine Provision

von 10 % des Kaufpreises erhalten. Der Dritte verkauft den Telefonkar-

tensimulator für DM 1.000, wobei er und der Käufer die Umstände der

Herstellung des Telefonkartensimulators kennen. Der Hersteller bezahlt

an den Dritten DM 1.000.

Der Verkäufer des Telefonkartensimulators könnte die Sicherheit und

Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs verletzt haben,

indem er sich durch das Verkaufen des Simulators nach § 152 a I Nr. 2,

1. Alt StGB des Feilhaltens einer falschen Zahlungskarte strafbar ge-

macht hat. Der Telefonkartensimulator stellt aber keine Zahlungskarte

nach § 152 a IV StGB dar, so daß eine Strafbarkeit nach § 152 a StGB

ausscheidet.367

Das Verkaufen des Telefonkartensimulators könnte Hehlerei durch „Ab-

setzen“ i.S.d. § 259 I 4. Alt. StGB darstellen und so das Vermögen der

                                                          
367 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
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Deutschen Telekom verletzen. Absetzen bedeutet, die Sache im Einver-

ständnis und Interesse des Vortäters selbständig im Rahmen eines

Rechtsgeschäfts gegen Bezahlung weiterzugeben und sie somit zu ver-

werten368. Dies liegt hier vor. Alle anderen Tatbestandsmerkmale sind in

Anlehnung an die obige Argumentation 369 erfüllt. Eine Strafbarkeit des

Verkäufers nach § 259 I 4. Alt. StGB ist zu bejahen. Der Verkäufer kann

sich nicht nach § 30 StGB strafbar machen, weil die künftigen Taten mit

dem Telefonkartensimulator keine Verbrechen nach § 12 StGB sind370.

Die Handlung dieses Käufers deckt sich mit der des Käufers, der direkt

vom Hersteller erwirbt. Der Käufer macht sich ebenso wie beim Verkauf

eines nicht gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators nach §

259 I 1. Alt. StGB der Hehlerei strafbar.

b. Gewerbsmäßiger Kauf

Ebenso wie in der Fallkonstellation, die nicht gewerbsmäßig hergestellte

Telefonkartensimulatoren voraussetzte, verkauft ein Dritter in eigener

Regie im Auftrag des Herstellers einen Telefonkartensimulator an einen

Dritten. Im Unterschied dazu wurde der verkaufte Telefonkartensimula-

tor in einer Produktion jedoch in großer Stückzahl hergestellt und der

Hersteller bestreitet von dem Erlös seinen Lebensunterhalt zumindest

teilweise.  Der Dritte und der Verkäufer kennen die Umstände der Her-

stellung des Telefonkartensimulators.

Der Verkäufer hat sich nicht nach § 152 a I Nr. 2, 1. Alt. StGB strafbar

gemacht. Ebenso wie in der Fallkonstellation, die von nicht gewerbsmä-

ßig hergestellten Telefonkartensimulatoren ausgeht, ist eine Strafbarkeit

des Verkäufers nach §§ 259 I 4. Alt., 260 I Nr. 1 StGB zu bejahen.

                                                          
368 BGH NJW 1976, S. 1950
369 Kapitel 5, A, I, 1, S. 128 ff.
370 Kapitel 5, A, I, 1, a, aa, (3), S. 130 ff.
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Der Verkäufer könnte sich durch das Verkaufen des Telefonkartensimu-

lators zusätzlich noch nach § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. Nr. 1 2. Alt. StGB der

Geldwäsche strafbar gemacht haben. Der Telefonkartensimulator ist

taugliches Tatobjekt i.S.d. § 261 StGB371. Die Vortat des § 269 StGB ist

konkret nachgewiesen und der Verkäufer ist an ihr nicht beteiligt. § 269

StGB wurde gewerbsmäßig verwirklicht, so daß eine Vortat i.S.d. § 261 I

Nr. 4 StGB vorliegt.

Der Verkäufer könnte einem Dritten den Telefonkartensimulator ver-

schafft haben. Beim „Sich  - oder einem Dritten Verschaffen” gelten die

Grundsätze der Hehlerei372.   Einem Dritten verschafft der Täter die Sa-

che, wenn er sie in eigenem wirtschaftlichen Interesse „unmittelbar vom

Vortäter an den Dritten vermittelt“373. Dies bedeutet, daß er handelt, ohne

den Gegenstand zwischenzeitlich in Besitz zu erlangen374. Der Verkäufer

erwirbt aber vor der Verkaufshandlung Besitz am Telefonkartensimula-

tor. Er kann den Telefonkartensimulator keinem Dritten verschafft haben.

Der Verkäufer könnte durch die Verkaufshandlung den Telefonkartensi-

mulator aber nach § 261 II Nr. 2 1. Alt. StGB verwahrt haben. Unter

Verwahren versteht man „eine Sache in Gewahrsam nehmen oder halten,

um sie für einen Dritten oder für eigene spätere Verwendung zu erhal-

ten”375. Bei der Verkaufshandlung führt der Verkäufer im Einverständnis

mit dem Hersteller einen konkreten Telefonkartensimulator mit sich. Er

darf über dessen Verkauf, also über die körperliche Weggabe, entschei-

den. Mithin hat der Verkäufer „die von seinem Herrschaftswillen getra-

gene tatsächliche Verfügungsgewalt”376 über den Telefonkartensimula-

                                                          
371 Kapitel 5, A, I, 1, b, S. 147 ff.
372 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 8; Tröndle/Fischer, § 261  Rdnr. 14
373 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 17
374 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 27
375 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 8; Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 14
376 Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 14 m.N.a. Tröndle/Fischer, § 242 Rdnr. 9
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tor. Er hält ihn also in Gewahrsam, damit ein Dritter, der Käufer, ihn

später verwenden kann.

Der Verkäufer kennt die Umstände der Vortat und handelt somit insge-

samt vorsätzlich. Der Verkäufer macht sich nach § 259 I 4. Alt., § 261 I 2

Nr. 4 a i.V.m. Nr. 2 1. Alt. StGB, 52 StGB strafbar.

Die Handlung des Käufers, der über einen Verkäufer erwirbt, ist iden-

tisch mit seiner Handlung beim direkten Kauf vom Hersteller. Der Käu-

fer macht sich hier also ebenfalls nach §§ 259 I 1. Alt., 260 I Nr. 1, 261 I

2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 1. Alt, 52 StGB strafbar.

3. Weiterverkauf von Telefonkartensimulatoren ohne Ab-
stimmung mit dem Hersteller

Wenn der Telefonkartensimulator ohne Abstimmung mit dem Hersteller

weiterverkauft wird, kann es sich hierbei um gewerbsmäßig oder nicht

gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulatoren handeln. Bei der

Untersuchung der gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulatoren

wird nur noch auf die Unterschiede zu den nicht gewerbsmäßig herge-

stellten Telefonkartensimulatoren hingewiesen.

a. Nicht gewerbsmäßiger Kauf

Eine Person verkauft einen Telefonkartensimulator an eine zweite Per-

son. Beide wissen, daß es sich um einen Telefonkartensimulator handelt,

ungeklärt ist aber, wer Hersteller des Telefonkartensimulators war bzw.

wie der Verkäufer an den Telefonkartensimulator gelangt ist.

Der Verkäufer des Telefonkartensimulators könnte sich nach § 259 I 4.

Alt. StGB der Hehlerei in Form des Absetzens strafbar gemacht haben.

Hehlerei setzt einen abgeleiteten Erwerb voraus, d.h. jede unter § 259

StGB fallende Tathandlung muß im Einverständnis mit dem Vortäter
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geschehen377. Wenn ungeklärt ist, woher der Telefonkartensimulator

stammt, ist es nicht möglich, ein Handeln des Verkäufers im Einver-

ständnis mit dem Vorbesitzer (z.B. dem Hersteller) des Simulators zu

beweisen. Es kann weder bewiesen werden, daß der Verkäufer den Tele-

fonkartensimulator selbst hergestellt hat, noch daß er ihn direkt vom Her-

steller in Kenntnis der Umstände der Herstellung angekauft hat. Der Ver-

käufer des Telefonkartensimulators kann sich nicht nach § 259 I 4. Alt.

StGB strafbar gemacht haben. Eine Strafbarkeit des Verkäufers nach § 30

StGB scheidet ebenfalls aus378.

Vortaten des Verkäufers nach § 269 bzw. § 259 StGB können nicht be-

wiesen werden. Ein einverständliches Weiterleiten vom Hersteller über

den Verkäufer an den Käufer, also ein abgeleiteter Erwerb, ist ebenfalls

nicht nachweisbar. Der Käufer hat sich nicht nach § 259 I 1. Alt StGB

strafbar gemacht.

b. Gewerbsmäßiger Kauf

Eine Person verkauft einen Telefonkartensimulator an eine zweite Per-

son. Beide wissen, daß es sich um einen Telefonkartensimulator handelt,

ungeklärt ist aber, wer Hersteller des Telefonkartensimulators war bzw.

wie der Verkäufer an den Telefonkartensimulator gelangt ist. Anhand der

perfekten Bauweise des Telefonkartensimulators liegt der Schluß nahe,

daß er aus einer Massenproduktion stammt, die dem Hersteller eine Ein-

nahmequelle verschafft.

Indem der Verkäufer den Telefonkartensimulator weiterverkauft hat,

könnte er ihn  nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB für den

Käufer verwahrt haben. § 261 I Nr. 4 StGB setzt aber eine Vortat voraus,

                                                          
377 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 14, 18, 19, 19 a
378 Kapitel 5, A, I, 1, a, aa, (3), S. 130 ff.
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aus der der Telefonkartensimulator stammt. „Der Nachweis dieser Vortat

ist unerläßlich”379.

Dies folgt aus mehreren Gründen. Dem Wortlaut nach muß es sich um

eine „rechtswidrige Tat” handeln, die in § 11 I Nr. 5 StGB legaldefiniert

ist. Diese Definition gilt für das ganze StGB, so daß es sich nicht „bloß

um eine nicht näher konkretisierte strafbare Verhaltensweise handeln

kann”380. Sonst würden auch Taten hierunter fallen, die im Einzelfall

gerechtfertigt sein können381. Es muß mithin „ein ganz bestimmtes Ver-

halten einer ganz bestimmten Person zu einem ganz bestimmten Zeit-

punkt an einem ganz bestimmten Ort”382 feststehen. Dies ist vor dem

Hintergrund der Katalogstraftaten des § 261 I StGB einsichtig. Diese sind

wegen ihrer besonderen Schwere in den Tatbestand des § 261 StGB auf-

genommen worden, welche dann - wie hier die Gewerbsmäßigkeit – nur

anhand eines konkreten Sachverhaltes beurteilt werden kann383. §§ 257,

258 und 259 StGB setzen auch eine solche konkrete nachgewiesene

Vortat voraus384. §§ 73, 73 d StGB „läßt ausreichen, daß die Umstände

die Annahme rechtfertigen, daß diese Gegenstände für rechtswidrige Ta-

ten oder aus ihnen erlangt worden sind”. Hier ist es egal, welche Vortat

vorliegt und ob diese nachgewiesen ist385. Der Wortlaut unterscheidet

sich von dem des § 261 StGB. Aus systematischen Erwägungen ist die

Vortat des § 261 StGB konkret nachzuweisen. Jede andere Auslegung

verstößt gegen den Grundsatz „nullum crime sine lege”386.

                                                          
379 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 4, m.w.N. Bernsmann, StVG 98, S. 46
380 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 47, S. 50 m.w.N.  auf die h. M.
381 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 47
382 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 47
383 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff, S. 47
384 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 48
385 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 49
386 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff., S. 50
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 In der vorliegenden Fallkonstellation ist es sicher, daß irgend jemand

einen Telefonkartensimulator hergestellt hat. Es ist ebenfalls wahr-

scheinlich, daß er damit eine Einnahmequelle schaffen wollte und somit

Gewerbsmäßigkeit vorlag. Die Herstellungshandlung ist aber nicht be-

kannt, so daß sie auch nicht konkret nachgewiesen werden kann. Es fehlt

mithin an einer Vortat nach § 261 I Nr. 4 a StGB.  Der Verkäufer bleibt

straflos.

Der Käufer kann sich mangels nachweisbarer Vortat nicht nach §§ 259 I

1. Alt., 260 I Nr. 1 StGB und aus demselben Grund auch nicht nach §

261 I Nr. 4 a i.V.m. § II Nr. 1 1. Alt. StGB strafbar machen. Dies führt

zur Straflosigkeit des Käufers.

4. Weiterverkauf von Telefonkartensimulatoren ohne Ab-
stimmung mit dem Hersteller mit anschließendem Benut-
zen

Beim Weiterverkauf von Telefonkartensimulatoren ohne Abstimmung

mit dem Hersteller mit anschließendem Benutzen sind ebenfalls ge-

werbsmäßig hergestellte und nicht gewerbsmäßig hergestellte Telefon-

kartensimulatoren getrennt zu untersuchen. Um Wiederholungen zu ver-

meiden, wird bei den gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulato-

ren auf die nicht gewerbsmäßig hergestellten verwiesen.

a. Nicht gewerbsmäßiger Kauf

Eine Person verkauft einen Telefonkartensimulator an eine zweite Per-

son. Beide wissen, daß es sich um einen Telefonkartensimulator handelt,

ungeklärt ist aber, wer Hersteller des Telefonkartensimulators war bzw.

wie der Verkäufer an den Telefonkartensimulator gelangt ist. Der Käufer

des Telefonkartensimulators telefoniert mit ihm für einen bestimmten

Betrag.
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aa. Benutzer des Telefonkartensimulators

Das Benutzen des Telefonkartensimulators durch den Käufer erfüllt § 263

a StGB387 und § 269 I 3. Alt., 270 StGB388. Der Hersteller ist nicht be-

kannt. Somit ist auch ungeklärt, ob der Verkäufer selbst der Hersteller ist

oder ob der Verkäufer bezüglich des Verkaufens im Einverständnis mit

dem Hersteller handelte. Auf jeden Fall läßt sich das Zusammenwirken

zwischen dem „Vortäter“ (Hersteller) und dem Verkäufer389 nicht nach-

weisen. Eine Strafbarkeit des Käufers/Benutzers des Telefonkartensimu-

lators nach § 259 StGB scheidet aus.

ab. Verkäufer des Telefonkartensimulators

Der Verkäufer kann sich durch das Verkaufen des Telefonkartensimula-

tors nun sowohl als Haupttäter als auch als Anstifter bzw. Gehilfe straf-

bar gemacht haben.

(1) Beeinträchtigung des Vermögens

Das Verkaufen des Telefonkartensimulators könnte das Vermögen durch

eine Haupttat nach § 259 StGB verletzen. In Betracht kommen hier die

Tatvarianten § 259 I 3. Alt. StGB, § 259 I 4. Alt. StGB oder § 259 I 5.

Alt. StGB. Aus denselben Gründen wie beim Käufer scheitert eine Straf-

barkeit nach diesen Tatvarianten des § 259 StGB angesichts des fehlen-

den abgeleiteten Erwerbs. Demnach kann eine Verletzung des Vermö-

gens nur durch eine Anstiftungs – bzw. Gehilfenhandlung stattfinden.

(a) Anstiftung zum Computerbetrug (§§ 263 I 2. Alt., 26 StGB)

Der Verkäufer könnte sich durch das Verkaufen des Telefonkartensimu-

lators der Anstiftung zum Computerbetrug nach §§ 263 a I 2. Alt., 26

                                                          
387 Kapitel 4, A, II, 2, S. 112 ff.
388 Kapitel 4, A, IV, S. 119 ff.
389 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 11; Sturm JZ 1975, S. 11
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StGB strafbar gemacht und so das Vermögen der Telekom verletzt ha-

ben. Im vorsätzlichen und rechtswidrigen Computerbetrug des Käufers

nach § 263 a StGB liegt eine Haupttat i.S.d. § 26 StGB.

Unter „Anstiften“ versteht man das Bestimmen eines anderen zur Aus-

führung der Haupttat390. Der Anstifter bestimmt einen anderen dann zur

Haupttat, wenn er den Tatentschluß beim Haupttäter hervorruft391. Die

Anstifterhandlung muß den Entschluß zur Haupttat zumindest mitur-

sächlich verursacht haben392. Selbst wenn beim Haupttäter die Bereit-

schaft zur Begehung solcher Taten vorliegt393 oder der Haupttäter sich

bezüglich der genauen Ausführung der Haupttat nicht sicher ist394, kann

der Haupttäter noch mitursächlich zur Haupttat bestimmt werden. Eine

Anstiftung ist dann ausgeschlossen, wenn der Tatentschluß des Haupttä-

ters bereits vor der Einwirkung des Anstifters in konkreter Gestalt fest-

steht395.

Fraglich ist danach, ob jemand, der einen Telefonkartensimulator erwirbt,

schon konkret dazu entschlossen ist, diesen auch zu benutzen, so daß eine

Anstiftung dahingehend nicht möglich wäre. Der Käufer kann die Funk-

tionsweise des Telefonkartensimulators schon vor der Übergabe durch

den Verkäufer gekannt haben. Das spätere Benutzen kann auch von An-

fang an der Zweck des Kaufes gewesen sein. Dann liegt ein konkreter

Entschluß zum Telefonieren mit dem Telefonkartensimulator vor, so daß

nach allgemeiner Meinung der Käufer nicht mehr zum Benutzen des Te-

lefonkartensimulators angestiftet werden kann.

                                                          
390 Tröndle/Fischer, § 26 Rdnr. 2
391 BGHSt 9, S. 379
392 BGHSt 9, S. 379; Weßlau, ZStW 104, S. 119
393 RGSt 37, S. 172;
394 MDR/D 1970, S. 730
395 Otto JuS 1982, S. 561
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Wenn dem Käufer sein konkreter Entschluß zur Benutzung des Telefon-

kartensimulators vor dem Kauf nicht nachgewiesen werden kann, ist An-

stiftung nicht ausgeschlossen. Sicher ist dann, daß ohne den Kauf des

Telefonkartensimulators dessen Benutzung nicht möglich gewesen wäre.

Die Weitergabe des Telefonkartensimulators war mitursächlich für die

spätere Benutzung des Telefonkartensimulators. Als Anstifterhandlung

kann nur das Überlassen des Telefonkartensimulators in Betracht kom-

men. Ein Beeinflussen des Käufers durch die Schilderung der Vorteile

des kostenlosen Telefonierens kann dem Verkäufer nicht nachgewiesen

werden. Das bloße Überlassen des Telefonkartensimulators müßte des-

wegen als Anstifterhandlung ausreichen.

Durch das Überlassen des Telefonkartensimulators werden auf jeden Fall

die tatsächlichen Umstände geschaffen, mit denen das Telefonieren mit

dem Telefonkartensimulator erst möglich wird. Dadurch wird der Ent-

schluß, mit dem Telefonkartensimulator „kostenlos“ zu telefonieren, je-

denfalls mitverursacht. Nach der einen Ansicht, die als Einwirkungs-

handlung das bloße Schaffen „einer zur Tat provozierenden Situation“

ausreichen läßt396, liegt ein ausreichendes Anstiftungsmittel vor.

Nach anderer Ansicht wird zumindest ein geistiger Kontakts zwischen

Anstifter und Angestifteten als Verursachungshandlung gefordert397. Der

Telefonkartensimulator wurde in der hier unterstellten Fallkonstellation

vom Verkäufer persönlich an den Käufer gegen Bezahlung weitergege-

ben. Dieser Akt bedarf der Einigung und Übergabe, so daß dem Überlas-

sen des Telefonkartensimulators auf jeden Fall ein geistiger Kontakt zu

Grunde liegt. Es kann nicht bewiesen werden, daß allein dieser geistige

Kontakt den Käufer konkret zum Telefonieren veranlaßte. Fraglich ist

aber, ob der geistige Kontakt soweit ausgeprägt war, daß allein durch das

Verkaufen dem Käufer die rein theoretische Möglichkeit zur Tat aufge-

                                                          
396 Tröndle/Fischer, § 26 Rdnr. 3, Lackner, § 26  Rdnr. 2, SK – Samson, § 26

Rdnr. 5
397 LK – Roxin, § 26 Rdnr. 12; Sch/Sch/Cramer, § 26 Rdnr. 5
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zeigt wurde. Mit dem Telefonkartensimulator kann „kostenlos“ telefo-

niert werden. Der beweisbare geistige Kontakt ist aber nur darauf ge-

richtet, den Telefonkartensimulator weiterzugeben, nicht aber auf dessen

Funktionen. Durch den beweisbaren Inhalt des geistigen Kontakts wer-

den somit nicht theoretische Möglichkeiten des kostenlosen Telefonie-

rens aufgezeigt. Trotz des geistigen Kontakts wird nur eine tatsächliche

Situation geschaffen, da nicht mehr als die Weitergabe bewiesen werden

kann. Innerhalb dieser Ansicht gibt es eine Meinungsgruppe, die über

den geistigen Kontakt hinaus eine „erkennbare Beeinflussung“ durch den

Anstifter fordert398. Durch den Verkauf wird die körperliche Verfügungs-

gewalt am Telefonkartensimulator herbeigeführt. Dies beinhaltet aber

nicht automatisch eine Beeinflussung dahingehend, daß der Telefonkar-

tensimulator auch benutzt werden soll. Nach dieser Meinungsströmung

liegt in der bloßen Weitergabe des Telefonkartensimulators keine taugli-

che Anstifterhandlung.

Beide Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für die erste

Ansicht spricht, daß das Schaffen einer tatanreizenden Situation viel er-

folgreicher und trickreicher sein kann als das Auffordern zur Tat. Das

Schaffen einer tatanreizenden Situation enthält nach dieser Ansicht somit

erhebliche kriminelle Energie. Hiernach kann dieses Handeln kriminal-

politisch nicht zur Beihilfe verringert werden. Nach anderer Meinung

kann das Schaffen einer zur Tat anreizenden Situation nicht unter „Be-

stimmen“ i.S.d. § 26 StGB gefaßt werden. Die kriminelle Energie desje-

nigen, der nur die Möglichkeit des Tatentschlusses zur Haupttat liefert,

ist i.d.R. geringer als die des Haupttäters. Nach § 26 StGB wird der An-

stifter aber ohne die Möglichkeit der Milderung „gleich einem Täter“

bestraft. Grund hierfür ist aber die Vergleichbarkeit des verwirklichten

Unrechts von Anstifter und Haupttäter. Der Verkäufer liefert dem Käufer

das Mittel zur Tat. Er zeigt ihm nur indirekt die Möglichkeiten des Tele-

fonkartensimulators auf, so daß dies tatsächlich eine geringere kriminelle

Energie darstellt, als wenn der Käufer direkt angeleitet würde, den Tele-

                                                          
398 Puppe, GA 1984, S. 101 ff., S. 122 f.
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fonkartensimulator zu benutzen. Wenn das Bereitstellen des Tatwerkzeu-

ges nun als Anstiftung bewertet wird , kann keine scharfe Grenze mehr

zwischen Anstiftung und Beihilfe gezogen werden. Somit ist der zweiten

Ansicht zu folgen. Nach der zweiten Ansicht scheidet eine Anstiftung

zum Computerbetrug nach §§ 263 a, 26 StGB durch Überlassen des Tele-

fonkartensimulators aus.

(b) Beihilfe zum Computerbetrug (§§ 263 a I 2. Alt., 26 StGB)

Durch das Überlassen des Telefonkartensimulators könnte der Verkäufer

sich der Beihilfe zum Computerbetrug gemäß §§ 263 a, 27 StGB strafbar

gemacht haben.

Es wird dann „Hilfe geleistet“, wenn die Tathandlung die Haupttat för-

dert399. Ohne den Verkauf des Telefonkartensimulators an den Käufer

hätte dieser nicht damit telefoniert und es hätte kein Computerbetrug

stattgefunden. Die Überlassung des Telefonkartensimulators stellt die

conditio sine qua non für die Haupttat dar. Damit liegt ein Fördern der

Haupttat offensichtlich vor.

In subjektiver Hinsicht muß der Verkäufer des Telefonkartensimulators

den sogn. „doppelten Gehilfenvorsatz“ besitzen. Der Verkäufer hat dem

Käufer den Telefonkartensimulator willentlich überlassen, so daß Vor-

satz bezüglich des „Hilfeleistens“ auf jeden Fall vorlag. Es müßte aber

auch Vorsatz bezüglich der Vollendung der Haupttat bestehen. Hierfür

reicht dolus eventualis aus. Der Verkäufer hielt es für möglich, daß der

Käufer mit dem Telefonkartensimulator telefonieren würde. Einziger

Zweck des Telefonkartensimulators ist es, „kostenlos” zu telefonieren.

Dies wußte der Verkäufer und nahm dies zumindest billigend in Kauf.

Damit handelte er bezüglich der Tatbestandsverwirklichung des Compu-

terbetrugs vorsätzlich.

                                                          
399 Tröndle/Fischer, § 27 Rdnr. 2
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(2) Ergebnis

Der Verkäufer hat sich mithin der Beihilfe zum Computerbetrug gemäß

§§ 263 a, 27 StGB strafbar gemacht. Der Verkäufer hat sich durch das

Überlassen des Telefonkartensimulators auch gemäß §§ 269 I 3. Alt.,

270, 27 StGB strafbar gemacht. Der Verkäufer hat sich gemäß §§ 269 I

3. Alt., 270, 27, §§ 263 a, 27, 52 StGB strafbar gemacht.

ac. Gewerbsmäßiger Kauf

Beim Weiterleiten mit anschließendem Benutzen ohne Abstimmung mit

dem Hersteller handelt es sich - dem äußeren Erscheinungsbild nach –

um gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulatoren. Auch dann

wäre, mangels Kenntnis der genauen Umstände der Herstellung und der

Person des Herstellers, die Vortat ebenfalls nicht konkret nachweisbar

gewesen. Eine irgendwie geartete Strafbarkeit nach § 261 StGB scheidet

deswegen aus. Bei gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulatoren

haben sich Käufer und Verkäufer nach denselben Strafnormen strafbar

gemacht. Der Verkäufer hat sich gemäß §§ 269 I 3. Alt., 27, §§ 263 a, 27,

52 StGB strafbar gemacht. Der Käufer hat sich nur wegen des Benutzens

nach § 263 a StGB400 und § 269 I 3. Alt. StGB strafbar gemacht401.

II. Miete

Ebenso wie beim Verkaufen der Telefonkartensimulatoren variieren beim

Vermieten der Telefonkartensimulatoren die Fallkonstellationen je nach-

dem, ob der Hersteller oder ein Dritter als Vermieter auftritt.

                                                          
400 Kapitel 4, A, II, 2, S. 112 ff.
401 Kapitel 4, A, IV, S. 119 ff.
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1. Der Hersteller von Telefonkartensimulatoren vermietet
diese an Interessenten

Ebenso wie beim Kauf können auch gewerbsmäßig und nicht gewerbs-

mäßig hergestellte Telefonkartensimulatoren vom Hersteller selbst ver-

mietet werden.

a. Nicht gewerbsmäßige Miete

Der Hersteller eines Telefonkartensimulators vermietet diesen für DM

2,00 pro Minute an einen Interessenten. Der Interessent weiß um die

Herkunft des Telefonkartensimulators.

Der Hersteller, der einen Telefonkartensimulator vermietet, gibt keine

Zahlungskarte402 i.S.d. § 152 a IV StGB weiter, so daß er sich ebenso wie

der Verkäufer von Telefonkartensimulatoren nicht nach § 152 a I Nr. 2,

2. Alt StGB strafbar macht. Der Hersteller des Telefonkartensimulators

ist kein tauglicher Täter i.S.d. § 259 StGB403. Der Vermieter macht sich

auch keiner versuchten Anstiftung nach § 30 StGB strafbar404. Das Ver-

mieten durch den Hersteller ist somit straflos.

Mangels Vorliegen einer Zahlungskarte i.S.d. § 152 a IV StGB405 schei-

det beim Mieten des Telefonkartensimulators eine Verletzung der Si-

cherheit und Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

durch „Sichverschaffen” einer solchen nach § 152 a I Nr. 2, 1.Alt. StGB

aus.

Das langfristige Weiterleiten des Telefonkartensimulators durch Ver-

kauf / Ankauf beeinträchtigt das Vermögen der Deutschen Telekom406.

                                                          
402 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
403 Kapitel 5, A, I, 1, a, aa, (1), S. 129 ff.
404 Kapitel 5, A, I, a, aa, (4), S. 130
405 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
406 Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (b), S. 145 ff.
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Fraglich ist, ob durch das zeitlich begrenzte Mieten des Telefonkartensi-

mulators das Vermögen der Deutschen Telekom ebenso beeinträchtigt

ist. Problematisch erscheint, ob das Mieten des Telefonkartensimulators

dem „Sichverschaffen“ des § 259 I 2. Alt. StGB entspricht. Man ver-

schafft sich das Hehlereiobjekt, in dem man vom Vortäter abgeleitete

Verfügungsgewalt über die Sache begründet407. Dabei kommt es darauf

an, daß der Hehler die Sache zur eigenen Verfügungsgewalt408 überlassen

bekommt, mit ihr also verfahren kann wie mit seiner eigenen409. Das

Mieten der Sache beinhaltet nur ein zeitweises Nutzen gegen Entgelt. Die

Sache muß danach aber wieder zurückgegeben werden. Der Mieter tele-

foniert mit dem Telefonkartensimulator und bezahlt die Zeit, die er tele-

foniert hat. Danach gibt er die Sache an den Vermieter zurück. Der Mie-

ter ist in der Nutzung der Sache zumindest zeitlich eingeschränkt und

kann diese nicht wie eine eigene Sache benutzen. Mieten erfüllt demge-

mäß das „Sichverschaffen“ i.S.d. § 259 StGB nicht410. Der Mieter des

Telefonkartensimulators hat sich demgemäß nicht nach § 259 I 2.Alt

StGB strafbar gemacht. Die Handlung des Mietens ist somit straflos.

b. Gewerbsmäßige Miete

Der Hersteller eines gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators

vermietet diesen für DM 2,00 pro Minute an einen Interessenten. Der

Interessent weiß um die Herkunft des Telefonkartensimulators.

Der Hersteller des Telefonkartensimulators ist wegen des in § 261 IX

StGB normierten persönlichen Strafaufhebungsgrundes nicht nach § 261

StGB strafbar. Das Vermieten durch den gewerbsmäßigen Hersteller ist

ebenso straflos.

                                                          
407 Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 14
408 RGSt 64, S. 21
409 GrSen BGHSt 7, S. 137; BGHSt 10, S. 151; BGHSt 15, S. 56; BGHSt 27, S.

46, S. 163; BGH NJW 1976, S; 1698; GA 65, S. 374
410 MDR/D 58, S. 13; MDR/D 69; S. 723; Tröndle/Fischer, § 259 Rdnr. 15
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Der Mieter könnte sich zusätzlich nach § 261 I 2 Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 1 1.

Alt. StGB der Geldwäsche strafbar gemacht haben. Hier taucht -  wie in

der Fallvariante des nicht gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensi-

mulators - das Problem auf, ob das Mieten dem „Sich – Verschaffen”

nach § 261 II  Nr. 1 1.Alt. StGB entspricht. Die Definitionen des „Sich –

 Verschaffens” in § 259 StGB und § 261 StGB sind eng aneinander an-

gelehnt411. Es können also dieselben Argumenten herangezogen werden

mit denen § 259 StGB für den nicht gewerbsmäßig hergestellten Tele-

fonkartensimulator  abgelehnt wurde. Beim Mieten bekommt der Mieter

den Telefonkartensimulator nicht zur eigenen Verfügungsgewalt412. Dies

erfüllt die Voraussetzungen des „Sich - Verschaffens” nicht.

Der Mieter könnte durch das Mieten den Telefonkartensimulator ver-

wahrt haben und so den Tatbestand Geldwäsche nach § 261 I 2 Nr. 4 a

i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB verwirklicht haben. Dazu müßte er den Tele-

fonkartensimulator in Gewahrsam genommen haben, um ihn „für sich

oder einen Dritten zur Verfügung zu halten”413. Der Mieter bekommt

tatsächliche Verfügungsgewalt über den Telefonkartensimulator vom

Hersteller übertragen. Er will den Telefonkartensimulator mieten und hat

somit diesbezüglich Herrschaftswillen. Der Mieter hat den Telefonkar-

tensimulator gemietet um damit Telefongespräche zu führen. Der Mieter

begründet Gewahrsam am Telefonkartensimulator. Der Mieter verwahrt

also den Telefonkartensimulator und macht sich nach § 261 I 2 Nr. 4 a

i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB strafbar. Der Mieter eines gewerbsmäßig

hergestellten Telefonkartensimulators bleibt im Unterschied zum Mieter

eines nicht gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators nicht

straflos.

                                                          
411 Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 8; m.w.N. BT – Drucksache 12/989 S. 27;

Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr.14
412 Kapitel 5, A, II, 1, a, S. 164 ff.
413 Tröndle/Fischer, § 261 Rdnr. 14; Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 8
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2. Im Auftrag des Herstellers von Telefonkartensimulatoren
vermietet ein Dritter Telefonkarten an Interessenten

Der Hersteller eines Telefonkartensimulators weist einen Dritten an, Te-

lefonkartensimulatoren im Interesse des Herstellers an Interessenten zu

vermieten. Pro Minute verlangt der Dritte DM 2,00. Diese führt er an den

Hersteller ab und bekommt Provision. Sowohl der Vermieter als auch die

Mieter sind über die Umstände der Herstellung des Telefonkartensimu-

lators unterrichtet.

Der Vermieter könnte sich nach § 259 I 4. oder 5. Alt. StGB strafbar ma-

chen. Durch das Vermieten der Telefonkartensimulatoren könnte eine

wirtschaftliche Verwertung i.S. eines Absetzens bzw. Abhelfens stattfin-

den. Unter „Absetzen“ versteht man „die Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt auf einen Dritten“414. „Absetzen“ bildet den Gegenbe-

griff zu „Verschaffen“ beim Weiterleiten des Hehlereiobjekts415. Deswe-

gen muß beim „Absetzen” ebenso wie beim „Verschaffen” die Sache zur

eigenen Verfügungsgewalt  überlassen werden416. Der Vermieter macht

sich nicht strafbar. Beim Vermieten des Telefonkartensimulators muß der

Mieter diesen wieder zurückgeben. Der Mieter erlangt also keine unbe-

schränkte Verfügungsmacht wie sie der Käufer beim „Sichverschaffen”

erlangt. Somit reicht das Vermieten einer Sache für den Vortäter nicht für

das „Absetzen“ i.S.d. § 259 StGB aus. Der Mieter bleibt straflos417.

Dieser Fall wird abgewandelt, so daß gewerbsmäßig hergestellte Tele-

fonkartensimulatoren vermietet werden. Der Vermieter könnte sich nach

§ 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB strafbar gemacht haben. Die

Handlung des Vermietens unterscheidet sich auf das „Verwahren” bezo-

gen nicht von der des Verkaufens. Denn bei beiden Handlungen besteht

                                                          
414 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr.. 32; SK – Samson, § 259 Rdnr. 25
415 Sch/Sch/Stree, § 259 Rdnr. 32
416 RGSt 64, S. 21
417 Kapitel 5, A, II, 1, a, S. 164 ff.
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eine tatsächliche Herrschaftsmacht über den Telefonkartensimulator, die

von einem Sachherrschaftswillen getragen ist. Mit denselben Argumen-

ten ist somit eine Strafbarkeit des Vermieters nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m.

II Nr. 2 1. Alt. StGB zu bejahen. Der Mieter ist ebenso wie beim Mieten

direkt vom Hersteller nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB zu

bestrafen.

3. Ein Dritter vermietet Telefonkartensimulatoren ohne Ab-
stimmung mit dem Hersteller

Eine Person vermietet einen Telefonkartensimulator an eine weitere Per-

son. Beide sind sich darüber im klaren, daß es sich um einen Telefon-

kartensimulator handelt. Es kann nicht geklärt werden, wer den Telefon-

kartensimulator hergestellt hat. Dies führt zur Straflosigkeit von Ver-

mieter und Mieter, weil es an einer nachweisbaren Vortat fehlt.

Wenn dieser Fall dahingehend variiert wird, daß  ein gewerbsmäßig her-

gestellter Telefonkartensimulator vermietet wird, kommt man zum glei-

chen Ergebnis. Eine konkrete Vortat kann nicht nachgewiesen werden, so

daß § 261 StGB für Vermieter und Mieter an diesem  Tastbestands-

merkmal scheitert.

4. Vermieten von Telefonkartensimulatoren ohne Abstim-
mung mit dem Hersteller mit anschließendem Benutzen

Es werden Telefonkartensimulatoren an Interessenten vermietet. Diese

Mieter telefonieren mit den Telefonkartensimulatoren für einen be-

stimmten DM - Betrag. Es ist aber ungeklärt, wer diese Telefonkartensi-

mulatoren hergestellt hat.

Wie beim Weiterverkauf von Telefonkartensimulatoren418 mit anschlie-

ßendem Benutzen des Telefonkartensimulatoren macht sich hier der

Mieter nach §§ 269 I 3. Alt., 270 StGB, § 263 a, § 52 StGB strafbar.

                                                          
418 Kapitel 5, A, I, 3, a, S. 154 ff.
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Vermieten und Verkaufen des Telefonkartensimulators ermöglichen das

anschließende Telefonieren. Der Vermieter erfüllt durch die Vermietung

des Telefonkartensimulators in gleicher Weise §§ 269 I 3.Alt., 270, 27

StGB und § 263 a, § 27, § 52 StGB, wie der Verkäufer durch den Ver-

kauf419.

Unterstellt es wurden gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulato-

ren vermietet, ergibt sich für Vermieter und Mieter keine unterschiedli-

che Bewertung ihrer Strafbarkeit. Grund dafür ist die nicht nachweisbare

Vortat, so daß eine Strafbarkeit nach § 261 StGB nicht möglich ist.

III. Besitz

Der Besitz eines Telefonkartensimulators kann sich auf verschiedenartig

hergestellte Telefonkartensimulatoren beziehen.  Einmal kann es sich um

gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulatoren handeln. Anderer-

seits sind auch nicht gewerbsmäßig hergestellte Telefonkartensimulato-

ren im Umlauf. Beim Besitz von gewerbsmäßig hergestellten Telefon-

kartensimulatoren wird auf die Ergebnisse des Besitzes von nicht ge-

werbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulatoren verwiesen.

1. Nicht gewerbsmäßiger Besitz

Jemand trägt einen Telefonkartensimulator bei sich. Es ist ungeklärt, wo

der Telefonkartensimulator herkommt. Es ist weiterhin nicht bekannt, ob

mit dem Telefonkartensimulator telefoniert wurde, und wie derjenige, der

ihn bei sich trägt,  an den Telefonkartensimulator gekommen ist.

a. Beeinträchtigung des Vermögens des Kartenausstellers

Der Besitzer könnte sich den Telefonkartensimulator nach § 259 I 1. Alt.

StGB verschafft haben und das Vermögen der Telekom verletzt haben.

                                                          
419 Kapitel 5, A, I, 4, a, ab, (2), S. 163 ff.
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Wann und wie der Besitzer des Telefonkartensimulators die körperliche

Verfügungsgewalt über den Telefonkartensimulator erlangt hat, kann

nicht aufgeklärt werden. Es gibt mithin keinen beweisbaren Sachverhalt,

der unter „Sichverschaffen“ subsumiert werden kann.

b. Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechts – und Be-

weisverkehrs

In dem Besitz des Telefonkartensimulators könnte ein „Gebrauchen“

i.S.d. § 269 I 3. Alt StGB gesehen werden. Das Gebrauchen gefälschter

beweiserheblicher Daten ist von der Definition eng an das Gebrauchen

gefälschter Urkunden angelehnt420. Eine gefälschte Urkunde ist dann zum

Zwecke der Täuschung gebraucht, wenn sie anderen so zugänglich ge-

macht wird, daß diese sie sinnlich wahrnehmen können421. Ein Zugäng-

lichmachen kann durch „Vorlegen, Übergeben, Hinterlegen, Veröffentli-

chen, Verlesen, Verweisen, gegebenenfalls durch Bereitstellen“422 erfol-

gen. Die bloße Information eines anderen darüber, daß eine Falschur-

kunde existiert, stellt aber keinen „Gebrauch“ i.S.d. § 267 StGB dar. Die

Grundsätze für das „Gebrauchen” einer Urkunde müssen auf das „Ge-

brauchen” gefälschter beweiserheblicher Daten übertragen werden. Beim

bloßen Umhertragen des Telefonkartensimulators tritt dieser nicht nach

außen in Erscheinung. Dies führt zum Ergebnis, daß bloßes Umhertragen

kein „Gebrauchen“ des Telefonkartensimulators darstellt. Sinnliche

Wahrnehmung, übertragen auf den Gebrauch gefälschter beweiserhebli-

cher Daten, bedeutet Einlesen der Daten des Telefonkartensimulators

durch den öffentlichen Kartenfernsprecher. Durch den bloßen Besitz ge-

langt der Simulator nicht in den Einflußbereich des Kartentelefons, so

daß nicht von einem Zugänglichmachen gesprochen werden kann. Der

Telefonkartensimulator wird durch den bloßen Besitz nicht gebraucht, so

daß sein Besitzer sich nicht nach § 269 I 3. Alt. StGB strafbar macht.

                                                          
420 Tröndle/Fischer, § 269 Rdnr. 5
421 BGHSt 36, S.; KG wistra 1984, S. 235; Frankfurt wistra 1990, S. 271
422 Tröndle/Fischer, § 267 Rdnr. 23
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c. Ergebnis

Der Besitz von Telefonkartensimulatoren ist mithin straflos. Dabei

kommt es nicht darauf an, ob es sich um den Besitz eines Telefonkarten-

simulatoren handelt, der durch Anbringen zusätzlicher Bauteile herge-

stellt wurde, den eines „Vollsimulators“ oder um eine neuaufgeladenen

Originaltelefonkarte. Daran ändert sich nichts, wenn die Herstellung des

Telefonkartensimulators nachgewiesen wird, da der Besitz alleine keine

Tathandlung der obigen Vorschriften erfüllt.

2. Gewerbsmäßiger Besitz

Jemand trägt einen Telefonkartensimulator bei sich. Es ist ungeklärt, wo

der Telefonkartensimulator herkommt. Der Telefonkartensimulator ist

eine optisch perfekte Fälschung. Es liegt somit die Vermutung nahe, daß

er aus einer gewerbsmäßigen Produktion stammt. Es ist weiterhin nicht

bekannt, ob mit dem Telefonkartensimulator telefoniert wurde und wie

derjenige, der ihn bei sich trägt, an den Telefonkartensimulator gekom-

men ist.

Der Besitzer könnte das Rechtsgut der Sicherheit und Zuverlässigkeit des

Rechts – und Beweisverkehrs verletzt haben, in dem er den gewerbsmä-

ßig hergestellten Telefonkartensimulator besitzt. In Frage kommt hier

Geldwäsche durch Verwahren nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt.

StGB. Jedoch bedarf es auch hier einer konkret nachgewiesenen Vor-

tat423. Wenn nur der Besitz nachgewiesen werden kann, ist nicht geklärt

wer den Telefonkartensimulator hergestellt hat. Der Besitz eines ge-

werbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulators ist in dieser Fallkon-

stellation ebenfalls straflos.

                                                          
423 Bernsmann, StV 1998, S. 46 ff.
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Etwas anderes kann nur gelten, wenn die Vortat konkret nachgewiesen

werden kann.  Wenn der Besitzer dann die Umstände der Vortat gekannt

hat oder nach § 261  V StGB leichtfertig nicht erkennt, daß der Telefon-

kartensimulator aus einer in § 261 I StGB genannten rechtswidrigen Tat

herrührt, dann ist auch der Besitz nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1.

Alt. StGB strafbar.

B. Karten, die mit einem Telefonchip ausgestattet sind,
welcher zeitlich unbegrenztes bzw. längeres bargeldlo-
ses Telefonieren ermöglicht

Beim Weiterleiten von Karten, die mit einem Telefonchip ausgestattet

sind, welcher beliebig langes bargeldloses Telefonieren ermöglicht,

kommt es nicht auf die Bauweise des Chips bzw. die Funktionsweise an.

Es ist gleichgültig, ob es sich um einen manipulierten Originaltelefonchip

oder einen Vollsimulator handelt, denn das Weiterleiten und der Besitz

hängen nicht von der Art der Manipulation ab. Diese Karten können ver-

schiedenen rechtlichen Konstruktionen unterliegen. Von dieser rechtli-

chen Konstruktion, dem „Zwei – Partner - System” oder dem „Drei –

 Partner - System”, kann die strafrechtliche Beurteilung des Weiterleitens

abhängen. In der weiteren Prüfung wird somit zwischen Kreditkarten, die

dem „Drei – Partner – System” angehören, und der T – Card unterschie-

den, die dem „Zwei – Partner – System” unterliegt.

I. Kreditkarten

Es müßten nun alle Fallkonstellationen, die für die Telefonkartensimula-

toren mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben im vorigen

dargelegt wurden, auf die Kreditkarten übertragen werden. Bei den in

den Fallkonstellationen bejahten Strafnormen war die rechtliche Kon-

struktion nicht entscheidend. Deswegen kommt es bezüglich der dort

zutreffenden Vorschriften auch bei den Kreditkarten zu keinen Unter-

schieden. Beim Weiterleiten und Besitz von Kreditkartensimulatoren
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braucht somit nur auf die zusätzlich zu prüfenden Vorschriften eingegan-

gen zu werden.

1. Kauf

Beim Verkauf von Kreditkartensimulatoren mit Telefonchip, Kreditkar-

tendoubletten mit Telefonchip und Kreditkarten mit manipuliertem Tele-

fonchip, könnte sich derjenige nach § 152 a I Nr. 2, 2. und 3. Alt StGB

strafbar machen, der als Verkäufer auftritt. Indem der Verkäufer Simu-

latoren an Dritte verkauft, könnte er Zahlungskarten feilhalten. Bei der

Untersuchung der Strafbarkeit des Verkäufers nach § 152 a StGB kommt

es nicht darauf an, ob es sich beim Verkäufer um den Hersteller oder ei-

nen beliebigen Dritten handelt. Bei Kreditkarten mit Telefonfunktion

liegen Zahlungskarten i.S.d. § 152 a IV StGB vor424. Unter „Feilhalten“

versteht man „das äußerlich als solches erkennbare Bereitstellen zum

Verkauf an das Publikum“425. Der Verkauf und das Übereignen der Kre-

ditkartensimulatoren geht aber über das Feilhalten hinaus. Der Verkäufer

bringt die Kreditkartensimulatoren in den „Besitz“ und die „Verfügungs-

gewalt“426 des Käufers, in dem er sie ihm übereignet. Damit hat er sie

einem anderen verschafft.

Um den subjektiven Tatbestand zu erfüllen, muß der Täter zur Täu-

schung im Rechtsverkehr handeln oder so handeln, daß er eine Täu-

schung im Rechtsverkehr ermöglicht. Wenn der Verkäufer die Kredit-

kartensimulatoren mit Telefonchip weitergibt, weiß er oder nimmt zu-

mindest billigend in Kauf, daß diese später zur Täuschung im Rechtsver-

kehr gebraucht werden. Denn der Käufer wird normalerweise mit ihnen

telefonieren und § 263 a StGB bzw. §§ 269 I 3. Alt., 270 StGB verwirk-

                                                          
424 Kapitel 3, B, I, 2, S. 99 ff.
425 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 5 i.V.m. § 319 StGB, Rdnr. 6; RGSt 4, S.

274; RGSt 63, S. 420
426 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F., Rdnr.5 i.V.m. § 146 StGB, Rdnr. 7; BGHSt 2,

S. 116; GA 84, S. 427
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lichen. Der Verkäufer ermöglicht so eine Täuschung durch den Gebrauch

des Kreditkartensimulators mit Telefonchip, da die Handlungen des Käu-

fers gegenüber dem Kartenfernsprecher als Computer nach § 263 a,

§ 270 StGB Täuschungen gegenüber Menschen gleichgestellt sind. Ver-

käufer von Kreditkartensimulatoren machen sich in allen Fallvarianten

des Verkaufens nach § 152 a I Nr. 2, 2. Alt. StGB strafbar.

Der Verkäufer könnte durch den Verkauf des Telefonkartensimulators

versucht haben, den Käufer zum Telefonieren zu bestimmen. Das Telefo-

nieren ist nach § 152 a I Nr. 2 4. Alt. StGB strafbar. § 152 a I Nr. 2 4.

Alt. StGB sieht mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vor und ist nach § 12 I

StGB ein Verbrechen. Die Handlung des bloßen Überlassens reicht je-

doch für ein „Bestimmen” i.S.d. Anstiftung nicht aus427. Daraus ist zu

folgern, daß durch bloßes Überlassen auch nicht unmittelbar zum An-

stiften angesetzt werden kann. Der Verkäufer kann sich nicht nach § 30

StGB strafbar machen.

Wenn der Verkäufer nicht der Hersteller des Kreditkartensimulators mit

Telefonchip ist und er im Einverständnis mit dem Vortäter handelt,

macht er sich insgesamt gemäß §§ 152 a I Nr. 2, 2. Alt., 259 I 3. Alt., 260

I Nr. 1,  52 StGB strafbar428. Wenn der Telefonkartensimulator zusätzlich

gewerbsmäßig hergestellt wurde und dies konkret nachgewiesen ist,

macht sich der Verkäufer gemäß §§ 152 a I Nr. 2, 2. Alt., 259 I 3. Alt.,

261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt., § 52 StGB strafbar.

Wenn zum Verkauf das Benutzen des Kreditkartensimulators mit Tele-

fonchip hinzutritt, muß die Überlassungshandlung, in diesem Fall als

Haupttat nach § 152 a I Nr. 2, 2. Alt StGB und zusätzlich als Beihilfe

nach § 27 StGB zu § 263 a StGB bzw. §§ 269 I 3. Alt., 270 StGB bzw.

§ 152 a I Nr. 2 4. Alt. StGB bewertet werden.

                                                          
427 Kapitel 5, A, I, 4, a, ab, (1), (a), S. 158 ff.
428 Kapitel 5, A, I, 2, a, S. 151 ff.
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Der Käufer erlangt durch den Kauf „Besitz” und „Verfügungsgewalt”

über eine Zahlungskarte i.S. des § 152 a IV StGB, nämlich den Kredit-

kartensimulator mit Telefonchip. Der Käufer macht sich beim Kauf eines

Kreditkartensimulators mit Telefonchip nach § 152 a I Nr. 2, 2.Alt. StGB

strafbar. Der Käufer kann, je nach Fallkonstellation, darüber hinaus § 259

StGB erfüllen.  Beide Delikte haben unterschiedliche Schutzgüter. Heh-

lerei schützt das Vermögen und § 152 a StGB die Sicherheit und Funkti-

onsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Deswegen besteht Ta-

teinheit nach § 52 StGB, wenn der Käufer § 259 StGB und § 152 a StGB

verwirklicht. Wenn dazu der Telefonkartensimulator noch gewerbsmäßig

hergestellt wurde, kann der Käufer je nach dem, ob die eine Vortat kon-

kret nachgewiesen werden kann § 261 StGB erfüllen. Dann besteht Ta-

teinheit nach § 52 StGB, wenn der Käufer § 259 StGB, §  152 a StGB

und § 261 StGB verwirklicht.

2. Miete

In allen Fallvarianten des Vermietens könnte sich der Vermieter durch

das zeitweise Weggeben des Kreditkartensimulators mit Telefonchip

nach § 152 a I Nr. 2, 4. Alt StGB des Überlassens gefälschter Zahlungs-

karten strafbar gemacht haben. Überlassen bedeutet für § 184 StGB das

„Übertragen des Besitzes zur eigenen Verfügung und damit auch Kennt-

nisnahme“429. Beim Überlassen i.S.d. § 184 StGB kommt es auf das „Zu-

gänglichmachen” an, d.h. es muß „die unmittelbare Kenntnisnahme für

kurze oder längere Zeit” ermöglicht sein430. Dies muß nun auf das Über-

lassen einer gefälschten Zahlungskarte übertragen werden431. Der Besitz

zur eigenen Verfügung in diesem Sinne kann jedenfalls nicht von der

zeitlichen Dauer abhängig gemacht werden. Der Mieter der „gefälschten“

Kreditkarte kann während der Mietzeit Telefongespräche führen. Dafür

muß er die Mietzeit z.B. DM 2 pro Minute bezahlen. Innerhalb der

                                                          
429 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F.; Rdnr. 5 i.V.m. § 184 Rdnr. 13
430 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 5 i.V.m. § 184 Rdnr. 13
431 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr. 5 i.V.m. § 184 Rdnr. 13
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Mietzeit kann der Mieter allerdings die Telefongespräche nach eigenem

Belieben führen. Der Mieter hat zwar keine unbegrenzte Verfügungsge-

walt, aber zumindest Besitz und zeitlich eingeschränkte Verfügungsge-

walt, die durch die Ausgestaltung des Mietverhältnisses bestimmt wird.

Dies reicht für das durch das Überlassen einer gefälschte Zahlungskarte

i.S.d. § 152 a StGB aus, da derjenige, dem die gefälschte Zahlungskarte

überlassen wird, über diese für eine gewisse Zeit „verfügen“ kann.

Der Vermieter weiß bzw. nimmt, ebenso wie oben für den Verkäufer

beim Käufer dargelegt, billigend in Kauf, daß der Mieter mit dem Simu-

lator telefonieren und § 263 a StGB bzw. §§ 269 I 3. Alt., 270 StGB ver-

wirklicht werden. Der Vermieter ermöglicht mithin eine Täuschung im

Rechtsverkehr. Der Vermieter von Kreditkartensimulatoren mit Tele-

fonchip , Kreditkartendoubletten mit Telefonchip bzw. Kreditkarten mit

manipuliertem Telefonchip macht sich nach § 152 a I Nr. 2, 4. Alt StGB

strafbar. Wenn der Telefonkartensimulator gewerbsmäßig hergestellt ist,

die Vortat konkret nachgewiesen ist und der Vermieter nicht selbst der

Hersteller des Telefonkartensimulators ist, macht er sich zusätzlich  nach

§ 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB strafbar. Insgesamt liegt dann

eine Strafbarkeit des Vermieters nach §§ 152 a I Nr. 2, 4. Alt StGB,  261

I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. StGB, 52 StGB vor.

Für den Mieter ist weiterhin fraglich, ob er sich alleine durch das Mieten

einer gefälschten Kreditkarte nach § 152 a I Nr. 2, 1. Alt StGB strafbar

macht. Entscheidend ist hierbei, ob sich der Mieter alleine durch das

Anmieten schon eine gefälschte Zahlungskarte verschafft hat. „Sichver-

schaffen“ i.S.d. § 152 a StGB setzt in Anlehnung an die Definition des §

146 StGB „Besitz“ und „Verfügungsgewalt“432 voraus. Problematisch ist,

ob die zeitlich vorübergehende Verfügungsgewalt, die dem Mieter durch

das Mieten zusteht, für das „Sichverschaffen” ausreicht. Dieses Problem

tauchte schon bei der Überprüfung des § 259 StGB für den Mieter der

                                                          
432 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F. Rdnr.5 i.V.m. § 146 StGB Rdnr. 7; BGHSt 2,

S. 116; GA 84, S. 427
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Telefonkartensimulatoren auf. Mieten entspricht nicht dem „Sichver-

schaffen” i.S.d. § 259 StGB433. § 152 a StGB verweist nicht auf § 259

StGB, so daß eine andere Definition des „Sichverschaffens” möglich ist.

§ 152 a StGB fordert keine eigene Verfügungsgewalt, sondern nur Ver-

fügungsgewalt. „Sichverschaffen” scheidet dann aus, wenn „der Täter

den Gewahrsam nur für einen anderen ausübt” oder „ohne eigene Verfü-

gungsgewalt” die gefälschte Zahlungskarte „nur weitergibt”434. Der

Mieter kann in der vereinbarten Mietzeit mit dem Kreditkartensimulator

mit Telefonchip nach seinem Belieben telefonieren. Er hat also eine von

„seinem eigenen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Verfügungs-

gewalt” 435über den Kreditkartensimulator mit Telefonchip und somit für

die Mietzeit eigenen Gewahrsam an dem Simulator. Die so ausgestaltete

vorübergehende Verfügungsgewalt reicht für das “Sichverschaffen” ge-

mäß § 152 a I Nr. 2, 1. Alt. StGB aus. Der Mieter macht sich also nach

dieser Vorschrift strafbar. Wenn der Telefonkartensimulator gewerbsmä-

ßig hergestellt ist, und die Vortat konkret nachgewiesen ist, macht er sich

zusätzlich  je nach Fallkonstellation nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr. 2

1. Alt. (oder II Nr. 1 1. Alt.) StGB strafbar. Insgesamt liegt dann eine

Strafbarkeit des Mieters nach §§ 152 a I Nr. 2, 1. Alt StGB,  261 I Nr. 4 a

i.V.m. II Nr. 2 1. Alt. (oder II Nr. 1 1. Alt.) StGB, 52 StGB vor.

3. Besitz

Der Besitz einer gefälschten Kreditkarte mit Telefonfunktion fällt unter

keine Alternative des § 152 a StGB, da Gebrauchen i.S.d. § 152 a StGB

ebenso wie bei § 269 I 3. Alt. StGB mehr als nur die bloße körperliche

Verfügungsgewalt verlangt. Wie beim Besitz der Telefonkartensimulato-

ren436 ist der Besitz von Kreditkartensimulatoren mit Telefonchip straf-

                                                          
433 Kapitel 5, A, II, 1, a, S. 164 ff.
434 Tröndle/Fischer, § 152 a n.F., Rdnr. 5 i.V.m. § 146 StGB Rdnr. 7; BGH 35,

S. 22; BGH 3, S. 156
435 Tröndle/ Fischer, § 242 Rdnr. 9
436 Kapitel 5, A, III, 1, c  S. 171 ff.
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frei. Selbst bei gewerbsmäßig hergestellten Telefonkartensimulatoren

kommt man zu dem selben Ergebnis, wenn die Vortat des gewerbsmäßi-

gen Herstellens nicht konkret nachgewiesen werden kann. Wenn dies

doch der Fall ist macht sich ein Besitzer nach § 261 I Nr. 4 a i.V.m. II Nr.

2 1. Alt. StGB strafbar.

II. T – Card

Beim Weiterleiten der Simulatoren der T - Card kommt man mit einer

Ausnahme zu denselben Ergebnissen wie beim Weiterleiten von Kredit-

kartensimulatoren mit Telefonchip. Eine Strafbarkeit nach § 152 a StGB

scheidet in jedem Fall aus, da die T - Card nicht dem „Drei – Partner –

 System” sondern dem „Zwei – Partner – System” unterliegt. Damit

erfüllt die T - Card die Voraussetzungen der Zahlungskarte i.S.d. § 152 a

StGB nicht, so daß das Vermieten und das Mieten der T – Card nicht

nach § 152 a StGB strafbar sein kann.
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Kapitel 6.  Ergebnis

Mit den Fallkonstellationen in Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5 wurden

die strafverdächtigen Verhaltensweisen untersucht, die mit Telefonkar-

tensimulatoren in den vorkommenden Formen denkbar sind. Für jeden

der Fälle wurde die Strafbarkeit bzw. Straflosigkeit der Beteiligten fest-

gestellt. Um nun in Kapitel 7 zu untersuchen, ob die Strafgesetzgebung in

ihrer jetzigen Form ausreicht, um diese Verhaltensweisen lückenlos ab-

zudecken, werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der Fallkonstellationen im

Gesamtergebnis dargestellt. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten,

welche Verhaltensweisen keinerlei Strafrechtsnormen erfüllen, so daß

der Täter sich nicht strafbar macht. Diese Verhaltensweisen ließen ver-

muten, daß sie nach StGB zu bestrafen sind. Im Ergebnis führen sie aber

zu Straflosigkeit, so daß sie als „potentielle Strafbarkeitslücken“ be-

zeichnet werden können.

Dazu werden zunächst die Kapitel 3, 4 und 5 (Herstellen, Benutzen und

Weiterleiten bzw. Besitzen) zusammengefaßt. Die komprimierteste Dar-

stellung der bisherigen Einzelergebnisse ist die Tabellenform. In den Ta-

bellenfeldern wird durch eine „1“ strafbares Verhalten und durch eine

„0“ strafloses Verhalten dargestellt. Die Tabellen erfassen in verschiede-

nen Spalten (2. Randzeile) die Strafnormen, die ihrerseits unter den ge-

schützten Rechtsgütern (übergeordnete 1. Randzeile) eingeordnet sind. In

den Zeilen werden die verschiedenen Kartenarten (1. Randspalte) und

Tathandlungen (2. Randspalte) unterschieden. Hierbei wird in einzelnen

Fallkonstellationen eine weitere Unterteilung von Kartenart oder Tat-

handlung (3. Randspalte) vorgenommen. Diese Darstellung erfolgt kapi-

telweise. Es wird also die Tabelle Nr. 1 für die „Herstellerstrafbarkeit“,

die Tabelle Nr. 2 für die „Benutzerstrafbarkeit“ und die Tabelle Nr. 3 für

die „Strafbarkeit bei Weiterleiten und Besitz“ erstellt. Aus der Kombina-

tion dieser drei Tabellen leitet sich dann die Tabelle Nr. 4 die „Gesamt-

strafbarkeit “ ab.
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A. Herstellen

Beim Herstellen von Telefonkartensimulatoren machen sich die Herstel-

ler immer strafbar. Denn die Hersteller erfüllen zumindest §§ 269, 270

StGB. Bei der Herstellung werden § 267 StGB und § 268 StGB in keiner

Fallkonstellation erfüllt. Wenn man die Bedeutsamkeit der Strafnormen

an der Häufigkeit mißt, in denen die Normen zur Strafbarkeit führen,

rangieren § 303 a StGB und § 202 a StGB vor § 152 a StGB. Diese stati-

stische Wichtigkeit ist nicht mit der juristischen gleichzusetzen, da es

zwischen den Normen keine Klassifikation nach Wichtigkeit gibt. Die

Herstellung eines Kreditkartensimulators mit Telefonchip erfüllt in allen

Manipulationsarten mindestens zwei Strafnormen ( §§ 269, 270 StGB,

§ 152 a StGB). Wenn es sich um die Herstellung von Chipkarten oder

T – Cards handelt, entfällt die Strafnorm des § 152 a StGB.

Wenn Telefonkartensimulatoren gewerbsmäßig hergestellt werden, sind

zusätzlich §§ 269 I, III, 270 i.V.m. § 267 III Nr. 1 1. Alt. StGB erfüllt. Es

liegt dann ein besonders schwerer Fall der Fälschung beweiserheblicher

Daten vor. Die gewerbsmäßige Herstellung wurde nicht gesondert in die

Tabelle aufgenommen.
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Sicherheit 
und 

Funktions-
fähigkeit 

des bargeld-
losen 

Zahlungs-
verkehrs

Interesse an 
der 

Verwend-
barkeit der 

in gespeich-
erten Daten 
enthaltenen 

Informat-
ionen

persön-
licher und 
Geheim-
bereich

Eigentum

 

§152a §267 §268
§269 / 

270
§303a §202a §242 §263 §263a §265a §259

Veränderung 0 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Doublette

0 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Totalfälschung

0 0 0 1 0 0

Neuaufladen 0 0 0 1 1 0

Veränderung 1 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Doublette

1 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Totalfälschung

1 0 0 1 0 0

Neuaufladen

Veränderung 0 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Doublette

0 0 0 1 1 1

Vollsimulator 
Totalfälschung

0 0 0 1 0 0

Neuaufladen

Legende:

*  Chipkarte = Telefonkarte mit in einem Chip aufgespeicherten und abtelefonierbarem Guthaben

Kredit-
karte mit 
Telefon-

chip

Herstellen
Chip-
karte *

evident nicht einschlägig,      
nicht geprüft

nicht möglich

Herstellen

weitere 
Unter-

teilung von 
Kartenart 

oder 
Tathand-

lung

Kar-
tenart

Tathand-
lung

0 = nicht strafbar;   1 = strafbar; 1  / 0 = je Fallkonstalation strafbar oder nicht strafbar;

Vermögen

Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit des 

Rechts- und 
Beweisverkehrs

Geschützte Rechtsgüter

nicht möglich

T-Card Herstellen

Tabelle Nr. 1 „Herstellerstrafbarkeit“

B. Benutzen

Wenn mit Telefonkartensimulatoren telefoniert wird, dann erfüllt der

„Benutzer“ stets §§ 269, 270, 263 a StGB, § 265 a StGB. Beim Telefo-

nieren mit Simulatoren, die dem  „Drei - Partner  - System“ angehören,

kommt noch die Strafbarkeit nach §§ 152 a StGB hinzu. Die Benutzung

von Telefonkartensimulatoren löst somit durchgehend eine Strafbarkeit

aus.
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Daran ändert sich nichts, wenn gewerbsmäßig hergestellte Telefonkar-

tensimulatoren benutzt werden.

Sicherheit 
und 

Funktions-
fähigkeit 

des bargeld-
losen 

Zahlungs-
verkehrs

Interesse 
an der 

Verwend-
barkeit der 
in gespeich-
erten Daten 
enthaltenen 
Informat-

ionen

persön-
licher und 
Geheim-
bereich

Eigentum

§152a §267 §268
§269 / 

270
§303a §202a §242 §263 §263a §265a §259

Chip-karte 
* 0 1 0 0 1 1

Kredit  
karte 1 1 0 0 1 1

T- Card 0 1 0 0 1 1

Legende:

*  Chipkarte = Telefonkarte mit in einem Chip aufgespeicherten und abtelefonierbarem Guthaben

0 = nicht strafbar;   1 = strafbar; 1  / 0 = je Fallkonstalation strafbar oder nicht strafbar

Benutzen

Benutzen

Benutzen

evident          
nicht einschlägig 

nicht geprüft

evident nicht einschlägig,      
nicht geprüft

evident 
nicht ein-
schlägig, 
nicht ge-

prüft

Kar-
tenart

Tathand-
lung

Vermögen

Geschützte Rechtsgüter

Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit 

des Rechts- und 
Beweisverkehrs

Tabelle Nr. 2 „Benutzerstrafbarkeit“

C. Weiterleiten und Besitzen

Der Besitz von Telefonkartensimulatoren ist nie strafbar.

Vermieten und Mieten von Telefonkartensimulatoren zieht bei den Kar-

ten im „Zwei – Partner – System“ keine Strafbarkeit als Täter einer

„Haupttat“ nach sich. Der Vermieter kann beispielsweise höchstens An-

stifter bzw. Gehilfe sein, wenn der Mieter den Simulator nachweislich

zum Telefonieren benutzt. Im Unterschied hierzu ist das Vermieten und

Mieten von Telefonkartensimulatoren, die dem „Drei – Partner –

 System“ zuzuordnen sind, nach § 152 a StGB strafbar.

 Die Strafbarkeit des Verkaufens bzw. Kaufens von Telefonkartensimu-

latoren mit abtelefonierbarem Guthaben oder von Telefonkartensimulato-
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ren, die dem  „Zwei – Partner – System“ angehören, ist streitig. Nach der

hier vorgeschlagenen Lösung kommt man in bestimmten Fallkonstella-

tionen zumindest zu einer Strafbarkeit nach § 259 StGB. Selbst wenn

man dieser Meinung folgt, gibt es Situationen, in denen der Handel mit

Telefonkartensimulatoren straflos bleibt. Nach der bisherigen Rechtspre-

chung liegt sogar prinzipiell keine Strafbarkeit vor437.

Eine Strafbarkeit des „Vermieters“ als Anstifter oder Gehilfe ist dann

möglich, wenn der Käufer den Telefonkartensimulator benutzt. Die

Strafbarkeit der Gehilfen oder Anstifter knüpft sich immer an die Haupt-

tat. Wenn keine Haupttat nachweisbar ist, kommt man zu keiner Straf-

barkeit. Deswegen findet die Strafbarkeit als Anstifter bzw. Gehilfe kei-

nen Niederschlag in den Tabellen. Die versuchte Anstiftung scheitert, da

die künftigen Taten keine Verbrechen sind.

 Im Unterschied hierzu ist das Verkaufen bzw. Kaufen von Telefonkar-

tensimulatoren, für die das „Drei – Partner – System“ gilt, immer nach

§ 152 a StGB strafbar.

Wenn beim Weiterleiten und Besitzen von gewerbsmäßig hergestellten

Telefonkartensimulatoren eine Vortat konkret nachweisbar ist, dann ist

immer eine Strafbarkeit nach § 261 StGB gegeben.

                                                          
437 Kapitel 5, A, I, 1, a, ab, (2), (b) S. 145 ff.
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Sicherheit 
und 

Funktions-
fähigkeit 

des bargeld-
losen 

Zahlungs-
verkehrs

Interesse an 
der 

Verwend-
barkeit der 

in gespeich-
erten Daten 
enthaltenen 
Informatio-

nen

persön-
licher und 
Geheim-
bereich

Eigentum

§152a §267 §268
§269 / 

270
§303a §202a §242 §263 §263a §265a §259

Verkäufer 0 0 / 1
Käufer 0 0 / 1
Vermieter 0 0
Mieter 0 0

Besitz 0 0 0

Verkäufer 1 0 / 1
Käufer 1 0 / 1
Vermieter 1 0
Mieter 1 0

Besitz 0 0 0

Verkäufer 0 0 / 1
Käufer 0 0 / 1
Vermieter 0 0
Mieter 0 0

Besitz 0 0 0

Legende:

Miete

Chip-
karte *

Kauf

Kar-
tenart

Miete

Miete
Kredit-
karte

T - Card

weiter-
leiten

weiter-
leiten

weiter-
leiten

*  Chipkarte = Telefonkarte mit in einem Chip aufgespeicherten und abtelefonierbarem Guthaben
0 = nicht strafbar;   1 = strafbar; 1  / 0 = je Fallkonstellation strafbar oder nicht strafbar

Tathand-
lung

Geschützte Rechtsgüter

Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit des 

Rechts- und 
Beweisverkehrs

Vermögen

evident nicht einschlägig,                 
nicht geprüft

Kauf

weitere 
Unter-

teilung von 
Kartenart 

oder 
Tathand-

lung

Kauf

Tabelle Nr. 3 „Strafbarkeit bei Weiterleiten und Besitz“

D. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis faßt die Einzelergebnisse nochmals zusammen und

findet Niederschlag in Tabelle Nr. 4. Die Tabelle Nr. 4 beinhaltet die

Tabellen Nr. 1 – Nr. 3. Die Tabelle Nr. 4 „Gesamtstrafbarkeit“ ist durch

die Zusammenfassung von Zeilen der anderen drei Tabellen entstanden.

Die Zeilen für Verändern bis Neuaufladen als auch die Zeilen von Ver-

käufer bis Mieter sind zu einer Zeile verschmolzen. Die Tabellenfelder

sind mit „+“ versehen, für den Fall, daß in irgendeiner der zusammenge-

faßten Zellen Strafbarkeit bejaht wurde. Sie wurden mit „-“ gekenn-

zeichnet, wenn für die korrespondierende zusammengefaßte Zelle keine

Strafbarkeit vorlag.
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Kapitel 7.  Ausblick

In den Kapiteln 2 – 6 wurde die Strafbarkeit des Telefonkartenmiß-

brauchs eingehend behandelt. Dabei wurde deutlich, daß beim „Besitz“

und beim „Weiterleiten“ von Telefonkarten zwei potentielle Strafbar-

keitslücken existieren. In diesem abschließenden Kapitel soll es darum

gehen, ob diese potentiellen Strafbarkeitslücken ein Tätigwerden des

Strafgesetzgebers  erfordern.

Der Bundesrat hat drauf hingewiesen, daß „typische Formen des Han-

dels“ mit Telefonkartensimulatoren vom StGB nicht unter Strafe gestellt

werden. Der Vertrieb, die Ein - und Ausfuhr und das Vorrätighalten von

Telefonkartensimulatoren könnten somit nicht mit einer Strafe belegt

werden. Der Bundesrat weist diesen Handlungsformen „große praktische

Bedeutung“ zu. Vorschlag des Bundesrats ist es, „neue spezifische Straf-

normen“ zu schaffen, mit denen die Defizite beseitigt werden441. Auch

Staatsanwaltschaften gehen davon aus, daß zweifellos ein Strafbedürfnis

für den Handel mit Telefonkarten besteht, welches aber nur durch die

Schaffung neuer Strafnormen befriedigt werden kann. Die Schließung

der aufgezeigten Lücken kann Thema einer weiteren wissenschaftlichen

Arbeit sein. Vor diesem Hintergrund sollen die folgenden Ausführungen

nur einen Ausblick liefern. Dieser Ausblick erhebt keinen Anspruch auf

vollständige Prüfung der beispielhaft angerissenen Probleme.

Bevor neue Strafnormen entwickelt werden, muß geklärt werden, ob der

„Handel“ mit und der „Besitz“ von Telefonkartensimulatoren Verhal-

tensweisen darstellen, die zu kriminalisieren sind. Antwort darauf gibt

der der Rechtsordnung zu Grunde liegende „materielle Verbrechensbe-

griff“. Nach dem materiellen Verbrechensbegriff bestimmt sich, wann es

zweckmäßig und zulässig ist, ein bestimmtes Verhalten unter Strafe zu

stellen442. Um dies zu bejahen, muß Strafwürdigkeit und Straf-

                                                          
441 BT – Drucksache 13/8587, S. 57, S. 58
442 Jescheck, AT, S. 50, Vogler, S. 137; Ellmer, S. 240 f. ; Noll, S. 22
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bedürftigkeit des Verhaltens vorliegen. Vereinfacht ausgedrückt, findet

bei der Prüfung der Strafwürdigkeit eines Verhaltens eine Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung im engeren Sinne auf Verfassungsebene statt. Gegenein-

ander abgewogen werden dabei die Beeinträchtigung der Rechtsgüter des

Täters durch die Sanktionsmaßnahmen des Staates und die durch das

Verhalten des Täters verletzten Rechtsgüter. Sie werden also in eine

Zweck – Mittel – Relation gestellt. Dabei wird festgestellt, ob durch das

Mittel „Kriminalisierung“ der Zweck „ Verhinderung einer Rechtsgutbe-

einträchtigung“ erreicht werden kann443. Bei der Überprüfung der Straf-

bedürftigkeit eines Verhaltens geht es um Zweckmäßigkeitsgesichts-

punkte unter dem Gesichtspunkt des Strafrechts als „ultima ratio“. Auf

einen Nenner gebracht, ist somit im Rahmen der Strafbedürftigkeit fest-

zustellen, ob die strafrechtliche Sanktion „erforderlich“ ist. Erforderlich

ist sie dann, wenn kein milderes Mittel zur Erreichung des Zweckes er-

sichtlich ist.444

Zunächst wird die erste „potentielle Strafbarkeitslücke“ anhand des Ver-

mietens beispielhaft behandelt. Das Vermieten von Telefonkartensimu-

latoren mit aufgespeichertem und abtelefonierbarem Guthaben und T –

 Card - Simulatoren, die dem „Zwei – Partner – System“ zuzurechnen

sind, ist straflos. Anhand des materiellen Verbrechensbegriffs und im Ver-

gleich zur Strafbarkeit derselben Verhaltensweise bei Simulatoren im

„Drei - Partner –System“ nach § 152 a StGB soll plakativ für das Ver-

mieten angedacht werden, ob es möglich ist, einen neuen Straftatbestand

zu schaffen bzw. § 152 a StGB bezüglich Telefonkarten mit abtelefonier-

barem Guthaben und Telefonkarten im „Zwei – Partner – System“ zu

erweitern.

                                                          
443 Flöge, S. 55
444 Müller – Dietz, Strafe und Staat, S. 35; Tiedemann, Gutachten, S. C 33; Ell-

mer, S. 243; Günther, Strafrechtswidrigkeit, S. 193, 236 Fußnote 11, Hillen-

kamp, S. 175, Hamann, S. 31; Hohdorf, S. 189 f.
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Es muß nun das Rechtsgut ermittelt werden, gegen das die Vermietung

von Telefonkartensimulatoren mit aufgespeichertem und abtelefonierba-

rem Guthaben und T – Card – Simulatoren verstößt, um die oben er-

wähnte Abwägung innerhalb der Strafwürdigkeit vornehmen zu können.

In Betracht zu ziehen sind Art. 14 GG oder der mittlerweile als schüt-

zenswertes Rechtsgut anerkannte „bargeldlose Zahlungsverkehr“445.

Nach der bisherigen Definition des bargeldlosen Zahlungsverkehrs kön-

nen Zahlungskarten, die nicht dem „Drei - Partner – System“ angehören,

keine Verletzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auslösen446. Zu

einem Verstoß kann man nur kommen, wenn das Rechtsgut „bargeldloser

Zahlungsverkehr“ nicht über das „Drei – Partner – System“ definiert

würde. Denn selbst über eine Auslegung kommt man bei Telefonkarten

mit abtelefonierbarem Guthaben oder solchen, die dem „Drei – Partner –

 System“ unterliegen, nicht zu einer diesbezüglichen Verletzung447. Vom

Gesetzgeber ist eine Entscheidung bezüglich einer neuen Definition des

„bargeldlosen Zahlungsverkehrs“ bzw. der Zahlungskarten erforderlich.

Hierfür spricht, daß die Verhaltensweisen der Täter sich decken, egal ob

der Telefonkartensimulator, mit dem „Zwei – Partner - System“, dem

„Drei – Partner - System“ oder mit keinem von beiden ausgestattet ist.

Der Begriff „bargeldloser Zahlungsverkehr“ wird dahin gehend definiert,

daß bargeldloser Zahlungsverkehr dann vorliegt, wenn Geld durch ein

Surrogat egal welcher Art ersetzt wird. Diese Definition müßte auch für

§ 152 a StGB gelten. Grund für den Schutz des bargeldlosen Zahlungs-

verkehrs ist die Vergleichbarkeit mit Bargeld. Dies erklärt sich daraus,

daß § 152 a StGB entwickelt wurde, um Euroscheckkarten zu schützen.

Als Grund für die Vergleichbarkeit der Euroscheckkarten mit den Karten,

die dem „Drei – Partner – System“ angehören, wurde immer die Zah-

                                                          
445 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
446 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
447 Kapitel 3, A, I, 1, b, S. 49 ff.
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lungsgarantie aufgeführt448. Diese Zahlungsgarantie ist bei Telefon-

kartensimulatoren mit abtelefonierbarem Guthaben ebenso wenig vor-

handen wie bei Telefonkartensimulatoren im „Zwei - Partner – System“.

Fraglich ist, ob die Telefonkartensimulatoren mit abtelefonierbarem Gut-

haben und die Telefonkarten im „Zwei – Partner – System“ auch ohne

diese Zahlungsgarantie mit Bargeld vergleichbar sind. Sie sind nämlich

als Bargeldsurrogate eingeschränkt. Mit den Telefonkarten, die mit abte-

lefonierbaren Guthaben ausgestattet sind, kann nur an öffentlichen Fern-

sprechern der Deutschen Telekom telefoniert werden. Mit den Telefon-

karten im „Zwei – Partner – System“ kann nur beim Partner telefoniert

oder bezahlt werden. Die Karten sind nicht universell einsetzbar und so-

mit bedingt vergleichbar mit Bargeld. Es liegt im Entscheidungsbereich

des Gesetzgebers, ob es auf diese Vergleichbarkeit und auf die garan-

tierte Zahlung ankommen soll oder nicht. Daran entscheidet sich, ob eine

Erweiterung des § 152 a StGB vorgenommen werden kann oder neue

Strafrechtsnormen geschaffen werden müssen.

Das Vermieten kann das Vermögen der Deutschen Telekom bzw. der

kartenausgebenden Institute verletzen. Dies könnte durch einen Eingriff

in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gegeben sein, da

dieser ebenfalls über Art. 14 GG geschützt ist. Die Telefonkartensimula-

toren werden für DM 1 – 2 pro Minute vermietet. Schon durch das Her-

stellen wird das Vermögen der Deutschen Telekom betroffen. Dies wird

durch das Vermieten449 vertieft. Denn durch das Vermieten wird der Be-

nutzerkreis derjenigen ausgeweitet, die mit den Simulatoren telefonieren

können. Es werden deswegen auch weniger Telefonkarten mit abtelefo-

nierbarem Gutachten gekauft und weniger „Zwei – Partner – System“

Karten ausgegeben. Dies wirkt sich auf jeden Fall störend auf den Ablauf

des eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetriebs aus, der über

Art. 14 GG geschützt ist.

                                                          
448 BT – Drucksache 13/8587, S. 29
449 Kapitel 5, A, II, S. 163 ff.; Kapitel 5, B, II, S. 178 ff.
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Bei einer Erweiterung des § 152 a StGB oder bei der Schaffung einer

neuen Strafrechtsnorm wird das Verhalten des Täters mit Freiheitsstrafe

oder Geldstrafe geahndet. Dadurch werden die Täter zumindest in ihrem

Recht nach Art. 1 bzw. 2 GG verletzt. Die Abwägung, die der Gesetzge-

ber vorzunehmen hat, wird höchstwahrscheinlich zu Gunsten des Ver-

mögens bzw. des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ausfallen. Denn es han-

delt sich hier um Gemeinschaftsrechtsgüter, die höher zu bewerten sind

als die Individualrechtsgüter des Täters. Damit ist das Vermieten straf-

würdig.

Innerhalb der Strafbedürftigkeit ist nun zu prüfen, ob strafrechtliche

Maßnahmen erforderlich sind. Es wurde schon oben darauf hingewiesen,

daß das Vermieten der Telefonkartensimulatoren, egal ob die Telefon-

kartensimulatoren dem „Zwei – Partner – System“ oder dem „Drei –

 Partner – System“ angehören, gleichbehandelt werden sollen. Das

Vermieten der Karten im "Drei – Partner – System“ wird nach

§ 152 a StGB bestraft. Daraus ist zu folgern, daß für diese

Vermietungshandlungen Sanktionen nur auf der Ebene des

Strafgesetzbuches denkbar sind. Zwar ist auch eine Ausgestaltung in

Form einer Ordnungswidrigkeit denkbar. Ordnungswidrigkeiten können

aber nicht mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Geldbußen im Rahmen

von Ordnungswidrigkeiten können bei Zahlungsunfähigkeit nicht in

Freiheitsstrafen umgewandelt werden. Die bei Ordnungswidrigkeiten zur

Verfügung stehenden Mittel sind weniger effektiv, als die Mittel , die bei

einer Strafbarkeit nach StGB zur Verfügung stehen. Wenn von

Vergleichbarkeit der Handlungen ausgegangen wird, stellt das StGB

mithin das mildeste Mittel zur Vermeidung des Vermietens von

Telefonkarten dar. Bei der Strafbedürftigkeit stellt  sich die Frage, ob als

geeigneteres Mittel zur Verhinderung des Vermietens von

Telefonkartensimulatoren (und damit von Telefonkartenmißbräuchen im

allgemeinen) nicht private Maßnahmen der Deutschen Telekom bzw. der

kartenausgebenden Institute in Betracht kommen können. Der Anreiz für

das Vermieten sinkt in dem Moment ab, in dem die Karten nicht mehr so
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einfach und billig nachgemacht werden können. Die privaten Selbst-

schutzmaßnahmen müssen also an der Karte selbst bzw. der Möglichkeit,

sie überhaupt einzusetzen, ansetzen. Wenn dies nicht mehr oder nur noch

schwierig möglich ist, dann ist auch kein Interesse mehr vorhanden, sol-

che Karten zu vermieten. Es könnten andere nicht zu „knackende“ Chips

auf den Telefonkarten aufgebracht werden. Die Karten könnten mit opti-

schen Erkennungszeichen z.B. mit Hologrammen ausgestattet werden.

Mit diesen Maßnahmen einhergehend müßten die alten Telefonkarten mit

einem Verfallsdatum aus dem Verkehr gezogen werden, damit diese und

auch ihre Simulatoren nicht mehr einsetzbar sind. In den Kartentelefo-

nautomaten könnten technische Sperren für die „Weltzone 4“ eingerich-

tet werden, so daß das Hauptzielgebiet der Telefonkartensimulatoren

nicht mehr erreicht werden kann. In den öffentlichen Kartenfernspre-

chern könnte ein System des „Antiwiring“ eingeführt werden. Die Tele-

fonzellen würden dann mit „Drahtdetektoren“ ausgerüstet, die erkennen,

daß Telefonkartensimulatoren mit mehr Bauteilen als die Originale aus-

gestattet sind. Natürlich sind solche Maßnahmen für die technisch ver-

sierten Täter überwindbar. Beispielsweise ist die Induktionsprüfung, bei

der Drahtteile vom Fernsprechautomaten erkannt werden, durch eine

neue Generation der Simulatoren schon wieder überholt worden. Diese

Telefonkartensimulatoren enthalten keine  zusätzlichen durch die Induk-

tionsprüfung erkennbaren Drahtteile450. Trotzdem liegt hierin die größte

Chance der Abwehr der Übergriffe, da das Strafrecht nur im Nachhinein

Wirkung zeigen kann.

Es ist nun nur zu klären, ob diese Maßnahmen des privaten Selbstschut-

zes mit in die Erforderlichkeitsprüfung einzubeziehen sind. Im Ergebnis

ist die herrschende Meinung dagegen, daß Möglichkeiten des Selbst-

schutzes in die Erforderlichkeitsprüfung mit einfließen sollen451. Der

                                                          
450 Kapitel 3. A.I, S. 42 ff.
451 BVerfGE 25, S. 1 (S. 18); 30, S. 292, S. 316); 33, S. 171 (S.187); 39, S. 1 (S.

47); 39, S. 210 (S. 230); 68, S. 193 (S. 218); 70, S. 1 (S. 26); 70, S. 278 (S.

286); Selber, S. 35; Günther, Strafrechtswidrigkeit, S. 194; Otto; Strafwürdig-
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Gesetzgeber sollte aber seine kriminalpolitischen Erwägungen an den

privaten Selbstschutzmöglichkeiten messen. Die Deutsche Telekom und

die anderen kartenausgebenden Institute sollten in Anbetracht der Mini-

mierung ihres eigenen Schadens nicht nur auf staatliche Strafmaßnahmen

bauen, sondern sich verstärkt durch eigene Maßnahmen verteidigen. Die

technische Entwicklung ist immer schneller als die gesetzgeberische Tä-

tigkeit. Insofern müssen die Unternehmen alles tun, um in der techni-

schen Entwicklung mitzuhalten. Der Gesetzgeber kann nicht vor der Fin-

digkeit der „Computerkriminellen“ schützen.

Es sind mithin Anhaltspunkte vorhanden, um das Vermieten von Tele-

fonkartensimulatoren von Chipkarten und T - Cards als strafwürdig und

strafbedürftig einzuordnen. Der Gesetzgeber könnte mithin den

§ 152 a StGB auf Karten ausweiten, die dem „Zwei – Partner – System“

oder keinem System zuzuordnen sind. Alternativ könnte der Gesetzgeber

eine neue Strafnorm entwickeln, die obiges Verhalten abdeckt. Der ersten

Möglichkeit ist hier der Vorzug zu geben, da es sich beim Vermieten von

solchen Karten unabhängig von der formalen Zuordbarkeit zum „Drei –

 Partner – System“ um eine zumindest vergleichbare Verhaltensweise

handelt. Es lassen sich auch Argumente finden, um die Karten als Surro-

gate für Bargeld einzuordnen. Daran ändern auch die Möglichkeiten der

Unternehmen, sich selbst vor dem Vermieten der oben erwähnten Simu-

latoren zu schützen, nichts. Der Selbstschutz der Unternehmen ist nur

eine begleitende Maßnahme, die den Strafrechtsschutz ergänzt. Die

Selbstschutzmöglichkeiten der Unternehmen sind nicht so beschaffen,

daß Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit aufgehoben wären.

Zur zweiten „potentiellen Strafbarkeitslücke“, den Besitz von Telefon-

                                                                                                                                             
keit, S. 57; Müller – Dieter, Pönalisierungsgebote, S. 109, Müller – Dietz, Strafe

und Staat, S. 35; SK – Rudolphi, vor § 1 Rdnr. 14; Noll, S. 24; Grabitz, AÖR 98

(1973), S. 573 für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht, Roxin

JuS 1966, S. 382; Hillenkamp, S. 176; Maiwald, ZStW 96 (1984), S. 71 ff.;

Günther, JuS 1978, S. 11; Herzberg, GA 77, S. 294
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kartensimulatoren in allen Varianten, muß nun anhand des materiellen

Verbrechensbegriffs die gleiche Untersuchung durchgeführt werden wie

für das Vermieten. Im § 152 a StGB ist für Telefonkarten im „Drei –

 Partner – System“ keine Strafbarkeit für den Besitz von Simulatoren

enthalten. Eine Erweiterung diesbezüglich kann nicht auf vergleichbare

Regelung des § 152 a StGB gestützt werden.

Der Besitz könnte gegen Art. 14 GG verstoßen. Der Nachweis, daß je-

mand einen Telefonkartensimulator benutzt, ist relativ schwierig. Die

Wahrscheinlichkeit, daß jemand, der einen Telefonkartensimulator be-

sitzt, diesen auch zum Telefonieren benutzt, ist jedoch sehr hoch. Die

immensen Schäden der Deutschen Telekom weisen auf diese hohe Wahr-

scheinlichkeit hin. Die Schätzung der Schäden, die durch Telefonkarten-

simulatoren allein in der Region München entstehen, belaufen sich auf

täglich DM 150.000452. Wie schon erwähnt bewegen sich die Kaufpreise

für Simulatoren zwischen DM 500 – 4.000, die Mietpreise zwischen DM

1 – 2 pro Minute. Es muß ein Verstoß gegen Art. 14 GG vorliegen. Al-

lein durch den Besitz wird das Vermögen der Deutschen Telekom bzw.

der kartenausgebenden Institute nicht berührt. Angeknüpft werden kann

an der Gefährdung des Vermögens durch den Besitz und die dadurch

geschaffene Benutzungsmöglichkeit. Außerdem könnte noch zwischen

„besitzen“ und „vorrätighalten“ (zum Zwecke der weiteren Verbreitung)

unterschieden werden. Das „Vorrätighalten“ könnte von der Bewertung

her dem Vermieten angenähert werden, da seine Zielrichtung im Ver-

breiten und Benutzen liegt und somit dem Vermögen Schaden zufügen

wird. Wie beim Vermieten wirkt sich das Besitzen bzw. das Vorrätig-

halten störend auf den Geschäftsbetrieb der Deutschen Telekom oder der

kartenausgebenden Institute aus.

Besitz im Strafrecht ist nur in einigen wenigen Fällen unter Strafe ge-

stellt. Besitz von Diebesgut oder Falschgeld führt alleine nicht zu einer

                                                          
452 Angaben der Staatsanwaltschaft München anläßlich eines persönlichen Ge-

spräches am 20.08.1998
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Strafbarkeit nach dem StGB. Während der Besitz von Betäubungsmitteln

nach § 29 I Nr. 3 BtMG und der Besitz von Waffen nach dem Waffenge-

setz strafbar ist. Bei diesen beiden Fällen liegt der Grund für die Bestra-

fung in der von Betäubungsmitteln und Waffen ausgehenden Gefährlich-

keit für Leben und Gesundheit, welche erhöht schutzbedürftig sind. Der-

jenige, der einen Telefonkartensimulator besitzt, wird mit diesem auch

telefonieren. Der Besitz von Telefonkartensimulatoren kann wegen die-

ser erhöhten Vermögensgefährdung ebenfalls unter Strafe gestellt wer-

den.

Durch die strafrechtlichen Sanktionen sind Art. 1 bzw. 2 GG als Rechts-

güter des Täters betroffen. Bei einer Abwägung überwiegen wie beim

Vermieten die Rechtsgüter des Vermögens und des bargeldlosen Zah-

lungsverkehrs. Bezüglich der Strafbedürftigkeit kann auf die Überlegun-

gen beim Vermieten verwiesen werden. Da der Besitz des Telefonkarten-

simulators das Benutzen nahezu zwangsläufig nach sich zieht, ist der

Besitz als strafwürdig und strafbedürftig anzusehen. Der Gesetzgeber

muß mithin eine Strafrechtsnorm schaffen, die den Besitz bzw. das Vor-

rätighalten von Telefonkartensimulatoren unter Strafe stellen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die vorhandenen Strafnormen

nicht ausreichen, um die ganze Bandbreite  strafwürdigen und strafbe-

dürftigen Verhaltens abzudecken. Deshalb ist der Gesetzgeber aufgefor-

dert, rasch tätig zu werden, um den um sich greifenden Mißbrauch von

Telefonkarten einzudämmen. Es hat sich mithin heraus gestellt, daß die

potentiellen Strafbarkeitslücken echte Strafbarkeitslücken sind.
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Stichwortverzeichnis

Antiwiring  194

Bit  20

Btx  115

CallingCard  33, 34

Chip  19, 20, 25, 26, 33, 34, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61,

62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 96, 98,

103, 105, 106, 109, 111, 112, 120, 128, 129, 131, 136, 137, 147

Codierung  49, 50

Connect – Geheimzahl  27
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Glossar

(erstellt nach Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, 19. Aufl.,
München mit Ergänzungen der Verfasserin)

Antiwiring ~  sind Drahtdetektoren, die erkennen, wenn Tele-
fonkartensimulatoren mit mehr Bauteilen ausge-
stattet sind als die Originaltelefonkarten

Bit binary diget, kleinstes Darstellungselement bei der
binären Darstellung von Daten in der Datenverar-
beitung und Nachrichtentechnik

Btx Abk.: für Bildschirmtext, ein 1984 im Rahmen der
Fernmeldedienste der Dt. Bundespost heute Tele-
kom eingerichtetes interaktives Daten- und
Textübertragungssystem

CallingCard ~ ist ein Service der T - Card. Mit dem CallingCard
- Service kann von  jedem beliebigen Telefonan-
schluß der Deutschen Telekom beliebig lang so
telefoniert werden, wie vom eigenen häuslichen
Telefonanschluß.

Chip ~ Synonym für Halbleiterchip, der ein mikroelek-
tron. Bau- oder Schaltelement und deren Anschlüs-
se enthält. Auf einem solchen Chip läßt sich die
Funktion eines Mikroprozeßors, d.h. der Zen-
traleinheit (CPU) oder sogar ein Mikrocomputer
selbst realisieren. Auf der Rückseite des Chip be-
finden sich die elektrischen Anschlüsse. Es lassen
sich auch mehrschichtige Strukturen auf einem
einzigen Chip erzeugen (Multilayer Chip).

Codierung ~ ist in der Informatik und Nachrichtentechnik, die
Darstellung oder Verschlüsselung einer -
>Nachricht in anderer Form, d.h. die Umsetzung
eines Zeichenvorrats (die Menge der zur Verstän-
digung verabredeten Zeichen) in eine andere.
(A.d.V.:Nachrichten bestehen aus Daten.)

Datenträger ~ ist ein zur dauerhaften Speicherung und Bereit-
stellung dienendes Medium (Speichermedium).
Maschinenlesbare Daten sind z.Bsp. Lochkarte,
Magnetband, Magnetplatte, Diskette. (A.d.V.:
Nach dem Stand der maschinellen Erkennbarkeit
sind bedrucktes Papier u.v.m. zu Datenträgern ge-
worden.)
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Display Aus der Physik: Anzeigesystem, das elektrische
Signale in optische dem menschlichen Auge ver-
ständliche Zeichen umwandelt.  z.Bsp. bei Rechen-
anlagen der Bildschirm.

Doublette ~ mit Originaldaten einer gültigen Karte und Tele-
fonchip  versehener Kartenrohling.

Drei - Partner -
System

~ ist ein Kartensystem, das auf vertraglichen Be-
ziehungen zwischen kartenausgebendem Institut,
Karteninhaber und  Vertragsunternehmen basiert.
Mit der  Karte im  Drei - Partner - System können
vom Karteninhaber Leistungen der Vertragsunter-
nehmen in Anspruch genommen werden. Für diese
Leistungen steht das kartenausgebende Institut ga-
rantiemäßig ein. (s.a. Zwei - Partner - System)

Endlos - Chip manipulierter Chip, der bewirkt, daß sich eine Tele-
fonkarte mit aufgespeichertem und abtelefonierba-
rem Guthaben wieder auf ihr ursprüngliches Gut-
haben auflädt.

Hardware ~ ist ein Oberbegriff für die materielle maschinen-
techn. Ausrüstung eines Computersystems. Die H.
umfaßt alle elektron. und mechan. Bauteile der
Zentraleinheit und der angeschlossenen Peripherie,
also z.Bsp. Rechenwerk, Steuerwerk, verschiedene
Register, Puffer, Speicher, Verbindungsleitungen,
Ein- und Ausgabegeräte, Drucker.

Hologramm Holographie ist ein 1948 entwickeltes Verfahren
der Bildaufzeichnung und - wiedergabe mit kohä-
rentem Licht, welches die Speicherung und Repro-
duktion dreidimensionaler Bilder ermöglicht. ~
werden als fälschungssicherer Bestandteil von
Scheckkarten und Banknoten verwendet.

Induktions -
prüfung

~ ist eine Überprüfung der Telefonkarten auf zu-
sätzliche Chips und Leitungen, die auf den Ori-
ginaltelefonkarten nicht vorhanden sind

Internet ~ ist ein weltweites dezentrales Telekommunikati-
onsnetz für paketvermittelte Übertragung digitali-
sierter Informationen, d.h. digitaler Daten im wei-
testen Sinne.
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Kartenrohling ~ ist ein Plastikstück in Form einer Telefonkarte,
das unbeschriftetet ist und  keine Telefonkarten-
funktionen aufweist.

Magnetband ~ ist in der Datenverarbeitung ein bandförmiges,
dünnes Speichermedium, auf das Datensignale auf-
gezeichnet, gespeichert und von dem sie wiederge-
geben werden können, auch gelöscht werden kön-
nen.

Magnetplatte ~ ist in der DV ein Externspeicher zur Speicherung
großer Datenmengen mit direktem Zugriff. Auf der
Platte sind die Informationen in konzentrischen
Kreisen durch Magnetisierung aufgezeichnet.

Nullsprung ~ ist der Augenblick, in dem sich der Endlos - Chip
von Null auf sein ursprüngliches Guthaben auflädt,
ohne daß während des Telefongespräches ein Tele-
fonkartenwechsel stattfindet.

offline ohne Verbindung; ~   ist eine Betriebsart, die die
Verbindung eines Peripheriegerätes zu einem
Rechner charakterisiert. ~ ist eine Betriebsart, bei
der keine direkte Geräteverbindung zur Zentralein-
heit des Rechners besteht, dabei werden die Daten
nicht unmittelbar übernommen bzw. ausgegeben,
sondern von Zwischenträgern gelesen bzw. auf sie
geschrieben.

online mit Verbindung; ~ ist eine Betriebsart, die die Ver-
bindung eines Peripheriegerätes zu einem Rechner
charakterisiert. Bei ~  besteht eine  direkte Geräte-
verbindung zur Zentraleinheit des Rechners, dabei
werden die Daten  unmittelbar übernommen bzw.
ausgegeben und nicht von  Zwischenträgern gele-
sen bzw. auf sie geschrieben.

Operator Mitglied des Bedienungspersonals eines Rechen-
zentrums,(A.d.V. übertragen auf die vorliegende
Arbeit: Mitglied des Bedienungspersonals des kar-
tenausgebenden Instituts (der Deutschen Tele-
kom)).

PayCard  ~ ist ein Service der T - Card.  Mit dem  PayCard -
Service kann ein Guthaben aufgeladen werden. Mit
diesem Guthaben kann telefoniert werden und es
können auch andere Leistungen  in Anspruch ge-
nommen werden ( z.B. Nahverkehrsticket) .
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T - Card ~ ist eine von der Deutschen Telekom ausgegebene
Telefonkarte. Sie ermöglicht bargeldloses Telefo-
nieren und vereinigt die drei Funktionen TeleCard,
PayCard und CallingCard in sich.

Telebanking Abwicklung von Bankgeschäften über Einrichtun-
gen des Postdienstes der Telekommunikation wie
Telefon und v.a. Bildschirm vom Wohnsitz bzw.
Wohnort des Kunden aus.

TeleCard ~ ist ein Service der T - Card. Mit dem TeleCard -
Service kann  auf Kosten der eigenen Telefonrech-
nung von öffentlichen Kartenfernsprechzellen der
Deutschen Telekom beliebig lang bargeldlos tele-
foniert werden.

Terminal Datenverarbeitungsendgerät, Datenendstation, An-
schlußstation, Bedienungsstation für einen Benut-
zer mit Eingabe- und Ausgabeeinheit und eine Ein-
heit für den Datenverkehr.

Vollsimulator ~ mit Informationen bespielter Chip eines Karten-
rohlings, der dann die jeweilige Telefonkarte simu-
liert

Zwei - Partner -
System

~ ist ein Kartensystem, das auf vertraglichen Be-
ziehungen zwischen kartenausgebendem Institut
und  Karteninhaber basiert. Die Karte im  Zwei -
Partner - System gilt nur zwischen Karteninhaber
und kartenausgebendem Institut (s.a. Drei - Partner
- System)
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